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öffentlich-rechtlichen zweiseitigen R e c h t s  g es c h ä f t, durch welches 
der Untertan freiwillig zur Führung gerichtlicher Amtsgeschäfte sich 
verpflichtet. Aber auch die freiwillige Uebernahme von Gerichtsge­
schäften kann wieder in doppelter Weise erfolgen; entweder nämlich 
durch Eintritt in den berufsmäßigen S t a a t s d i e n s t , wodurch sich 
der Beamte dem Landesherrn zur Leistung staatlicher Arbeit verpflich­
tet und sich ihm behufs Uebernahme eines Amtes zur Verfügung stellt, 
oder ohne Begründung eines Staatsdienstverhältnisses durch unentgelt­
liche U ebernahme einer richterlichen Stellung in der Gestalt des 
E h r e n a m t e s. Hiernach sind in staatsrechtlicher Hinsicht d r e i 
Arten von Gerichtsdiensten zu unterscheiden, der g e s  e t z 1 i c h  e Ge­
richtsdienst der Schöffen und Geschworenen und der Beisitzer der 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, der Gerichte für die Reichsversiche­
rung, für die Konsulargerichte und Schutzgebietsgerichte 1), der b e­
r u f s m ä ß i g e Dienst der Justizbeamten und der E h r e n d i e n s t der 
Handelsrichter. Daß unter diesen Arten von Diensten derjenige der 
berufsmäßigen Staatsbeamten von überwiegender Bedeutung und Wich­
tigkeit ist, beruht nicht auf dem Wesen der Gerichtsbarkeit, sondern 
auf dem eigentümlichen Charakter unseres Rechts, insbesondere des 
Privatrechts, und der dadurch bedingten Verfassung der Gerichte. 

I. D e r g e s e t z 1 i c h e G e r i c h t s d i e n s t *). 

Die Pflicht zum Dienst als Schöffe und Geschworener entspricht, 
trotz aller Verschiedenheit in betreff ihres Inhaltes und ihrer tatsäch­
lichen Verwirklichung, sowohl ihrem Rechtsgrunde als ihrer juristi­
schen Gestaltung nach der allgemeinen Wehrpflicht; und ebenso wie 
die letztere gehört die allgemeine Gerichtspflicht zu denjenigen Unter­
tanenpflichten, welche die ursprünglichsten und tiefsten Grundlagen 
des Staates bilden, auf denen die ältesten Verfassungen wesentlich 
beruhten. 

1. D i e a 11 g e m e i n e G e r i c h t s p f 1 i c h t ist die staatsbürger­
liche Verpflichtung zur Dienstleistung in den Gerichten des Staates. 
Der Dienst besteht in der Teilnahme an der U r  t e i 1 s f i nd u n g 
u n d B e s c h 1 u ß f a s s u n g und an den hierzu erforderlichen, in den 
Prozeßordnungen näher geregelten gerichtlichen Verhandlungen und 
Geschäften. Ein solcher Dienst wird vom Staat gegenwärtig haupt-

lJ Das Konsulargerichtsbarkeitsgesetz § 12, Abs. 2 v e r  p flic h t e t  die Gerichts­
eingesesse nen, der Berufung als Beisitzer Folge zu leisten und erklärt die §§ 53, 55 
56 des Gerichtsverfassungsgesetzes auf sie für anwendbar. Ueber die Beisitzer der 
Gewerbegerichte vgl. Gesetz vom 29. Juli J,S90 § 18 (Reichsgesetzbl. S. 145); über die 
der Versicherungschiedsgerichte oben § 82. 

*) Vgl. H e r  m a n  n S e u ff e r  t, Erörterungen über die Besetzung der Schöffen­
gerichte und Schwurgerichte, Breslau 1879; S c h w a r  z e in v. Holtzendor:ffs Hand­
buch des Strafprozeßrechts Bd. 2 (1879), S. 567 :ff.; B i n d i n  g, Grundriß S. 84 :ff. und 
B e n n e  c k e S. 51 :ff.; U II ma n n, Str afprozeß S. 130 :ff. 
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sächlich. in Anspruch genommen bei der Strafrechtspflege und auch 
hier nur bei den Schöffengerichten und bei den Schwurgerichten, so 
daß die allgemeine Gerichtspflicht keine andere Verwendung findet 
als in der \Vahrnehmung der Funktionen eines Schöffen oder eines 
Geschworenen 1). An und für sich erzeugt die Gerichtspflicht so wenig 
wie die Wehrpflicht eine subjektive Verpflichtung zu einer bestimmten 
Dienstleistung; hierzu ist in jedem einzelnen Falle der hinzukommende 
Befehl des Staates, die E i n b e r u f u n g  als Schöffe oder Geschworener, 
erforderlich. 

2. Die Gerichtspflicht ist eine s t a a t s b ü r g e r 1 i c h e oder Unter­
tanenpflicht; der Ausländer ist ihr nicht unterworfen; nur Staatsan­
gehörige sind zur Mitwirkung an der staatlichen Gerichtsbarkeit be­
rufen und verpflichtet. So wie nun aber im Deutschen Reich die 
Strafgerichtsbarkeit der Einzelstaaten sich auf das ganze Reichsgebiet 
erstreckt und in letzter Instanz in der Gerichtsbarkeit des Reichs zu­
sammengefaßt ist, so kommt auch bei Leistung der Gerichtspflicht 
nicht die Staatsangehörigkeit, sondern die R e i c h  s angehörigkeit in 
Betracht. Jeder D e u t s c h e  ist verpflichtet, der Einberufung zum 
Schöffen- oder Geschworenendienst bei dem Gericht, in dessen Bezirk 
er seinen Wo h n s i t z  hat, Folge· zu leisten, gleichviel, ob er dem be­
treffenden Bundesstaat angehört oder nicht 2). Ausländer sind aber 
nicht nur vom Gerichtsdienst fr e i ,  sondern sie sind auch gesetzlich 
zur Wahrnehmung der Funktionen eines Schöffen oder Geschworenen 
für u n f ä h i g erklärt 3). Die Rechtsregeln über die Voraussetzung, 
die Geltendmachung, den Umfang und die Erfüllung der gesetzlichen 
Gerichtsdienstpflicht sind vom Reich festgestellt; der Autonomie der 
Einzelstaaten ist in dieser Hinsicht ein sehr enger Spielraum gestattet. 
Dies beruht teils auf dem Einfluß, welchen diese Regeln auf die Zu­
sammensetzung und den Charakter der erkennenden Strafgerichte aus­
üben, teils auf dem soeben dargelegten Grundsatz, daß diese Dienste 
von allen Reichsangehörigen im g a n  z e n Bundesgebiete in Anspruch 
genommen werden können. Es zeigt sich hierin ein bemerkenswerter 
Gegensatz zwischen der gesetzlichen und der freiwillig übernommenen 
Gerichtsdienstpflicht, deren Regelung fast ganz der Landesregierung 
überlassen ist. 

3. Die Gerichtspflicht ist eine a 11 g e m e i n e U ntertanenpflicht, 
von welcher es keine anderen Befreiungsgründe gibt als die im Gesetz 
anerkannten. Mit Rücksicht auf die Natur der zu leistenden Dienste 
ist aber der Kreis der Personen, von denen dieselben wirklich ver-

' 

1) Hierzu kommt noch als ein Anhängsel die Dienstleistung der Vertrauensmänner 
in dem Ausschuß, welcher die Jahreslisten aufstellt. Siehe unten Ziff. 4. 

2) Die passende Analogie hierzu bildet wohl nicht das Reichstagswahlrecht, auf 
welches S e  u f f  e r  t S. 16 hinweist, sondern der Grundsatz, daß die We h rpflicht 
am Orte des dauernden Aufenthalts zu erfüllen ist. 

3) Gerichtsverfassungsgesetz §§ 31, 84. 
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langt werden, durch Rechtssätze erheblich beschränkt 1). Diese Be­
schränkungen beruhen zum Teil darauf, daß die Dienste der Schöffen 
und Geschworenen in der Führung eines öffentlichen Amtes bestehen, 
und daher diejenigen Personen dazu nicht berufen werden sollen, 
welche zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes dieser Art unfähig 
oder untauglich sind, oder welche sich in einem öffentlichen Dienst­
verhältnis bereits befinden, mit welchem das Schöffen- und Geschwo­
renenamt unvereinbar scheint. Zum andern Teil beruhen die Be­
schränkungen der Dienstpflicht auf billiger Berücksichtigung solcher 
persönlicher Verhältnisse, welche die Erfüllung für den Verpflichteten 
besonders drückend machen. Der Staat kann solche Verhältnisse bei 
der Gerichtspflicht in einem viel größeren Maße wie bei der Wehr­
pflicht berücksichtigen wegen des geringen Umfanges, in welchem die 
gesetzlichen Gerichtsdienste zur Verwendung kommen. Hieraus er­
geben sich folgende vier Kategorien : 

a) A u s  g e s  c h l o s  s e n von dem Schöffen- und Geschworenen­
dienst als u n f ä h i g  zur Bekleidung des Amtes sind diejenigen Per­
sonen, welche infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Befähigung 
dazu verloren haben, oder gegen welche das Hauptverfahren wegen 
eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffent­
licher Aemter zur Folge haben k a n n ; sowie Personen, welche infolge 
gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be­
schränkt sind 2) . Außerdem sind, wie bereits bemerkt wurde, Aus­
länder unfähig, das Amt eines Schöffen oder Geschworenen zu be­
kleiden. Die Mitwirkung einer solchen, von der Ausübung des Richter­
amtes kraft des Gesetzes ausgeschlossenen Person an dem Urteil ist 
eine Verletzung des Gesetzes, auf welche die Revision gestützt werden 
kann 3) . 

b) U n t a u g l i c h  zum Amte eines Schöffen und Geschworenen, 
so daß sie zu demselben nicht berufen werden s o  11 e n, sind Personen 
mit geistigen oder körperlichen Gebrechen 4); Personen, welche das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; Personen, welche den 
Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre haben ; Per-

1) Es wird hier ganz abgesehen von den tat s ä c h l i c h e n  Verhältnissen, welche 
viele Personen als ungeeignet zur Leistung von Gerichtsdiensten erscheinen lassen, 
insbesondere Mangel an Kenntnissen, untergeordnete soziale Stellung u. dgl. 

2) Gerichtsverfassungsgesetz § 32, 85, Abs. 2. 
3) Strafprozeßordnung § 377, Ziff. 2. Der Amtsrichter hat daher von Amts wegen 

darauf zu sehen, daß kein Unfähiger auf die Dienstlisten (Jahreslisten, Vorschlags­

listen) gesetzt werde. 
4) Der Grund, weshalb man solche Personen nicht gesetzlich für u n f ä h i g  zur 

Ausübung des Schöffen- und Geschworenenamts erklärt hat, war der, daß man frivole 
Nichtigkeitsbeschwerden wegen angeblicher körperlicher oder geistiger Gebrechen 
eines Schöffen oder Geschworenen verhüten wollte. Vgl. Protokoll der Reichstags­

kommission I. Lesung, S. 219 ff. (Hahn S. 480). 
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sonen, welche für sich oder ihre Familie Armenunterstützung 1) aus 
öffentlichen Mitteln empfangen oder in den drei letzten Jahren emp­
fangen haben 2), sowie Dienstboten 3). Das Verbot, solche Personen 
zum Gerichtsdienst heranzuziehen, ist kein prozeßrechtliches, sondern 
ein v e r w a 1 t u  n g s rechtliches; d. h. es ist ein an die Behörden ge­
richtetes Verbot, eine solche Person einzuberufen (auf die Liste zu setzen); 
wenn sie aber trotz des Verbotes an einem Urteil als Schöffe oder 
Geschworener mitgewirkt hat, so begründet dies keine Nichtigkeit des 
Urteils 4). Andererseits ist das Verbot von Amts wegen zu berücksich­
tigen und die Geltendmachung desselben an keine Frist gebunden. 

c) U n g e e i g n e t  zur Ausübung des Schöffen- oder Geschworenen­
amtes wegen eines a n d e r e n ö f f e n t l i c h e n  D i e n stv e r h ä l t­
n i s s e s  (sogenannte In k o m p a t i b i 1 i t ä t) sind Minister und Mit­
glieder der Senate der freien Hansestädte, sowie diejenigen Reichs­
beamten und Landesbeamten, welche auf Grund der Gesetze jederzeit 
einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können 6) ; ferner rich­
terliche Beamte 6), Beamte der Staatsanwaltschaft und gerichtliche und 
polizeiliche Vollstreckungsbeamte; sodann Religionsdiener und Volks­
schullehrer und endlich die dem aktiven Heere oder der aktiven 
Marine angehörenden Militärpersonen 7). Den Einzelstaaten ist es 
überdies freigestellt, im Wege der Landesgesetzgebung noch andere 
»höhere Verwaltungsbeamte« zu bezeichnen, welche zu dem Amt eines 
Schöffen oder Geschworenen nicht berufen werden sollen s). Von dieser 
Ermächtigung haben die meisten Staaten Gebrauch gemacht9). 

1) Vgl. über diesen Begriff S e  u f f  e r  t a. a. 0. S. 19 ff. 
2) Gerichtsverfassungsgesetz § 33, Ziff. 3 ; § 85. Abs. 2. Maßgebend für die Fest­

stellung des Lebensalters, Dauer des Wohnsitzes und den Empfang einer Armenunter­
stützung ist die Zeit der Aufstellung der Urliste (siehe unten). 

3) Gerichtsverfassungsgesetz § 33, Ziff. 5; § 85, Abs. 2. 
4) Nach der kanonistisch-scholastischen Redeweise würde man das Verbot als 

ein impedimentum impediens tantum bezeichnen können. 
5) Unter diesem Ausdruck lassen sich m. E. die auf Widerruf oder Kündigung 

angestellten Beamten n i c h t  subsumieren. Anderer Ansicht S e u f f  e r  t S. 61. 
6) Hierunter sind richterliche Ju sti z beamte zu verstehen, nicht Verwaltungs­

beamte, welche ein richterliches Nebenamt versehen oder eine Verwaltungsjurisdiktion 
ausüben. Vgl. S e  u f f  e r  t S. 25 ff. Keinen Untersc hied macht es aber, ob die rich­
terlichen Beamten an einem ordentlichen Gericht oder an einem Sondergericht an­
gestellt sind. Vgl. L ö w e Note 3 a zu § 34 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

7) Gerichtsverfassungsgesetz § 34, 85, Abs. 2. U eher den Begriff dieser zuletzt 
erwähnten Militärpersonen vgl. § 38 des Militärgesetzes und dazu die Erörterungen 

unten § 108. 
8) Gerichtsverfassungsgesetz § 34, Abs. 2. 

9) Vgl. von den Ausführungsgesetzen zum Gerichtsverfassungsgesetz P r e u ß e n 
§ 33; B a y e r n § 23, 34; S a c h s e n § 24; W ü r t t e m b e r g Art. 19 ; B a d e n § 4; 
Hess e n  Art. 15; M e c k  1 e n b u r  g - S c h w e r i n  (u n d  S t  r e 1 i t z) § 7, 27; G r o ß  h. 

S a c h  s e n § 16, 24; 0 1 d e n  b u r  g Art. 1 (Fürstentum Lübeck Art. 13; Fürstentum 
Birkenfeld Art. 16); S a c h  s e n - M e i n i n  g e n  § 18, 27; S a c h s  e n - A 1 t e n b ur g 
§ 20, 32; K o b u r g-G o th a  § 17, 25; A nh a l t§ 21, 32; S o n d e r shaus e n  § 18, 
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Die rechtliche Bedeutung dieses Verbotes ist dieselbe, wie sie unter 
b) dargetan worden ist. 

d) In Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse sind befugt, die 
Berufung zum Amte eines Schöffen oder Geschworenen a b z u 1 e h­
n e n : Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung ; Aerzte ; 
Apotheker, welche .keine Gehilfen haben; Personen, welche das 
65. Lebensjahr vollendet haben; Personen, welche glaubhaft machen, 
daß sie den mit der Ausübung des Amts verbundenen Aufwand zu 
tragen nicht vermögen; sowie Personen, welche im letzten Geschäfts­
jahre die Verpflichtung eines Geschworenen oder an wenigstens 5 

Sitzungstagen die Verpflichtung eines Schöffen erfüllt haben 1). Die 
Einzelstaaten sind nicht befugt, anderen als den hier aufgeführten 
Klassen von Personen die gleiche Berechtigung einzuräumen 2). 

Hinsichtlich dieser Personen besteht weder ein prozeßrechtliches 
Verbot ihrer Mitwirkung an der Urteilsfindung, noch ein verwaltungs­
rechtliches Verbot ihrer Einberufung; sie genießen eine Befreiung von 
der G e r  i c h  t s p f l  ich t , die lediglich auf einer Berücksichtigung 
ihrer persönlichen Verhältnisse beruht, deren Geltendmachung daher 
auch von i h r e m Belieben abhängt. 

e) Behufs Geltendmachung der gerichtlichen Dienstpflicht wird in 
ähnlicher Weise wie bei der Wehrpflicht von dem Vorsteher einer 
jeden Gemeinde alljährlich ein Verzeichnis aller in der Gemeinde 
wohnhaften Personen angefertigt, welche zu dem Amte eines Schöffen 
oder Geschworenen berufen werden können. Der Gemeindevorsteher 
sendet diese U rliste, nachdem sie in der Gemeinde eine Woche lang 
zu jedermanns Einsicht ausgelegt worden ist, nebst den erhobenen 
Einsprachen an den Amtsrichter des Bezirks 3). Zur Auswahl der Per­
sonen, welche als Schöffen oder Geschworene einzuberufen sind (Dienst­
listen), tritt bei dem Amtsgericht alljährlich ein Ausschuß zusammen, 
der aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden, einem Staatsverwaltungs­
beamten, den die Landesregierung ernennt, und sieben aus den Ein­
wohnern des Amtsgerichtsbezirks gewählten Vertrauensmännern be­
steht 4) . Der Ausschuß wählt aus der berichtigten Urliste die von der 
Landesjustizverwaltung bestimmte Zahl von Hauptschöffen und Hilfs­
schöffen für das nächste Geschäftsjahr (Jahreslisten). Die Reihenfolge, 

27; Ru d o l s t adt§ 15, 23; Wal d e ck Art. 4; Re uß ä. L. § 16, 24; Re uß j. L. 

§ 16, 24; B r e m e n § 7 4, 81. - U eber die Bedenken, zu welchen einige dieser Aus­
führungsgesetze, namentlich das h e s  s i s c h e, hinsichtlich ihres Verhältnisses zu § 34 
des Gerichtsverfassungsgesetzes Anlaß geben, vgl. S e u f f  e r  t S. 44 ff„ woselbst eine 
übersichtliche Darstellung der Entstehungsgeschichte des § 34 sich findet. 

1) Gerichtsverfassungsgesetz § 35, 85, Abs. 2. 
2) Daher können sie z. B. auch den Häuptern und Angehörigen der ehema ls 

reichsständischen oder reichsritterschaftlichen Familien Befreiung von der Pflicht zum 
Schöffen- oder Geschworenendienst nicht gewähren. 

3) Gerichtsverfassungsgesetz § 36 ff„ 85 Abs. 1. 
4) Die Wahl der Vertrauensmänner erfolgt nach Anordnung der Landesgesetze. 
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in welcher die Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen 
des Jahres teilnehmen, wird durch Auslosung bestimmt1). Hinsichtlich 
der Geschworenen hat der Ausschuß nur ein Vorschlagsrecht; eine 
Kommission des Landgerichts wählt aus der Vorschlagsliste die be­
stimmte Zahl von Hauptgeschworenen und Hilfsgeschworenen 2) (Jahres­
liste). Aus den in die Jahresliste eingetragenen Hauptgeschworenen 
werden von dem Landgerichtspräsidenten 30 Hauptgeschworene für 

jede Schwurgerichtsperiode ausgelost (Spruchliste), aus denen die Ge­
schworenenbank mit 12 Mitgliedern besetzt wird. 

f) Es kann vorkommen, daß Personen, welche zum Schöffen- oder 
Geschworenendienst bereits einberufen worden sind, nachträglich von 
der wirklichen Leistung des Dienstes ausgeschlossen oder befreit wer­
den müssen, und zwar auch dann, wenn sie selbst keinen Antrag 
darauf stellen oder einem gestellten Antrage widersprechen. Die 
Gründe hierzu können entweder die Dienstpflicht oder das Richteramt 
betreffen, oder mit anderen Worten entweder verwaltungsrechtlicher 
oder prozeßrechtlicher Art sein. Das erste ist der Fall, wenn nach­
träglich Umstände eintreten oder bekannt werden, aus denen sich 
ergibt, daß eine auf die Jahresliste oder Spruchliste gesetzte Person 
zur Ausübung des Schöffen- oder Geschworenenamtes unfähig ist3) 
oder nicht berufen werden soll 4); das letztere ist der Fall, wenn Gründe 
vorhanden sind, kraft denen eine zum Schöffen- oder Geschworenen­
dienst einberufene Person in der konkreten Prozeßsache von der Aus­
übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen ist 5) oder von 
einer Partei abgelehnt werden darf6). Das Verfahren, um diese Per­
sonen von der Mitwirkung an der Verhandlung und Entscheidung 
fernzuhalten, ist verschieden, je nachdem es sich um einen Schöffen 
oder um einen Geschworenen handelt7). 

g) Der Dienst der Schöffen und Geschworenen besteht in der 
Wahrnehmung eines richterlichen A mt e s  8) . Schöffen 'und Geschwo­
rene sind zwar keine )>Beamte« und haben weder die Ansprüche noch 
die Verpflichtungen, welche aus einem durch Anstellung begründeten 
Dienstverhältnis hervorgehen, wohl aber haben sie alle Rechte und 
Pflichten, welche mit der Führung eines öffentlichen Amtes verbunden 

1) Gerichtsverfassungsgesetz §§ 40ff., 87. Es soll voraussichtlich jeder Haupt-
schöffe höchstens zu fünf ordentlichen Sitzungstagen im Jahre herangezogen werden. 

2) Gerichtsverfassungsgesetz § 85 ff. 
3) Gerichtsverfassungsgesetz § 31, 32. 
4) Gerichtsverfassungsgesetz § 33, 34. 
5) Strafprozeßordnung § 22, 31, 32. 6) Strafprozeßordnung § 24. 
7) In betreff der S c h ö f f  e n kommen die Vorschriften des Gerichtsverfassungs­

gesetzes § 52 und der Strafprozeßordnung § 24 ff. zur Anwendung; hinsichtlich der 
G e  s c h w o  r e n e n gibt das Verfahren behufs Bildung der Geschworenenbank Ge­
legenheit, die Unfähigkeits-, Ausschließungs- und Ablehnungsgründe zugleich zur Er­
ledigung zu bringen. 

8) Gerichtsverfassungsgesetz § 31, 84. Strafgesetzbuch § 31, Abs. 2. 
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sind 1); sie genießen einerseits den staatlichen Schutz bei Ausübung 
des Amtes, und sie unterliegen andererseits bei schuldbarem Mißbrauch 
der ihnen übertragenen Amtsgewalt den Bestimmungen des Strafgesetz­
buchs über Verbrechen und Vergehen im Amte 2). Der Inhalt der mit 
dem Schöffen- und Geschworenenamt verbundenen Obliegenheiten 
bestimmt sich durch die Vorschriften der Strafprozeßordnung; äußer­
lich betrachtet besteht er in der Teilnahme an den Sitzungen des Ge­
richts und in der Abstimmung über die nach Maßgabe der Prozeß­
ordnung vorgelegten Fragen ij) . 

h) Nach dem Reichsgesetz vom 29. Juli 1913 (Reichsgesetzbl. 
S. 617) erhalten die Schöffen und Geschworenen Vergütung der Reise­
kosten und für jeden Tag der Dienstleistung Tagegelder, deren Höhe 
der Bundesrat durch allgemeine, d. h. für Schöffen und Geschworene 
gleiche4) Anordnung bestimmt. Die Tagegelder dürfen nicht zurück­
gewiesen werden. 

4. Die sch uldbare N i c h t e r f ü 11 u n g der Dienstpflicht wird an 
Geschworenen und Schöffen, sowie an den Vertrauensmännern des 
Ausschusses mit einer 0 r d n u n g s s t r a f e von 5 bis zu 1000 Mark 
und dem Ersatz der verursachten Kosten bestraft 5). Der Tatbestand 
kann darin bestehen, daß der zum Dienst Einberufene sich ohne ge­
nügende Entschuldigung nicht rechtzeitig einfindet, oder darin, daß 
er sich seinen Obliegenheiten entzieht, z. B. durch Verweigerung des 
Eides oder der Abstimmung, oder auch durch sein Verhalten während 
der Verhandlung. Das Verfahren ist nicht das strafprozessualische, 
sondern ein außerordentliches. Die Verurteilung wird, ohne daß es 

1) Vgl. Bd. 1, S. 456. 
2) Siehe Bd. 1, S. 469 ff. Für Geschworene und Schöffen kommt in dieser Be­

ziehung aber lediglich Strafgesetzbuch § 334 (Bestechung) in Betracht, da die Motive 
ihrer Abstimmung bei der Urteilssprechung jeder Kontrolle entrückt sind. 

3) Bei den in der S p r u c h  l i s t e aufgeführten Geschworenen besteht der aktive 
Dienst z u n ä c h s t nur darin, sich rechtzeitig in der Sitzung einzufinden; die Pflicht 
zur Teilnahme an der Verhandlung und Urteilsfindung ist nur eine eventuelle und 
wird nur bei denjenigen Geschworenen verwirklicht, mit welchen die Geschworenen­
bank besetzt wird. 

4) Vgl. die Begründung des Gesetzes (Drucksachen des Reichstages 1912/13 
Nr. 997). Bekanntmachung vom 2. August 1913. Reichsgesetzbl. S. 618. 

5) In den §§ 46 und 93 ist angeordnet, daß die Einberufung der Schöffen 
und Geschworenen „unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens" 
erfolgen soll. Darauf hat man die Meinung gestützt, daß, wenn die Androhung 

der Bestrafung in der Ladung unterblieben ist, eine Verurteilung wegen Nichter­
scheinens unstatthaft sei. S e u f f  e r  t S. 82. Allein die §§ 46 und 93 enthalten nur 
Vorschriften für die Amtsrichter und Schwurgerichtsvorsitzenden über Geschäfte 
der Gerichtsverwaltung; im § 56, der den Tatbestand des Delikts bestimmt ; ist die 

Bestrafung von einer „Androhung" derselben oder von einer „ordnungsmäßigen" La­

dung nicht abhängig gemacht und die Nichtbeachtung der Vorschrift des § 46 oder 
93 seitens des Richters gibt dem Schöffen oder Geschworenen kein Recht; sich seiner­
seits der Erfüllung der Gerichtspflicht zu entziehen. Uebereinstimmend K e 11 e r  
S. 70; L ö w e Note 2 zu § 56. 
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vorheriger Ladung und rechtlichen Gehörs des Säumigen bedarf, nach 
Anhörung der Staatsanwaltschaft vom Amtsrichter hinsichtlich ·der 
Schöffen und Vertrauensmänner, von den richterlichen Mitgliedern 
des Schwurgerichts hinsichtlich der Geschworenen ausgesprochen. 
Diesem Verfahren ohne Gehör entspricht es, daß die Verurteilung 
einen nur provisorischen Charakter hat; sie kann ganz oder teilweise 
zurückgenommen werden, wenn nachträglich genügende Entschuldi­
gung stattfindet 1) . Dem Verurteilten steht das Rechtsmittel der Be­
schwerde nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung zu 2). 

Die V o r s  p i  e g e 1 u n g unwahrer Tatsachen als Entschuldigung, 
um sich dem Dienst als Geschworener oder Schöffe zu entziehen, 
bildet den Tatbestand eines Vergehens und ist mit Gefängnis bis zu zwei 
Monaten bedroht3). Die Zuständigkeit des Gerichts und das Verfahren 
bestimmen sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung. 

5. Die nach § 11 ff. des Gewerbegerichtsgesetzes gewählten B e i­
s i t z e r d e s  G e w e r b e g e r  i c h  t s sind verpflichtet, das Amt als ein 
Ehrenamt zu verwalten und können die Uebernahme nur aus den 
Gründen verweigern, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Ge­
meindeamts berechtigen, mangels solcher Anordnungen aus den Gründen, 
aus welchen das Amt eines Vormunds abgelehnt werden kann. Wer 
das Amt eines Beisitzers 6 Jahre versehen hat, kann während der 
nächsten 6 Jahre die Uebernahme des Amts ablehnen. Beisitzer, 
welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht recht­
zeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich 
entziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 300 Mark, sowie in die 
verursachten Kosten zu verurteilen 4). Diese Vorschriften finden auch 
auf die B e i s i t z e r  d e r  K a u f m a n  n s g e r  i c h  t e sinngemäße An­
wendung 5). 

U eher die Dienstpflicht der zu Beisitzern der V e r s i c h e r u n g s­
ä m t e r ,  Oberversicherungsämter und des Reichsversicherungsamts 
gewählten Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten vgl. Reichs­
versicherungsordnung § 50 ff., 76, 95. U eher die Beisitzer der Schieds­
gerichte und des Oberschiedsgerichts für die Angestelltenversicherung 
das Reichsgesetz vom 20. Dezember 1911 § 137 ff., 161, 164. 

In den K o n s u 1 a r g e r i c h  t s b e z  i r k e n und in den S c h u t z­
g e b i e t e n  sind die Gerichtseingesessenen, auch wenn sie nicht reichs­
angehörig sind, gerichtsdienstpflichtig. Die Beisitzer der Konsular­
gerichte und der Bezirksgerichte werden vom Konsul, beziehentlich 
vom Bezirksrichter, aus den achtbaren Gerichtseingesessenen oder in 

1) Die Zurücknahme erfolgt von denselben Richtern; ist die Sitzung·speriode des 
Schwurgerichts geschlossen, durch die Strafkammer des Landgerichts. Gerichtsver­
fassungsgesetz § 82. 

2) Gerichtsverfassungsgesetz § 56, 96, Abs. 2. 3) Strafgesetzbuch § 138. 
4) Gewerbegerichtsgesetz § 20-23. 
5) Kaufmannsgerichtsgesetz § 15, Abs. 2. 
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Ermangelung solcher aus sonstigen achtbaren Einwohnern des Bezirks 
berufen und müssen der an sie ergehenden Berufung Folge leisten 1). 
Hinsichtlich der Ablehnungsgründe und der Strafen für die Verletzung 
der Dienstpflicht finden die im Gerichtsverfassungsgesetz für die 
Schöffen gegebenen Vorschriften Anwendung. 

II. D e r  b e r  u fs m ä ß i g e J u s t i z d i e n s t. 

Die Regeln, welche im allgt;meinen für das Staatsbeamtenverhält­
nis gelten, finden auch auf die Justizbeamten Anwendung; die im 
Reichsdienst angestellten Justizbeamten stehen daher unter den Vor­
schriften des Gesetzes vom 17. Mai 1907, die Landesjustizbeamten unter 
den partikulären Gesetzen über die Rechtsverhältnisse der Staatsdiener. 
Das Reich hat in dieser Beziehung die Autonomie der Einzelstaaten 
nicht beschränkt und die fortdauernde Vielgestaltigkeit der Dienstver­
hältnisse der Justizbeamten im Reich zugelassen. Nur die Fo r m  , 
in welcher sich diese Autonomie zu betätigen habe, ist für einige 
Punkte vom Reich festgestellt worden, indem die Landesjustiz v e r­
w a 1 t u n g e n  die Ermächtigung erhalten haben, die Geschäftseinrich­
tung der Gerichtsschreiberei bei den Landesgerichten, sowie die Dienst­
und Geschäftsverhältnisse der mit den Zustellungen, Ladungen und 
Vollstreckungen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher) zu be­
stimmen 2). 

Das gewöhnliche Dienstverhältnis der Justizbeamten wird aber in 
eingreifender Weise modifiziert, wenn dem Beamten ein R i c h t e r­
a m t übertragen wird. Für diesen Fall treten besondere Vorschriften 
in Kraft, um die Unabhängigkeit der Richter zu verstärken' und zu 
sichern 3). Demgemäß hebt sich aus der Gesamtmasse der Beamten 
und insbesondere aus derjenigen der Justizbeamten als eine rechtlich 
ausgezeichnete Kategorie die der r i c h  t e r 1 i c h e n Beamten hervor. 
Nur für die verhältnismäßig kleine Zahl von richterlichen Beamten 
des Reichs hat die Reichsgesetzgebung die dienstlichen Rechtsverhält­
nisse vollständig geregelt; hinsichtlich der richterlichen Beamten der 
Einzelstaaten hat die Reichsgesetzgebung sich darauf beschränkt, der 
Autonomie der letzteren durch Aufstellung von Normativbestimmungen 
Schranken zu ziehen. 

1) Konsulargerichtsgesetz § 12. Ueber die Schutzgebietsgerichte siehe Bd. II, 
s. 300. 

2) Gerichtsverfassungsgesetz � 154, 155. Für das Reichsgericht sind die ent­
sprechenden Bestimmungen vom Reichskanzler zu erlassen. 

3) Nicht die „ Anstellung im Justizdienst", sondern die U ebertragung des Rich­
teramtes ist entscheidend; wenn ein Richter in die Justizverwaltung oder in die 
Staatsanwaltschaft übertritt, verlieren daher die für richterliche Beamte geltenden 
besonderen Vorschriften i p s o ju r e  ihre Anwendbarkeit auf ihn; andererseits kann 
auch gewissen in anderen Ressorts angestellten Beamten mit Rücksicht auf das von 
ihnen verwaltete Amt die rechtliche Sonderstellung der richterlichen Beamten ge­
währt werden, z. B. den Mitgliedern von Verwaltungsgerichten usw. 
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1. No r m a t i v b e s t i m m u n g e n  f ü r  d i e r i c h t e r l i c h e n 
La n d e s  b e a m t e n. 

a) Damit eine einigermaßen gleiche Vorbildung der richterlichen 
Beamten im ganzen Bundesgebiete gesichert werde, ist die Fähigkeit 
zum Richteramt von Reichs wegen an gewisse Voraussetzungen ge­
bunden, von denen kein Einzelstaat abgehen darf. Um die Qualifi­
kation zu erwerben, ist die Ablegung »zweier Prüfungen« erfordert. 
Der ersten Prüfung muß ein mindestens dreijähriges Studium der 
Rechtswissenschaft auf einer Universität vorangehen, und von diesem 
Zeitraum sind wenigstens drei Halbjahre auf einer d e  u t s c h e n ,  d. h. 
im Bundesgebiete gelegenen Universität zu verbringen. Zwischen der 
ersten und zweiten Prüfung muß ein Zeitraum von mindestens drei 
Jahren liegen, der im Dienste bei den Gerichten und bei den Rechts­
anwälten zu verwenden ist, auch zum Teil bei der Staatsanwaltschaft 
verwendet werden kann 1). Auf diese wenigen Bestimmungen, die nur 
eine ganz äußerliche Ordnung der Ausbildung für das Richteramt ent­
halten, hat sich die Reichsgesetzgebung beschränkt. Es fehlt nicht nur 
eine materielle Regelung des Universitätsstudiums 2) und der Art und 
V..' eise des Vorbereitungsdienstes, sondern insbesondere auch eine all­
gemeine Prüfungsordnung3). Den Einzelstaaten ist daher der Erlaß 
von Vorschriften über die Zusammensetzung von Prüfungskommissionen, 
über die Gegenstände der Prüfungen, über die Art und Weise, in wel­
cher dieselben vorzunehmen sind, über die an die Kandidaten zu 
stellenden Anforderungen usw. überlassen. Ebenso ist es den Einzel­
staaten freigestellt, die Beschäftigung der Referendare bei den Ge­
richten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaften zu regeln und die 
Verteilung der Vorbereitungszeit zu bestimmen; ja sie dürfen sogar 
anordnen, daß ein Teil der letzteren, jedoch höchstens ein Jahr, im 
Dienste bei Verwaltungsbehörden verwendet werden muß oder ver­
wendet werden darf-!). Die reichsgesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume 
von je drei Jahren für das Universitätsstudium und für den Vorbe­
reitungsdienst sind übrigens nur Minimalforderungen, über welche die 

1) Gerichtsverfassungsgesetz § 2, Abs. 1-3. Die Rechtsanwälte sind verpflichtet, 
den Referendaren Anleitung und Beschäftigung zu geben. Rechtsanwaltsordnung 
§ 40. Die Beschäftigung bei den Rechtsanwälten ist obligatorisch; die Landesjustiz­
verwaltung kann nicht davon dispensieren. Vgl. Stenogr. Berichte des Reichstags 

1876, s. 175 ff. 
2) Auch die Ablegung des Abiturientenexamens auf einem Gym n a s i u m  ist 

reichsgesetzlich n i c h t erfordert. 
3) Der Grund für diese Zurückhaltung war die Rücksicht auf die sogenannte 

Justizhoheit der Einzelstaaten; der Regierungsentwurf des Gerichtsverfassungsgesetzes 
enthielt gar keine Bestimmungen über die Befähigung zum Richteramt; was das 

Gesetz darüber sagt, ist erst von der Reichstagskommission hinzugefügt worden. 
Vgl. die interessanten Verhandlungen derselben in den Protokollen I. Lesung S. 73 ff. 

(Hahn S. 371 ff.) 
4) Gerichtsverfassungsgesetz § 2, Abs. 4. 
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Einzelstaaten hinausgehen dürfen 1) und über die sie zum Teil hinaus­
gegangen sind. Hiernach fehlt es an allen reellen und praktisch 
wirksamen Garantien dafür, daß die Vorbildung der richterlichen 
Beamten in den verschiedenen Bundesstaaten eine übereinstimmende 
und das von ihnen erforderte Maß von Kenntnissen das gleiche ist, 
und demgemäß konnte das Reich auch keinen Zwang dahin ausüben, 
daß die in einem Bundesstaate bestandene Prüfung oder verwendete 
Vorbereitungszeit von allen anderen Bundesstaaten anerkannt werde. 
Nur fakultativ ist den Bundesstaaten die Befugnis gewährt, denjenigen, 
der in einem anderen Bundesstaate die erste Prüfung bestanden hat, 
zur Vorbereitung für den Justizdienst und zur zweiten Prüfung zuzu­
lassen, ferner die in einem anderen Bundesstaate auf die Vorbereitung 
verwendete Zeit anzurechnen 2) und endlich solchen Personen richter­
liche Aemter zu übertragen, welche in einem anderen Bundesstaate 
die Fähigkeit zum Richteramte erlangt haben 3) . 

Außerdem sind die ordentlichen öffentlichen Lehrer des Rechts an 
den deutschen Universitäten reichsgesetzlich als zum Richteramte be­
fähigt erklärt worden 4). 

Die vom Reich vorgeschriebenen Erfordernisse, um die Fähigkeit 
zum Richteramt zu erlangen, sind aber für die Einzelstaaten nur dann 
obligatorisch, wenn es sich um die dauernde Verleihung eines wirk­
lichen Richter a m t e s  handelt, nicht um die z e i t  w e i 1 i g e Wahr­
nehmung richterlicher Geschäfte. 

In d i e s e m  Punkte hat das Gerichtsverfassungsgesetz die landes­
gesetzlichen Bestimmungen ))unberührt« gelassen 5}; der Autonomie der 
Einzelstaaten ist es daher anheimgegeben, zu bestimmen, daß Personen, 
denen die reichsgesetzlich erforderte Fähigkeit zur Bekleidung eines 
Richteramtes fehlt, dennoch fähig sind, die mit einem Richteramte ver­
bundenen Geschäfte neitweilig« wahrzunehmen. Indes ist hier eine 
Unterscheidung zu machen. Die zeitweilige Wahrnehmung richter­
licher Geschäfte kann entweder e i n  z e 1 n e richterliche Handlungen, 
z. B. Vernehmungen von Zeugen, Aufnahme von Erklärungen, Ver­
eidigungen usw. oder den g e s a m t e n zu einem richterlichen Amte 
gehörenden Geschäftskreis betreffen 6) . Hinsichtlich des Erlasses von 
Vorschriften über die Uebertragung einzelner richterlicher Geschäfte an 
Personen, denen die Fähigkeit zum Richteramt mangelt, sind die Einzel-

1) Gerichtsverfassungsgesetz a. a. 0. 2) Ebendaselbst § 3. 
3) Ebendaselbst § 5. Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf diejenigen Per­

sonen, welche in einem Bundesstaate vor dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungs­
gesetzes die Fähigkeit zum Richteramt erworben haben, selbst wenn die Erforder­
nisse der früheren Gesetze unter dem vom Gerichtsverfassungsgesetz aufgestellten 
Minimum zurückgeblieben waren. 

4) Ebendaselbst § 4. 
5) Ebendaselbst § 10. 
6) Vgl. auch Protokoll der Reichstagskommission II. Lesung, S. 648 ff. (Hahn 

s. 809). 
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staaten gänzlich ungehindert 1); hinsichtlich der z e i t  w e i 1 i g e n  Ueber­
tragung eines Richter a m t e s  an eine zur Bekleidung desselben un­
fähige Person sind sie dagegen durch die Vorschriften des § 122 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes über die Berufung von Hilfsrichtern in die 
Zivil- und Strafsenate der 0 b e r 1 a n d es g e r  i ch t e beschränkt2). 
Auch dürfen Staatsanwälte richterliche Geschäfte nicht wahrnehmen 3) . 

b) Die Er n e n nun g der Richter erfolgt auf Lebenszeit 4); das­
selbe gilt zwar auch von der überwiegenden Mehrzahl der anderen 
Beamten , insbesondere der berufsmäßig vorgebildeten, hinsichtlich 
der Richter ist aber den Einzelstaaten jede Abweichung von dieser 
Regel v e r b o t e n. 

c) In derselben Weise ist in betreff der v e r m ö g e n  s r e c h t-
1 i c h e n A n s p r ü c h e der Richter aus ihrem Dienstverhältnisse das­
jenige vom Reichsgesetz zum z w i n g e n d e n Recht erklärt, was bei 
anderen Beamten regelmäßig stattijndet, nämlich daß die Richter ein 
festes Gehalt mit Ausschluß von Gebühren beziehen °) und daß ihnen 
zur Geltendmachung der vermögensrechtlichen Ansprüche aus ihrem 
Dienstverhältnisse, insbesondere auf Gehalt, Wartegeld oder Ruhegehalt, 
der Rechtsweg freisteht 6). 

d) Die wichtigste Modifikation der allgemeinen Regeln über das 
Beamtenverhältnis zugunsten der richterlichen Beamten betrifft die 
Versetzung, Stellung zur Disposition, Suspension und Dienstent­
lassung7). 

Abgesehen von den Fällen, in welchen die Suspension vom Amte 
k r a f t  G e  s e t z e s eintritt, kann ein Richter wider seinen Willen nur 
auf Grund einer richterlichen Entscheidung dauernd oder zeitweise sei­
nes Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in Ruhestand 
versetzt werden °). Das Verfahren zur Herbeiführung einer solchen 
richterlichen Entscheidung, sowie die Gründe, auf welche sie gestützt 
werden kann, müssen im Wege des Ge s e t z e s bestimmt werden9). 

1) Die Ausführungsgesetze der meisten Einzelstaaten gestatten, daß Referendare 
mit der Wahrnehmung einzelner richterlicher Geschäfte betraut werden, erklären sie 
aber für unfähig zur Urteilsfällung, zur Aufnahme letztwilliger Verfügungen, zur Ent­
scheidung über Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Verhaftungen, sowie zu den 
Geschäften des Amtsrichters bei Bildung der Schöffengerichte und Schwurgerichte. 
So Pr e u ß e n  §2, s ä m t l ich e t hü r i n g i s c h e  Staaten, beide Li ppe , E l s a ß­
L o t h r i n g e n , 01 d e  n b u r  g u. a. Aebnlich S a  c h s e n § 21; B ade n § 11. Auch 
die drei f r  e i e n S t ä d t e. 

2) In betreff der Hilfsrichter bei Landgerichten vgl. oben § 88, S. 437. 
3) Gerichtsverfassungsgesetz § 152. 4) Gerichtsverfassungsgesetz § 6. 
5) Gerichtsverfassungsgesetz § 7. Der Anspruch auf Ersatz der Auslagen und 

Verwendungen wird hiervon nicht berührt. 
6) Gerichtsverfassungsgesetz § 9. Vgl. Bd. 1, § 50. 
7) Vgl. Bd. 1, § 51, 52. 8) Gerichtsverfassungsgesetz § 8, Abs. 1. 
9) Ebendaselbst. Solange in einem Bundesstaat ein solches Gesetz nicht erlassen 

ist, bleibt die Geltung des § 8 suspendiert. Einführungsgesetz zum Gerichtsver­
fassungsgesetz § 13. Diese Bestimmung war nach ihrer p r a kt i seh e n  Bedeutung 
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Hierdurch ist ausgeschlossen, daß ein Richter wider seinen Willen 
))im Interesse des Dienstes«, d. h. nach Belieben der Verwaltungs­
behörden oder aus Zweckmäßigkeitsrücksichten, versetzt oder aus dem 
Dienste entlassen werde; es ist zu jeder Veränderung seiner dienst­
lichen Stellung im Wege der Verwaltungsverfügung seine Einwilligung 
erforderlich. Eine Ausnahme hiervon ist nur für den Fall einer Ver­
änderung in der Organisation der Gerichte oder ihrer Bezirke aner­
kannt; bei einer Gerichtsreorganisation sind die Landesjustizverwal­
tungen befugt, unfreiwillige Versetzungen an ein anderes Gericht, auch 
niederer Ordnung, oder Entfernungen vom Amte, jedoch immer nur 
unter Belassung des vollen Gehaltes, zu verfügen 1). 

Es ist ferner durch die angeführten Bestimmungen des § 8 den 
Einzelstaaten eine gewisse Schranke gezogen hinsichtlich der Regelung 
der Disziplinarverhältnisse; die Richter sind vor Willkürlichkeiten der 
Justizverwaltung geschützt und haben im Falle einer Disziplinarver­
folgung einen Anspruch auf rechtliches Gehör und auf richterliche 
Entscheidung 2). Dagegen fehlt es an einer materiell gleichmäßigen 
Regelung des Disziplinarrechtes für die richterlichen Beamten; das 
Reichsgesetz hat nicht einmal die allgemeinsten Grundprinzipien dar­
über aufgestellt, weder über die Gründe, aus denen Suspension, Ver­
setzung oder Entlassung zulässig ist, noch über das Disziplinarverfahren, 
noch endlich über die Bildung und Zusammensetzung der richterlichen 
Disziplinarbehörden. In allen diesen Beziehungen ist die Autonomie 
der Einzelstaaten eine sachlich ganz unbeschränkte und nur an die 
formale Schranke gebunden, daß der Weg der Gesetzg�bung inne­
gehalten werde. 

Endlich ist hervorzuheben, daß die Tragweite des § 8 nicht so 
weit reicht als sein Wortlaut zu sagen scheint ; er bezieht sich nur auf 
ein d i s z i p .l i n  a r i s c h e s Einschreiten und läßt die anderweitigen 
Vorschriften über die unfreiwillige Versetzung oder Entlassung der 
Richter aus ihrem Amte unberührt; so namentlich die Anordnung, 
daß gewisse Verwandte oder Verschwägerte nicht Mitglieder desselben 
Gerichts sein können 3) und daß also, wenn Mitglieder eines Gerichts 

eine clausula bajuvarica. Vgl. die Verhandlungen der Reichstagskommission, Proto­
koll II. Lesung S. 569 ff. (Hahn S. 748 ff.) und S. 758 (Hahn S. 892). Gegenwärtig ist 
die Bestimmung gegenstandslos geworden durch das bayerische Disziplinargesetz für 

richterliche Beamte vom 26. März 1881. Vgl. Se y d e 1, Bayer. Staatsrecht II, S. 288 fg. 

1) Ebendaselbst § 8, Abs. 3. Eine Uebergangsbestimmung für die ersten zwei 
Jahre nach dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes gab das Einführungs­
gesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz � 21. 

2) Jedoch nur, sofern es sich um Versetzung oder Entlassung aus dem Amte 
handelt; über die Verhängung anderer Disziplinarstrafen (Verweise, Geldstrafen) hat 
das Reichsgesetz gar keine Bestimmung getroffen, durch welche den Einzelstaaten 
eine Norm vorgeschrieben worden wäre. 

3) Vgl. z. B. bayer. Ausführungsgesetz vom 23. Februar 1879, Art. 5; hessisches 
Gesetz vom 31. Mai 1879, Art. 2; Mecklenburg-Schwerin § 73; Mecklenburg-Strelitz 

§ 67; Lübeck § 5. Hinsichtlich Elsaß-Lothringens siehe K e 11 e r  Note 4 zu § 8 des 
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sich verschwägern, eines von ihnen sein Amt niederlegen oder eine 
Versetzung sich gefallen lassen muß, sowie die Bestimmungen über 
die Emeritierung von Richtern bei Erreichung eines gewissen Lebens­
alters 1 ) . 

2. D a s D i e n s t v e r h ä 1 t n i s d e  r r i c h t e r 1 i c h e n R e i c h s­
b e a m t e n. 

Richterliche Reichsbeamte sind nur der Präsident, die Senatsprä­
sidenten und die Räte des R e i c h s gerichts; ferner die Präsiden­
ten, Senatspräsidenten und Mitglieder des Reichsmilitärgerichts und 
die richterlichen Beamten der Marinegerichte 2); dagegen sind die 
mit Gerichtsbarkeit ausgestatteten Reichskonsuln nicht richterliche Be­
amte 3). Für die richterlichen Reichsbeamten gelten zwar die Vor­
schriften des Reichsbeamtengesetzes; sie sind jedoch durch folgende, 
dem Gesetz vom 12. Juni 1869 über die Errichtung des Reichsober­
handelsgerichts nachgebildete, Bestimmungen modifiziert: 

a) Befähigt, zum Mitgliede des Reichsgerichts ernannt zu werden, 
ist jeder, welcher in einem Bundesstaate die Fähigkeit zum Richter­
amte erlangt und d a s fü nf u n d  d r e i ß i g s t e  L e b e n sj a h r  v o 11-
e n d e t  hat 4). Die Ernennung erfolgt vom Kaiser a u  f V o r s c h 1 a g 

d e s  B u n d e  s r a t e s ;;) ; Präsentationsrechte einzelner Staaten für ge­
wisse Stellen oder nach einem bestimmten Turnus sind g e s  e t  z 1 i c h  
nicht anerkannt. 

b) Die Anstellung geschieht auf Lebenszeit und gegen ein festes 
Gehalt 5) . 

c) Die vorläufige Enthebung (Suspension) vom Amte tritt von 
Rechts wegen ein, wenn gegen ein Mitglied des Reichsgerichts die U n­
tersuchungshaft verhängt wird, und zwar für die Dauer derselben; es 
k a n n  außerdem durch Plenarbeschluß des Reichsgerichts nach An­
hörung des Oberreichsanwalts die vorläufige Enthebung eh:ies Mitgliedes 
von seinem Amte ausgesprochen werden, wenn gegen dasselbe das 
Hauptverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet 
worden ist 7) . 

d) Die Entfernung eines Mitgliedes des Reichsgerichts aus dem 

Gerichtsverfassungsgesetzes. Auch die Verträge über die Errichtung gemeinsamer 
Gerichte enthalten zum Teil Bestimmungen dieser Art. 

1) Protokoll I. Lesung, S. 575 (Hahn S. 753, vgl. auch S. 919). 
2) Für die richterlichen Militärjustizbeamten sind die Bestimmungen enthalten 

in der Militärstrafgerichtsordnung und dem Gesetz betreffend die Dienstvergehen 
der richterlichen Militärjustizbeamten etc. vom 1. Dezember 1898. 

3) Die Titel 1 und 9 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind auf die Konsularge­
richte nicht für anwendbar erklärt worden. 

4) Gerichtsverfassungsgesetz § 127, Abs. 2. 
5) § 127, Abs. 1 ebendaselbst. Diese Mitwirkung des Bundesrates ist Gegen­

stand lebhafter Verhandlungen gewesen. Vgl. Protokoll I. Lesung S. 391 ff. (Hahn 
s. 612 ff.) 

6) Gerichtsverfassungsgesetz § 6 und 7. 
7) Gerichtsverfassungsgesetz § 129. 
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Amte unter Verlust des Gehaltes kann durch Plenarbeschluß des Reichs­
gerichts nach Anhörung des Mitgliedes und des Oberreichsanwalts aus­
gesprochen werden, wenn das Mitglied zu einer Strafe wegen einer 
entehrenden Handlung oder zu einer Freiheitsstrafe von längerer als 
einjähriger Dauer rechtskräftig verurteilt worden ist 1). 

e) Wenn ein Mitglied durch ein körperliches Gebrechen oder durch 
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner 
Amtspflichten dauernd unfähig wird, trotzdem aber die Versetzung in 
den Ruhestand nicht beantragt und auch der Aufforderung, binnen 
einer bestimmten Frist diesen Antrag zu stellen, nicht Folge leistet, 
so kann nach Anhörung des Mitgliedes und des Oberreichsanwalts 
durch Plenarbeschluß des Reichsgerichts die Versetzung in den Ruhe­
stand ausgesprochen werden 2) . Wenn ein Mitglied das 65. Lebens­
jahr vollendet hat, so ist der Anspruch auf Ruhegehalt nicht durch 
Dienstunfähigkeit bedingt 8) . 

III. D e r G e r  i c h t s d i e n s t i m  E h  r e n a m t. 

1. Die Handelsrichter werden e r n a n  n t ,  und zwar auf gutacht­
lichen Vorschlag des zur Vertretung des Handelsstandes berufenen 
Organs 4) . Das Reichsgesetz sagt zwar nicht ausdrücklich, von wem 
die Ernennung erfolgt; da alle Staatsämter aber im Zweifel vom Staats­
oberhaupt verliehen werden, so ist dies bei dem Mangel einer entge­
genstehenden Bestimmung auch von dem Amt der Handelsrichter an­
zunehmen, und sämtliche Ausführungsgesetze der Einzelstaaten, welche 
sich überhaupt mit dem Institut der Handelsrichter beschäftigen, be­
stätigen dies ausdrücklich 5). In dieser landesherrlichen Ernennung 
der Handelsrichter liegt der prinzipielle Gegensatz zwischen dem Rechts­
grund ihrer Dienstpflicht und demjenigen der Dienstpflicht der Schöffen 
und Geschworenen und der Beisitzer der oben S. 472 genannten Ge­
richte; es findet nicht eine durch G e s e t z  geregelte Heranziehung 
zur Ausübung einer a 11 g e m e i n e n Untertanenpflicht statt, sondern 
die Berufung e i n z e 1 n e r ,  als besonders geignet erachteter Personen 

1) Gerichtsverfassungsgesetz § 128. Daneben finden selbstverständlich auch die 
Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuchs§ 31, 33, 35, Abs. 2 Anwendung. Vgl. Bd. 1, 
s. 494. 

2) Gerichtsverfassungsgesetz § 131. Das Ruhegehalt berechnet sich - abwei­
chend von den Vorschriften des Reichsbeam teng·esetzes - gemäß den in § 25, 
Abs. 2 u. 3 des Gesetzes vom 12. Juni 1869 bereits sanktionierten Regeln. Gerichts­
verfassungsgesetz § 130. Vgl. Bd. 1, S. 505 ff. 

3) Reichsgesetz vom 22. Mai 1910 (Reichsgesetzbl. S. 767) Art. 1 Ziff. 1. 
4) Gerichtsverfassungsgesetz § 112. Den Einzelstaaten ist die nähere Bezeich­

nung dieses Organes überlassen. 

5) Vgl. die Ausführungsgesetze zum Gerichtsverfassungsgesetz für Pr e u ß e n 
§ 7; B a y e r  n Art. 1 ; W ü r t t e m b e r  g !i 21 ; B a d e n § 8; B r a u  n s c h w e i g § 6 ; 
E 1 s a ß  - L o t h r i n g e n § 1. In den freien Städten übt der Senat das Ernennungs­
recht aus. L ü b  e c k § 4, 29; B r  e m e n § 85 ; Ham b u r g  § 76. 



480 § 91. Der Gerichtsdienst. 

durch den freien, durch einen gutachtlichen Vorschlag gelenkten Ent­
schluß des Landesherrn. 

Dementsprechend hat das Reichsgesetz auch keine Verpflichtung 
zur Uebernahme des Amtes eines Handelsrichters sanktioniert und die 
Weigerung mit keiner Strafe bedroht. Es fehlt zwar andererseits an 
einer ausdrücklichen Bestimmung, daß das Amt abgelehnt werden kann, 
und es sind daher die Einzelstaaten allerdings formell nicht gehindert, 
im Wege der Landesgesetzgebung die Annahme der Ernennung für 
obligatorisch zu erklären 1) ; aber die ganze rechtliche Gestaltung, welche 
diese Institution im Gerichtsverfassungsgesetz erhalten hat, deutet dar­
auf hin, daß das Amt eines Handelsrichters niemandem wider seinen 
Willen aufgedrungen werden soll 2). Es ergibt sich dies schon daraus, 
daß das Reichsgesetz zwar die F ä h i g k e i t zur Bekleidung des Amtes 
geregelt, aber nicht die zur Ablehnung des Amts berechtigenden Gründe 
festgestellt hat, daß ferner der Dienst der Handelsrichter nicht auf die 
Teilnahme an einigen Sitzungen beschränkt ist, sondern sich auf einen 
Zeitraum von längerer Dauer erstreckt, und daß endlich die Handels­
richter in bezug auf ihre Rechte und Pflichten den richterlichen Be­
amten gleichgestellt werden. 

Die Regelung der Dienstverhältnisse der Handelsrichter ist im all­
gemeinen den Einzelstaaten überlassen ; das Reichsgesetz hat sich 
darauf beschränkt, einige N ormativbestimmungen aufzustellen, an welche 
die Einzelstaaten gebunden sind. Auch hierin zeigt sich die staatsrecht­
liche Gleichartigkeit des Dienstverhältnisses der Handelsrichter und der 
berufsmäßigen richterlichen Beamten und der Gegensatz zu der g e­
s e t z  l i c h  e n Dienstpflicht der Schöffen, Geschworenen und Beisitzer. 

2. Aus diesen Erörterungen ergibt sich, daß die Handelsrichter 
B e a m  t e sind; ihre Dienstpflicht beruht auf einer von ihnen ange­
nommenen Anstellung, einem öffentlich-rechtlichen D i e n s t v e r t r a g e. 
Der oben Bd. 1, § 44 entwickelte Begriff des »Beamten« paßt voll­
kommen auf den Handelsrichter. Dem entspricht es, daß das Reichs­
gesetz ihnen ausdrücklich »Während der Dauer ihres Amtes in Be­
ziehung auf dasselbe a 11 e Rechte und Pflichten richterlicher Beamten« 
zuschreibt3). Sie haben daher die Verpflichtung zur Wahrnehmung 

1) Es wird dies auch in den Moti v e n  zum Gerichtsverfassungsgesetz S. 134 
(Hahn S. 125) hervorgehoben. Gebrauch davon haben nur B r  e m e n (Ausführungs­
gesetz § 87) und H a  m b u r  g (Ausführungsgesetz § 77) gemacht. 

2) Dies gilt t a t  s ä c h 1 i c h  auch in Bremen und Hamburg; wer nicht Handels­
richter werden w i 11, wird auch nicht dazu ernannt. Diese Auffassung findet auch 
eine Bestätigung in den Mo t i v e n  S. 129 (Hahn S. 121), woselbst es heißt: „Auch 
ein Ersatz der dem Handelsrichter für die etwaigen Reisen zum Gerichtsort erwach­
senden Kosten kann ihm nicht zugesichert werden. Der außerhalb des Gerichtsorts 
wohnhafte Kaufmann, d e r  e i n e  E r n e n n u ng a 1 s H a n d  e 1 s r i c h te r a n­
n i mm t ,  l ä ß t  s i c h  d a d u r c h  ge falle n ,  daß der Staat während seiner Amts­
periode auf seine Dienste am Gerichtsort rechnen kann." 

3) Gerichtsverfassungsgesetz § 116. 
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der Amtsgeschäfte, sie bedürfen eines Ur 1 a u  b s, um davon dispen­
siert zu werden; sie sind zur Bewahrung des Amtsgeheimnisses ver­
bunden 1); sie müssen in demselben Umfange wie andere Richter den 
Befehlen der vorgesetzten Behörde Folge leisten; sie haben insbe­
sondere auch die Pflicht eines achtungswürdigen Verhaltens in und 
außer dem Amt; die für Richter bestehenden Beschränkungen hinsicht­
lich der Annahme von Titeln, Orden und Ehrenzeichen, von Ge­
schenken oder Belohnungen usw. finden auch auf sie Anwendung. 
Die Handelsrichter sind daher auch der Beamten d i s z i p 1 i n  a r gewalt 
unterworfen, und zwar nach den für richterliche Beamte geltenden 
Regeln, soweit nicht Landesgesetze für sie spezielle Vorschriften ent­
halten 2). Ebenso sind die Handelsrichter im Sinne des S t r a f­
g e s e t z b u c h e s  als Beamte anzusehen; sie fallen unter die im § 359 
desselben gegebene Begriffsbestimmung, während Schöffen und Ge­
s chworene nicht darunter fallen 3) . Auch die Vorschrift des Gerichts­
verfassungsgesetzes § 359 Ziff. 5, daß richterliche Beamte nicht zu 
Schöffen berufen werden sollen, findet auf sie Anwendung 4). 

3. Dagegen ist der Staatsdienst der Handelsrichter kein b e r u f  s­
m ä ß i g e r; sie führen das Amt als Ehrenamt, d. h. u n e n t g e 1t1i c h5); 
es finden daher auch die Regeln über Beförderung, Versetzung an eine 
andere Stelle oder in den Ruhestand auf sie keine Anwendung; nament­
lich gilt für sie nicht das landesgesetzliche Verbot des Gewerbebetriebes 
oder des Eintritts in den Vorstand oder Aufsichtsrat eines Aktienvereins 
oder einer Erwerbsgesellschaft. 

4. Die Regeln über die Befähigung zum Richteramt gelten für 
Handelsrichter nicht 6) ; dagegen ist die Befähigung zu diesem Amt an 
folgende vier Voraussetzungen geknüpft 7) : 

a) Reichsangehörigkeit, 
b) Vollendung des dreißigsten Lebensjahres, 
c) Wohnsitz oder eine Handelsniederlassung in dem Bezirke der 

Kammer für Handelssachen, 
d) zum Handelsrichter soll nur ernannt werden, wer als Kaufmann 

oder als Vorstand einer Aktiengesellschaft, als Geschäftsführer 
einer Gesellschaft m. b. H. oder als Vorstand einer sonstigen 
juristischen Person in das Handelsregister eingetragen ist oder 

1) Deshalb sind im § 200 des angeführten Gesetzes, welcher den Schöffen und 
Geschworenen die Amtsverschwiegenheit auferlegt, die Handelsrichter mit Recht 
übergangen, da sich für sie diese Pflicht von selbst aus ihrer Beamtenstellung ergibt. 

2) Daher unterliegt auch ihr a u ß e r a m  t 1 i c h e s Verhalten der Disziplinar-
gewalt. Vgl. Mo t i v e S. 137 (Hahn S. 127). 

3) Vgl. 0 p p e n h o f ,  Strafgesetzbuch, Noten 16 u. 18 zu § 359. 
4) Motive S. 80 (Hahn S. 84). 
5) Gerichtsverfassungsgesetz § 111. 
6) Gerichtsverfassungsgesetz § 11. 
7) Gerichtsverfassungsgesetz § 113, (Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1909). 



482 § 92. Die Zeugenpflicht. 

eingetragen war; an Seeplätzen können Handelsrichter auch 
aus dem Kreise der Schiffahrtskundigen ernannt werden 1). 

Ausgeschlossen sind außer den Personen, denen aus strafrecht­
lichen Gründen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter fehlt, 
diejenigen, welche infolge gerichtlicher Anordnung, in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind 2). 

5. Der Grundsatz, daß die Ernennung der Richter auf Lebenszeit 
erfolgt, findet auf Handelsrichter keine Anwendung; sie werden für 
die Dauer von drei Jahren ernannt, können aber nach Ablauf dieser 
Zeit wieder ernannt werden 3) . Wenn ein Handelsrichter während 
dieser Zeit eine derjenigen Eigenschaften verliert, von denen die Be­
fähigung zum Handelsrichteramt abhängig ist, so erfolgt seine Ent­
hebung vom Amte, falls er dieselbe nicht selbst bei dem Landesherrn 
(oder Senat) beantragt, durch Richterspruch. Die Entscheidung erfolgt 
nach Anhörung des Beteiligten durch den ersten Zivilsenat des Ober­
landesgerichts 4.). 

§ 92. Die Zeugenpflicht*). 

l. Die Verpflichtung, einer Behörde auf Erfordern eine Aussage 
über das Wissen oder Nichtwissen von Tatsachen zu machen, kann 
auf einem zweifachen Rechtsgrunde beruhen: auf V e r t r ag oder auf 
Ge s e t z. Das ältere germanische Recht kannte nur die freiwillig 
übernommene, vertragsmäßige Zeugenpflicht (testes rogati, tracti) 5) ; erst 
allmählich wurde die gesetzliche Verpflichtung zur Zeugnisablegung 
für gewisse Fälle anerkannt und nach und nach in weiterem Umfang 
durchgeführt !i) . 

Die vertragsmäßige Zeugenpflicht ist im wesentlichen eine Pflicht 
gegen die P a  r t e i ,  wenngleich der Staat zur Erzwingung ihrer Er­
füllung behilflich ist; die gesetzliche Zeugenpflicht ist ihrer Natur nach 
eine Pflicht gegen den S t a a t ,  und zwar auch dann, wenn sie nur 

1) Ebendaselbst § 114. 2) Ebendaselbst § 113, Abs. 3. 
3) Ebendaselbst § 112. 4) Ebendaselbst § 117. 
*) Wa h l b e r g  in Grünhuts Zeitschrift Bd. 1 (1874), S. 171 ff.; D o c h  o w ,  Der 

Zeugniszwang, Jena 1877; Jj' r. 0 e t  k e r  in Goltdammers Archiv Bd. 26, S. 113 ff.; 
v. S c h r u t k a - R e c h t e n s t a m m , Zeugnispflicht und Zeugniszwang im öster­
reichischen Zivilprozeß, Wien 1879; G e  y e r  in v. Holtzendorffs Handbuch des Straf­
prozesses I, S. 268 ff., sowie dessen Lehrbuch des Strafprozeßrechts S. 510 ff.; v. L i-
1 i e n t h a 1 in v. Holtzendorffs Rechtslexikon (3. Aufl.) Bd. 3, S. 1420 ff. Daselbst 
S. 1432 ein Verzeichnis der Literatur. Ul l m a n n, Lehrbuch des Strafprozeßrechts 
s. 355 ff. 

5) Ebenso das römische Recht vor Justinianfür denZivilprozeß; vgl. W e t z e l l ,  
Zivilprozeß § 23, Note 38 (S. 214); v .  S c  h r u t k a a .  a .  0. S. 3 3  ff. 

6) Eine nähere Darstellung dieser für die gesamte Rechtsgeschichte wichtigen 
Entwicklung kann hier nicht gegeben werden. Vgl. B r u n n e r, Deutsche Rechts­
geschichte Bd. 2, S. 391 ff. (1892) ; S c h r ö d e  r , Lehrbuch der deutschen Rechtsge­
schichte (5. Aufl. 1907) S. 87, 375. 



§ 92. Die Zeugenpflicht. 483 

auf den Antrag einer Partei und im Vermögensinteresse derselben in 
Anspruch genommen wird. Die freiwillig übernommene und die ge­
setzliche Zeugenpflicht sind ihrer Natur und ihrem Ursprung nach 
grundverschiedene Rechtsbildungen, welche verschiedenen Zuständen 
des Staates und des Rechtsschutzes entsprechen. Im heutigen Recht 
sind nur noch Reste der vertragsmäßigen Zeugenpflicht in dem Insti­
tut der Solennitäts- und Urkundszeugen vorhanden; die Zeugenpflicht 
ist gegenwärtig eine auf Gesetz beruhende ö ff e n t l i ch-r e c h t l i c h e  
Verpflichtung, welche der Staat auferlegt und deren Erfüllung er im 
öffentlichen Interesse und mit den Mitteln der Staatsgewalt erzwingt. 

Die gesetzliche Zeugenpflicht ist b e g r i ffl i c h  nicht beschränkt 
auf die Verpflichtung, den G e r i c h t e n Aussagen zu machen, und 
noch viel weniger objektiv auf Tatsachen, welche in einem Strafprozeß 
oder Zivilprozeß von Erheblichkeit sind; sie kann allen Behörden 
gegenüber bestehen und für alle denkbaren staatlichen Zwecke in An­
spruch genommen werden. Ihrer h i s t  o r i s c h e n Ausbildung gemäß 
ist aber die Zeugnispflicht eine G e r i c h t s pflicht; sie wurde vom 
Staate nur für die Zwecke der Rechtspflege in Anspruch genommen, 
nachdem die auf zufälliger Kenntnis beruhende Aussage von Privat­
personen als ein im Prozeß zulässiges Beweismittel Anerkennung ge­
funden hatte. Man darf aber diese beiden Dinge, die p r o  z e s  s u a-
1 i s c h e Zulässigkeit des Z e u g e n b e w e i s e s  und die s t a a t s­
r ec h t  l i c h e Z e u g e n p fl ich t , nicht verwechseln 1). Für das Staats­
recht kommt nur die letztere in Betracht; für die wissenschaftliche 
Erkenntnis ihrer Voraussetzungen, ihres Umfanges und ihres Inhaltes 
ist es aber von größter Wichtigkeit, die Grundsätze des Prozeßrechts 
über den Zeugen b e w e i s und die Grundsätze des Staatsrechts über 
die Zeugen p f l i c h t scharf auseinanderzuhalten; es kann einerseits im 
Prozeß ein Zeugenbeweis ohne Zeugenpflicht gestattet sein und es kann 
andererseits eine Zeugenpflicht auch außerhalb des Prozesses durch­
geführt werden. Regelmäßig ist aber im heutigen Recht die eidliche 
Vernehmung von Zeugen nur den Gerichten übertragen und ebenso 
kann der Zwang zur Erfüllung der Zeugenpflicht regelmäßig nur von 
den Gerichten geübt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Zeu­
genpflicht im großen und ganzen als eine z u Z w e c k  e n d e r  R e c h t s-

1) Wenu ein Prozeßverfahren, wie das altgermanische, einen Zeugenbeweis 
überhaupt nicht oder nur in ganz engen Grenzen kennt, so gibt es allerdings auch 
keine gesetzliche ZeRgenpflicht; es kann aber der Zeugen b e w e i s  ohne gesetzliche 
Zeugen p f 1 i c h  t eingeführt werden und zwar nicht bloß der Beweis �it Urkunds­
zeugen, d�e unter Einwilligung beider Parteien gleich beim Abschluß des Rechts­
geschäfts als Zeugen zugezogen worden sind, und sich gegen Entgelt (Wissenspfen­
nige, Urkundsgeld) oder unentgeltlich zur Ablegung des Zeugnisses für den Fall, daß 
dasselbe erforderlich wird verpflichtet haben, sondern auch der Beweis mit Zeugen 
aus zufälliger Kenntnis, deren Ausfindigmachung und Produktion den Parteien über­
lassen ist. Die Geschichte des mittelalterlichen Prozeßrechts bietet in dieser Be­
ziehung einen reichen Stoff. 
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p f l e g e bestehende Last und ihre Geltendmachung als eine Betätigung 
der G e r i c h t s b a r k e i t. Soweit die letztere vom Reich geordnet 
ist, erstreckt sich diese Regelung auch auf die Zeugenpflicht, nicht bloß 
auf den Zeugenbeweis. 

Es ergibt sich hieraus ein sehr wichtiger und in seinen praktischen 
Konsequenzen weitreichender Satz, nämlich daß eine einheitliche, um­
fassende und gleichmäßige Normierung der Zeugenpflicht in Deutsch­
land fehlt. Nur für die zur o r d e n  t l i c h  e n s t r e i t i g e n  Gerichts­
barkeit gehörenden Angelegenheiten ist in den drei Reichsprozeßord­
nungen und außerdem für einzelne spezielle Fälle in besonderen 
Reichsgesetzen die Zeugenpflicht reichsgesetzlich anerkannt und hin­
sichtlich ihres Umfanges und der Art und Weise ihrer Geltendmachung 
geregelt worden. Die Einzelstaaten können in dieser Beziehung das 
Maß der Zeugenpflicht weder einschränken noch ausdehnen, da dies 
eine Abänderung reichsgesetzlicher Anordnungen sein würde, wozu die 
Einzelstaaten außerstande sind. Dagegen ist für alle anderen Ange­
legenheiten, mögen sie zum Gebiet der Gerichtsbarkeit gehören oder 
zu dem der Verwaltung, mögen sie der Kompetenz der ordentlichen 
Gerichte zugewiesen oder anderen Behörden übertragen sein, die Zeu­
genpflicht der autonomen Regelung der Einzelstaaten überlassen. So­
weit aber nicht durch Landesgesetze in diesen Sachen eine Zeugen­
pflicht begründet ist, besteht eine solche nicht; die Vorschriften der 
Strafprozeß- und Zivilprozeßordnung finden außerhalb des Gebietes der 
ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit an und für sich 1) keine Anwen­
dung. In allen von den erwähnten Reichsgesetzen nicht berührten 
Fällen ist daher lediglich nach dem Partikularrecht der Einzelstaaten 
zu beurteilen, wer zeugenpflichtig ist, in welchen Angelegenheiten und 
gegen welche Behörden die Pflicht zur Ablegung des Zeugnisses erfüllt 
werden muß und welche Rechtsfolgen die Nichterfüllung hat 2). 

Da uns hier nur eine Darstellung des R e i c h s staatsrechts ob­
liegt, so fällt dieser ganze Teil der Lehre von der Zeugenpflicht, für 
den es an reichsgesetzlichen Vorschriften gänzlich mangelt, außerhalb 
unserer Aufgabe; wir beschränken uns im folgenden ausschließlich auf 
die Darstellung der reichsgesetzlich geordneten Zeugenpflicht. 

II. D a s R e c h t a u f E r f ü 11 u n g d e r Z e u g e n p f l i c h t. Es 
handelt sich hier um die Frage, welche Behörden können die Able­
gung eines Zeugnisses verlangen und in welchen Angelegenheiten? 
Aucl1 hier ist die scharfe Trennung der prozessualischen und der 
staatsrechtlichen Seite an die Spitze zu stellen. Der Satz, daß ein Be­
amter zur Vernehmung von Zeugen befugt ist, kann einen doppelten 
Sinn haben ; einen p r o z e s s u a l i s c h e n , d. h. daß die von ihm 

1) D. h. wenn sie nicht durch b e s  o n d e r  e 1 a n  d e  s g e s et z 1 i ch e An o r d­
n u n g auch auf andere Angelegenheiten für anwendbar erklärt worden sind. 

2) U ebereinstimmend Löwe Note 6 zu §§ 51-54 der Strafprozeßordnung und 
v. Li 1 i e n t h a 1 a. a. 0. S. 1428. 
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vorgenommene Befragung und Vereidigung des Zeugen und die von 
ihm verfaßte Protokollierung seiner Aussage eine ordnungsmäßige, den 
Formvorschriften über das Verfahren entsprechende ist; oder einen 
s t a a t s r e c h t 1 i c h e n ,  d. h. daß sein Befehl, der Zeugenpflicht zu 
genügen, ein verbindlicher und zwingender ist. So ist z. B. die einem 
Reichskonsul vom Reichskanzler auf Grund des § 20 des Konsulats­
gesetzes erteilte Befugnis zur eidlichen Vernehmung von Zeugen von 
lediglich prozessualischer Bedeutung; sie begründet für niemanden 
eine staatsrechtliche Verpflichtung, sich zeugeneidlich vernehmen zu 
lassen 1) . 

Befugt, die Erfüllung der Zeugenpflicht zu gebieten, sind : 
1. Die o r d e n  t l  i c h  e n G e r i c h t e in den zu ihrer Kompetenz 

gehörenden S t r a f s a c h e n 2) , b ü r g e r 1 i c h e n Rechtsstreitigkeiten 3), 
K o n k u r s e n 4) und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 5). 
Der Staatsanwaltschaft steht in Strafsachen die Befugnis nicht zu, die 
Ablegung eines Zeugnisses zu verlangen u) , und noch weniger haben die 
Polizeibehörden ein solches Recht; ist zum Zweck der Vorbereitung 
der öffentlichen Klage eine Zeugenvernehmung erforderlich, so muß 
die Staatsanwaltschaft den A m t s r i c h t e  r um Vornahme dieser Hand­
lung ersuchen'). Ebensowenig steht in bürgerlichen Rechtsstreitig­
keiten einem S c h i e d s r i c h t e r  diese Befugnis zu; zwar können 
Schiedsrichter - wie die Zivilprozeßordnung § 1035 sagt - Zeugen 
vernehmen, welche f r e i w i 11 i g vor ihnen erscheinen, ohne daß sie 
dieselben vereidigen dürfen; diese Befugnis aber hat jeder Mensch 
von selbst, ohne daß er einer gesetzlichen Ermächtigung dazu bedarf. 
Ergibt sich in eim�m schiedsrichterlichen Verfahren die Notwendigkeit, 
jemanden zur Ablegung eines Zeugnisses anzuhalten oder ihm einen 
Zeugeneid abzunehmen, so muß auch hier ein Antrag an das ordent­
liche Gericht gemacht werden 8) . 

1) Sie steht in dieser Beziehung auf einer Linie mit den Bestimmungen der Aus­
führungsgesetze zum Gerichtsverfassungsgesetz darüber, ob Re f e r e n d a r e  befugt 
sind, Zeugen eidlich zu vernehmen oder nicht. 

2) Strafprozeßordnung §§ 48 ff. 3) Zivilprozeßordnung §§ 373 ff. 

4) Konkursordnung § 75. 5) Gesetz vom 20. Mai 1898, § 15. 
6) Die Staatsanwaltschaft ist zwar nach § 159 der Strafprozeßordnung befugt, 

„Ermittelungen jeder Art, mit Ausschluß eidlicher Vernehmungen, entweder selbst 
vorzunehmen oder durch die Behörden und Beamten des Polizei- und Sicherheits­
dienstes vornehmen zu lassen", aber nur soweit das Publikum f r e i  w i 11 i g sich be­
reit finden läßt, den Beamten der Staatsanwaltschaft oder Polizei Auskunft zu geben; 
eine Verpflichtung hierzu ist in keinem Falle begründet und kann auch landesgesetz­
lich hinsichtlich der zur ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit gehörenden Ange­
legenheiten nicht eingeführt werden. So auch das Re i c h s g e r  i c h  t im Urteil 
vom 22. November 1883 (Entsch. in Strafsachen IX, S. 433) und die überwiegende 
Zahl der Schriftsteller über den Strafprozeß. Vgl. die Literaturangaben bei L ö w e 
Note 3 b zu § 159. 

7) Strafprozeßordnung § 160. 
8) Zivilprozeßordnung § 1036. 
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2. Die K o n s u l a r g e r i c h  t e und die G e r i c h t e i n d e n 
S c h u t z g e b  i e t e n haben in demselben Umfange und nach den­
selben Regeln wie die ordentlichen Gerichte die Befugnis zur Erzwin­
gung der Zeugenpflicht, da auf das Verfahren dieser Gerichte in bürger­
lichen Rechtsstreitigkeiten und Konkurssachen die Zivilprozeßordnung 
und die Konkursordnung und auf das Verfahren in Strafsachen die 
Strafprozeßordnung 1) für anwendbar erklärt sind 2). 

3. Die Mi l i t ä r s  t r a f  g e s e t z  e in allen zu ihrer Zuständigkeit 
gehörenden Sachen. Die Festsetzung und Vollstreckung von Strafen 
gegen Personen, welche der ordnungsmäßigen Ladung nicht Folge 
leisten, steht in Ansehung der der Militärgerichtsbarkeit unterworfenen 
Personen dem Gerichtsherrn zu; hinsichtlich anderer Personen dem 
Amtsrichter, in dessen Bezirk der Zeuge seinen Wohnsitz oder gewöhn­
lichen Aufenthaltsort hat. Die Vorführung solcher Personen ist 
durch Ersuchen der Staatsanwaltschaft oder der Polizeibehörde zu 
bewirken 3). 

4. Die G e w e r b e g e r  i c h t e und K a u f  m a n  n s gerichte können 
Zeugen eidlich vernehmen und die Erfüllung der Zeugnispflicht e r­
z w i n  gen; auf das Verfahren finden die Vorschriften der Zivilprozeß­
ordnung Anwendung 4). 

5. Bei der A r  b e i t er v e r s i c h e r u n g haben die Organe der 
Versicherungsträger zwar die Sache aufzuklären und weitere Ermitte­
lungen anzustellen, aber sie sind nicht befugt, Zeugen (oder Sachver­
ständige) eidlich zu vernehmen. Erscheint die eidliche Vernehmung 
notwendig, um eine wahre Aussage herbeizuführen, so soll das Ver­
sicherungsamt um die eidliche Vernehmung ersucht werden, dagegen 
das Amtsgericht nur, wenn die Vernehmung vor dem Versicherungs­
amt mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden oder Gefahr im Ver­
zuge ist 5) (Reichsversicherungsordnung §§ 1571 ff.). Die Reichsver­
sicherungsämter aller Instanzen sind berechtigt, Zeugen eidlich zu ver­
nehmen; ob die Aussage oder die Eidesleistung verweigert werden 
darf, entscheidet der Vorsitzende u) . 

Entsprechende Vorschriften enthält das Versicherungsgesetz für 

1) Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit §§ 19, 41, 52 fg. 
2) Eine spezielle Bestätigung der Befugnis des Konsuls zur eidlichen Verneh­

mung von Zeugen findet sich ebendaselbst § 54. Auch den durch Verordnung vom 
15. Februar 1889 (Reichsgesetzbl. S. 5) gebildeten P r i s e n g e r  i c h t e n ist im § 30 
daselbst das Recht zur Vernehmung von Zeugen beigelegt und die Strafprozeßord­
nung für anwendbar erklärt worden. 

3) Militärstrafgerichtsordnung § 186. 
4) Reichsgesetz vom 30. Juni 1901 § 44; Reichsgesetz vom 6. Juli 1904 § 16. 
5) Hinsichtlich der Zeugenpflicht gelten beim Verfahren vor dem Amtsgericht 

die Vorschriften der Zivilprozeßordnung, Reichsversicherungsordnung § 1574, beim 
Verfahren vor dem Versicherungsamt die Regeln der Reichsversicherungsordnung 
§§ 1575 ff. 

6) Reichsversicherungsordnung §§ 1652, 1665, 1679, 1698, 1701. 
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Angestellte für die vom Rentenausschuß, dem Schiedsgericht und dem 
Oberschiedsgericht zu treffenden Entscheidungen 1). Hinsichtlich der 
Zeugenpflicht finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung An­
wendung�). 

6. Das A u f s i c h t s a m t f ü r P r i v a t v e r s i c h e r u n g kann 
Zeugen und Sachverständige auch eidlich vernehmen. oder vernehmen 
lassen 3). 

7. Auch die landesgesetzlich eingesetzten kollegialen Behörden zur 
Entscheidung über die Genehmigung gewerblicher Anlagen können 
Zeugen und Sachverständige laden und eidlich vernehmen 4) . 

8. In einer Reihe von Fällen, die nicht zur ordentlichen streitigen 
Gerichtsbarkeit gehören, ist reichsgesetzlich die Zeugenpflicht aner­
kannt; jedoch hinsichtlich der Geltendmachung derselben eine be­
merkenswerte Unterscheidung gemacht. Die Behörden, zu deren Res­
sort diese Angelegenheiten gehören, sind befugt, in dem von ihnen 
einzuschlagenden V e r f a h r e n Zeugen zu vernehmen, ohne daß sie 
der Mithilfe der Gerichte bedürfen, falls der Zeuge ihren Anordnungen 
Folge leistet; in Beziehung auf die E r z w i n g u n g der Zeugnis­
ablegung dagegen, also in s t a a t s r e c h t  1 i c h  e r  Hinsicht, müssen 
diese Behörden sich an die ordentlichen Gerichte wenden, denen es 
zur Pflicht gemacht ist, einem darauf gerichteten Ersuchen zu ent­
sprechen. Es besteht also die Zeugenpflicht zwar diesen Behörden 
gegenüber, ihre Erfüllung aber kann nur mittelbar von denselben er­
zwungen werden. Diese Fälle sind folgende: 

a) Die P o s t b e h ö r d en sind im Strafverfahren bei Po s t- u n d  
P o r t o d e f r a u d a t i o n e n befugt, Zeugen vorzuladen und zu verneh­
men. Weigert sich ein Zeuge, der Vorladung Folge zu leisten, so wird 
er dazu auf Requisition der Postbehörden durch das Gericht »in glei­
cher Art, wie bei gerichtlichen Vorladungen« angehalten 5). 

b) Das P a t e n t a m t  kann bei der Vorprüfung und in dem Ver­
fahren vor der Anmeldeabteilung sowie im Verfahren wegen Erklärung 
der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme eines Patentes die Verneh­
mung von Zeugen anordnen. Auf die Zeugen finden die Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung auch hinsichtlich der Erfüllung der Zeugen­
pflicht Anwendung 6). Jedoch erfolgt die Festsetzung einer Strafe gegen 
Zeugen, welche nicht erscheinen oder ihre Aussage oder deren Be­
eidigung verweigern, sowie die Vorführung eines nicht erschienenen 
Zeugen auf Ersuchen durch die G e r  i c h  t e 7). 

c) Die S e e ä m t e r  und das 0 b e r  s e e a m t sind bei der Unter-

1) Reichsversicherungsgesetz für Angestellte §§ 240 ff., 274, 291. 
2) Daselbst § 243. 
3) Reichsgesetz vom 12. Mai 1901 § 78 (Reichsgesetzbl. S. 163). 
4) Gewerbeordnung § 21 Ziff. 1. 

5) Gesetz über das Postwesen vom 28. Oktober 1871, § 38 (Reichsgesetzbl. S. 355). 
6) Patentgesetz §§ 25, 26, Abs. 3 ; 30. 7) Patentgesetz § 32. 
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suchung von Seeunfällen zur Vernehmung von Zeugen befugt. Ueber 
die Zeugenpflicht finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung ent­
sprechende Anwendung. Die Festsetzung und Vollstreckung von 
Strafen gegen Zeugen sowie die Vorführung eines nicht erschienenen 
Zeugen erfolgt aber auf Ersuchen durch das zuständige G e  r i  c h t1). 

d) In dem V e r w a l tu n g s str a fve r f a h r e n  wegen Zuwider­
handlungen gegen die Steuer-, Zoll- und Abgabengesetze besteht die 
Pflicht zur Zeugnisablegung. Auf Ersuchen haben die Amtsgerichte 
Zeugen eidlich zu vernehmen. Die Vorschriften der Strafprozeßordnung 
finden Anwendung 2). 

e) D i e  E h r e n g e r i c h t e  d e r  R e cht s a n w a l t ska m m ern 
haben die Befugnis zur Vernehmung von Zeugen und es besteht ihnen 
gegenüber die Zeugenpflicht in dem durch die Strafprozeßordnung 
normierten Umfang 3); die Verhängung von Zwangsmaßregeln und· die 
Festsetzung von Strafen zur Durchführung der Zeugenpflicht erfolgt 
aber auf Ersuchen durch das A m t s g e r  i c h t ,  in dessen Bezirk der 
Zeuge seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat 4) . 

f) Das Bö r s e n e h r e n g e r i c h t  ist berechtigt, Zeugen vorzu­
laden und eidlich zu vernehmen; es hat jedoch keine Zwangs- oder 
Strafgewalt zur Erfüllung der Zeugenpflicht; die Gerichte sind aber 
verpflichtet, dem Ersuchen des Ehrengerichts und der Berufungs­
kammer zu entsprechen 5). 

9. Es ist mehrfach die Behauptung aufgestellt worden, daß durch 
§ 40 des Rechtshilfegesetzes eine a 11 g e m e i n  e ,  durch die G e r i c h t e 
geltend zu machende Zeugenpflicht begründet sei. Das erwähnte 
Gesetz lautet: »Jeder (Nord)Deutsche ist verpflichtet, auf Anordnung 
des Zivil- oder Strafgerichts vor demselben zum Zwecke seiner Ver­
nehmung als Zeuge zu erscheinen, auch wenn er einem anderen 
Bundesstaate angehört.« Würde diese Bestimmung in der Tat die Be­
deutung haben, daß man verpflichtet ist, jeder Anordnung eines Ge­
richts, sich als Zeuge vernehmen zu lassen, nachzukommen, so wäre 
die Zeugenpflicht ihrem Umfange nach eine unbeschränkte und nur an 
die formelle Voraussetzung gebunden, daß ihre Erfüllung durch ein Ge­
r i c h t geltend gemacht werde. Mit anderen Worten: jede Behörde 
irgendwelcher Art könnte in a 11 e n Angelegenheiten, gleichviel was sie 
betreffen, jeden Deutschen zur Zeugenaussage zwingen, indem sie sich 
zu diesem Behufe an das zustänqige Gericht wendet und dasselbe um 
die Vernehmung des Zeugen ersucht. Die vorstehend unter Ziff. 8 

aufgeführten Fälle wären nur einzelne Anwendungen eines ganz allge­
meinen Prinzips des öffentlichen Rechts. In dieser Beziehung ist nun 

1) Gesetz betreffend die Untersuchung von Seeunfällen vom 27. Juli 1877, 
§§ 19, 30 (Reichsgesetzbl. S. 533, 555). 

2) Reichsgesetz vom 9. Juni 1895, § 8 (Reichsgesetzbl. S. 257). 
3) Rechtsanwaltsordnung §§ 66, 86. 4) Rechtsanwaltsordnung § 87. 
5) Börsengesetz § 14, Abs. 2; § 26. 
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aber - bevor auf den wirklichen Sinn des zitierten Gesetzes einge­
gangen wird - ein Punkt hervorzuheben, der in der Praxis selbst 
von den angesehensten Gerichtshöfen öfters übersehen worden ist. 
Man muß nämlich unterscheiden zwischen der Pflicht der Gerichte, 
einem Ersuchen anderer Behörden zu genügen, und der Pflicht der 
Untertanen zur Ablegung des Zeugnisses. Es ist im allgemeinen davon 
auszugehen, daß sich alle Behörden eines Staates gegenseitig zu helfen 
und zu unterstützen haben und daß sie nicht befugt sind, amtliche 
Ersuchen zurückzuweisen, wofern dieselben nicht die Vornahme einer 
in den Gesetzen verbotenen oder ihre Zuständigkeit überschreitenden 
Handlung ihnen zumuten. Dies gilt von den Gerichten nicht min­
der wie von anderen Behörden. Wenn daher irgendeine Behörde 
in irgendeiner Angelegenheit die eidliche Vernehmung eines Zeugen 
für erforderlich erachtet, so steht nichts im Wege, das zuständige Ge­
richt um diese Vernehmung zu ersuchen, und das letztere wird dieses 
Ersuchen der Regel nach nicht ablehnen dürfen, vorausgesetzt, daß 
der bezeichnete Zeuge b e r  e i t ist, eine eidliche Aussage zu machen. 
Auch wer nicht verpflichtet ist, sich vernehmen zu lassen, wird ja in 
sehr vielen Fällen dennoch sein Zeugnis nicht verweigern, und die 
Funktion des ersuchten Gerichts besteht darin, dieses Zeugnis in eine 
authentische und beweisfähige Form zu bringen. Ganz verschieden 
davon ist aber die Frage, ob jemand wider seinen Willen gezwungen 
werden kann, ein Zeugnis abzulegen. Die Pflicht eines Gerichts, einer 
Requisition zu genügen, schließt nicht die Pflicht des Einzelnen in 
sich, zur Erledigung dieser Requisition mitzuwirken, und verleiht dem 
Gericht nicht die Befugnis, einen Zwang auszuüben, der in den Ge­
setzen nicht begründet ist. Im Falle der berechtigten Zeugnisverweige­
rung würde daher das requirierte Gericht dem Ersuchen dadurch ge­
nügen, daß es die Zeugnisverweigerung konstatiert. 

Was nun die erwähnte Bestimmung des Rechtshilfegesetzes anlangt, 
so bezieht sich dieselbe gar nicht auf den o bj e k t i v e n Umfang der 
Zeugenpflicht, sondern auf den s u bj e k t iv e n , d. h. auf den Kreis 
der verpflichteten Personen. Der Schwerpunkt der Rechtsvorschrift 
liegt in den Worten: »auch wenn er einem anderen Bundesstaate an­
gehört«. Das Gesetz verfügt, daß jeder Deutsche nicht bloß den Ge­
richten des Staates, welchem er angehört, sondern allen Gerichten im 
ganzen Bundesgebiet gegenüber zeugen pflichtig ist; aber es sagt nicht, 
daß jeder Deutsche in unbedingter und unbeschränkter Weise zeugen­
pflichtig ist. Das Rechtshilfegesetz ließ vielmehr in dieser Beziehung 
die Landesgesetze unberührt und hat dies in unzweifelhafter Weise 
ausgesprochen, indem es der erwähnten Bestimmung den Satz bei­
fügte: »Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf Personen, welche 
nach dem am Wohnsitze derselben geltenden Rechte nicht verbunden 
sind, persönlich vor Gericht zu erscheinen o d e r i n d e  r b e t r e f­
f e n d e  n S a c h  e Z e u g n i s ab z u l e g e  n. « Soweit demnach ob-
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jektiv eine Zeugenpflicht nach den Partikularrechten nicht bestanden 
hat, ist eine solche auch durch das Rechtshilfegesetz n i c h t  eingeführt 
worden. Außerdem ist nicht zu übersehen, daß sich dieses Gesetz 
überhaupt nur auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen be­
zieht und neben den Anordnungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
der drei Reichsprozeßordnungen nur noch für diejenigen bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, welche nicht zur »ordentlichen« 
streitigen Gerichtsbarkeit gehören, in Geltung steht, aber nicht auf 
Verwaltungssachen anwendbar ist. 

10. Nach diesen Erörterungen ist nun auch die ziemlich schwierige 
Frage zu entscheiden, ob im D i s z i p l i n a rverfahren gegen Beamte 
eine erzwingbare Zeugnispflicht besteht und in welchem Umfange. 
Hier ist zunächst der Gedanke abzuweisen, daß die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung analoge Anwendung finden könnten, wie D o­
c h o w a. a. 0. S. 58 vorschlägt. Denn wenn es auch ganz richtig ist, 
daß die Handhabung der Disziplinargewalt a n  S t e l l e  der Kontrakts­
klage auf Leistung steht und den Zweck hat, die Erfüllung der Dienst­
pflicht des Beamten zu sichern 1), so ist doch eben die Disziplinar­
klage k e i n e bürgerliche Kontraktsklage, sondern ein s t a t t  der­
selben gegebenes Mittel, und das Disziplinarverfahren ist keinesfalls 
»eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit, welche vor die ordentlichen Ge­
richte gehört«. 

Ebensowenig ist aber die S t r a f pr o z e ß o r d n u ng an undfür sich 
hier maßgebend. Das Disziplinarverfahren ist zwar dem Strafverfahren 
nachgebildet und eine große Zahl der in der Strafprozeßordnung ent­
haltenen Regeln k a n n auf das Disziplinarverfahren Anwendung er­
halten, aber diese Ausdehnung setzt eine Anordnung des Gesetzgebers 
voraus. Denn die Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 ist n i c h t, 
wie vielfach behauptet wird 2), eine a l l g e m e i n e Strafprozeßordnung, 
welche für jedes auf Verhängung einer Strafe gerichtete Verfahren sub­
sidiär in Anwendung gebracht werden kann, sondern sie ist r e i c h s­
g e s  e t z l i c h  nur eingeführt für diejenigen Strafsachen, w e l c h e  
v o r d i e  o r d e n t l i c h e n G e r i c h t e g e h ö r e n. Selbst wenn man 
daher - was unrichtig wäre - die Disziplinarsachen als eine Unter­
art der Strafsachen ansehen wollte, so fehlt es bei ihnen doch immer 
noch an der Voraussetzung, daß sie vor die ordentlichen Gerichte ge­
hören. Auch ist wohl zu beachten, daß, wenn man auch in p r o­
z e s  s u a l e r  Hinsicht die Adoptierung des in der Strafprozeßordnung 
den ordentlichen Gerichten vorgeschriebenen V e r  fa h r e n s seitens 
anderer Behörden für unbedenklich erachten könnte, dies doch nicht 
in gleicher Weise von den s t a a t s r e c h t l i c h e n Verpflichtungen 
der Untertanen Geltung hat. Auf Grund der Strafprozeßordnung kann 
daher ein Zeugniszwang im Disziplinarverfahren nicht geltend gemacht 

1) Vgl. Bd. 1, S. 486 ff. 

2) Vgl. die Erörterung in der Deutschen Verkehrszeitung 1877, S. 134 ff. 
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werden. Hieraus folgt aber freilich nicht, daß ein solcher Zwang 
überhaupt nicht zulässig sei; er k a n n  vielmehr durch a n d e r e  Ge­
setze begründet sein 1 ). In dieser Hinsicht sind folgende Rechtssätze 
festzuhalten: 

a) Die E i n  z e l s t a a t e n sind hinsichtlich des Disziplinarrechts 
völlig autonom und von Reichs wegen ungehindert, die Zeugenpflicht 
für Zwecke der Disziplin einzuführen. Soweit durch ältere Gesetze 
eine Zeugenpflicht und ein Zeugenzwang im Disziplinarverfahren be­
gründet war, ist durch · Einführung der Strafprozeßordnung nichts 
daran geändert worden 2). Auch steht es den Einzelstaaten völlig frei, 
die Bestimmungen der Strafprozeßordnung über die Zeugenpflicht auf 
das Disziplinarverfahren mit oder ohne Veränderungen für anwendbar 
zu erklären. Ein näheres Eingehen auf den Rechtszustand, der in 
dieser Hinsicht zur Zeit in den einzelnen Bundesstaaten besteht, liegt 
nicht in unserer Aufgabe; es genügt die Darlegung des Prinzips 3). 

b) Für das R e  i eh s s t a a t s r e c h t kommt ausschließlich das 
Reichsbeamtengesetz in Betracht. Dasselbe enthält zwar keine Vor­
schrift, welche ausdrücklich und zweifellos die Zeugenpflicht im Dis­
ziplinarverfahren sanktioniert, aus dem Zusammenhange seiner Be­
stimmungen ergibt sich dies aber als der Wille des Gesetzgebers. Zu­
nächt ist ein kontradiktorisches Verfahren mit Beweiserhebungen ge­
rade in Disziplinarsaehen ohne den Zeugenzwang nur schwer durch­
führbar, da es einem wegen Verletzung der Dienstpflicht zur Verant­
wortung gezogenen Beamten verhältnismäßig leicht gelingen wird, die 
Belastungszeugen zur Verweigerung der Aussage zu bestimmen, wenn 
dies von ihrem freien Belieben abhängig ist. Der Gesetzgeber kann 
daher vernünftigerweise nicht ein bestimmt geartetes Disziplinarver­
fahren anordnen, zugleich aber die zur Durchführung desselben un­
entbehrlichen Machtmittel versagen wollen. Das Reichsbeamtengesetz 
enthält ferner mehrfache Bestimmungen, welche das Recht zum Zeu­
genzwang stillschweigend voraussetzen. Nach § 94 werden die Zeugen 
in der Voruntersuchung vernommen und nach Befinden vereidigt; 
nach § 96 kann die Staatsanwaltschaft eine Ergänzung der V orunter­
suchung, also auch die Vernehmung weiterer Zeugen beantragen; nach 
§ 106 m uß die Vernehmung der Zeugen auf Antrag der Staatsanwalt­
schaft oder des Angeschuldigten in der mündlichen Verhandlung er­
folgen, sofern die Tatsachen erheblich sind, über welche die Verneh­
mung stattfinden soll. Nach § 107 ist die Vernehmung eines Zeugen 

1) Vgl. Löw e Note 6 zu § 51-54 der Strafprozeßordnung. D e l i u s in der 
Deutschen Juristenzeitung 1897, S. 48 ff. 

2) Wohl aber möglicherweise durch die landesgesetzlich ausgesprochene g ä n z-
1 i c h e Aufhebung der älteren Gesetze. 

· 

3) Vgl. für Preußen v. Li l i e n t h a l  a. a. 0. S. 1429, dessen Erörterung auf 
dem richtigen Prinzip beruht. Ferner v. Rh e i n  b a b e n, Die preuß. Disziplinar­
gesetze, Berlin 1904, S. 157, 189. 
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durch einen beauftragten Beamten gestattet, wenn dem Erscheinen 
desselben vor der Disziplinarkammer Krankheit„ große Entfernung 
oder andere unabwendbare Hindernisse entgegenstehen ; hierdurch ist 
e contrario die Gestellungspflicht des Zeugen anerkannt, wenn der­
gleichen Entschuldigungsgründe nicht vorliegen; es wäre aber sinnlos, 
die Pflicht der Zeugen, vor der Disziplinarkammer zu erscheinen, aber 
nicht die Pflicht, ihr eine Aussage zu machen, gesetzlich anzuerkennen. 
Hiernach ergibt sich als der Sinn des Gesetzes, daß die Zeugenpflicht 
im Disziplinarverfahren gegenüber den Disziplinarkammern und dem 
Disziplinarhofe (§ 116, Abs. 4 des Gesetzes) besteht 1). 

In dem Reichsgesetz fehlen aber Vorschriften über die Geltend­
machung des Zeugenzwanges und über die zulässigen Zwangsmittel. 
Diese Unvollständigkeit blieb bei dem Erlasse des Gesetzes nicht un­
bemerkt; man war sich bewußt, daß die Vorschriften des Beamten­
gesetzes über das Disziplinarverfahren einer Ergänzung bedürfen, und 
diese Ergänzungen sollten die Strafprozeßordnungen der Einzelstaaten 
bieten 2). An die Stelle der letzteren ist jetzt die Reichsstrafprozeßord­
nung getreten, und so ergibt sich als Resultat, daß die Vorschriften 
derselben über die Zeugenpflicht und den Zeugenzwang im Disziplinar­
verfahren gegen diejenigen Beamten, auf welche das Reichsbeamten­
gesetz Anwendung findet, Geltung haben. 

III. D i e  ze u g e  n p f 1 i c h t i g e n  P e r  s o n e n. Die Zeugen­
pflicht ist keine Untertanenpflicht 3) wie die Wehrpflicht oder wie die 
Gerichtspflicht der Schöffen und Geschworenen, sondern sie ist ledig­
lich der Reflex eines Zwanges, den die Staatsgewalt zum Zweck der 
Handhabung des Rechtsschutzes ausübt, sie ist ein Anwendungsfall 
des Gehorsams gegen die Gerichtsgewalt. Nicht die p e r  s ö n 1 i c h e 
Staats- oder Reichsangehörigkeit ist eine Voraussetzung der Zeugen­
pflicht, sondern dieselbe trifft jeden, der tatsächlich, d. h. r ä u m 1 i c h  
der Staatsgewalt unterworfen ist. Es ergeben sich hieraus folgende 
Konsequenzen : 

1. P e r s o n e n , w e 1 c h e s i c h i m 1 n 1 a n d e a u f h a 1 t e n, 
s i n d z e u g e n p fl i c h t i g , g 1 e i c h v i e 1 o b s i e r e i c h s a n g e­
h ö r i g o d e r  fr e m d s i n d. Hiervon sind nur diejenigen Personen 
ausgenommen, welche von der Gerichtsgewalt eximiert sind; das sind 
die Landesherren und die Chefs und Mitglieder der beim Deutschen 

1) Dies ist auch die herrschende Ansicht. Anderer Ansicht ist v. Li l i e n  t h a 1 

a. a. 0. 

2) In den Mo t iv e n  zum Reichsbeamtengesetz (vgl. Drucksachen des Reichs­
tages 1872, Nr. 9) S. 43 :ff. ist dies wiederholt hervorgehoben; namentlich heißt es 
daselbst S. 44: „Ueber die Beweisaufnahme, namentlich die Vernehmung von Zeugen, 
deren Vorladung, Zwa n g  z u m  Er s c h e i n  e n und Beeidigung, werden d i e  R e­
g e 1 n d e s g e w ö h n 1 i c h e n S t r a f v e r f a h r e n s g e 1 t e n m ü s s e n." 

3) Die Ansicht, daß die Zeugenpflicht eine staatsbürgerliche Pflicht sei, ist sehr 
verbreitet. Auch D o c h o w a. a. 0. S. 28 :ff. hält noch an ihr fest; ebenso G 1 a s e r  
in v. Holtzendor:ffs Rechtslexikon III, S. 1403 (3. Aufl. 1881). 
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Reich beglaubigten Missionen nach näherer Anordnung der §§ 18-21 

des Gerichtsverfassungsgesetzes 1). Durch diese auf der staatsrecht­
lichen oder völkerrechtlichen Stellung der erwähnten Personen be­
ruhende Exemtion wird aber selbstverständlich nicht ausgeschlossen, 
daß sie als Zeugen v e r n o m m e n w e r d e n k ö n n e n , wenn sie 
dazu sich bereit finden lassen 2). Abgesehen von diesen Personen gibt 
es k e i n e  B efr e i u n g e n  von der Zeugenpflicht in abstracto, d. h. 
keine persönliche Exemtion von der allgemeinen Verpflichtung, dem 
Befehle der Gerichte zur Ablegung eines Zeugnisses zu gehorchen; die 
Fälle, in welchen eine Verweigerung des Zeugnisses gestattet ist, tref­
fen nicht die Zeugenpflicht, sondern setzen besondere Umstände der 
konkreten Prozeßsache voraus. 

So wenig es Befreiungen von der Zeugenpflicht gibt, ebensowenig 
gibt es eine r e c h t  1 i c h  e Unfä h i gke i t  zur Erfüllung derselben 3). 
Es kann nur p r o z e s  s u a 1 i s c h e Gründe geben, wonach gewisse 
Personen überhaupt oder für besondere Fälle als untauglich zur Er­
bringung . eines Zeugenbeweises erachtet werden, und so lange das 
Prozeßrecht der sogenannten formellen Beweistheorie folgte, gab es 
bekanntlich solche Gründe in erheblicher Zahl; derartige Vorschriften 
des Prozeßrechtes über den Zeugen b e w e i s sind aber wohl zu unter­
scheiden von den Regeln des Staatsrechts über die Zeugen p fl ieh t. 

2. P e r s o n e n ,  w e 1 c h e s i c h  i m  A u sla n d e  b ef i n d e n, 
sin d n i c h t  z e u g e n pfli c h tig , o h n e  U n t e r s c h i e d ,  o b  
s i e r e i c h s ang e h ö r i g  s i n d  o d e r  e i n em fr e m d e n  S t a a t  
a nge h ö r e n ; denn die inländische Gerichtsbarkeit erstreckt sich 
nicht über die Grenzen des Bundesgebietes hinaus. Nur in denjenigen 
Fällen, in denen ausnahmsweise im Auslande eine Gerichtsbarkeit des 
Reiches oder der Bundesstaaten ausgeübt wird, besteht innerhalb des 
Umfanges derselben auch eine Zeugenpflicht; diese Ausnahmen sind 
die Konsular- und Schutzgerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit der 

1) Vgl. oben S. 392. Vgl. Motive zum Gerichtsverfassungsgesetz S. 56 (Hahn 
S. 65 a. E.); v. K r  i e s  S. 91. Den K o n s u 1 n auswärtiger Staaten ist die Befreiung 
von der Zeugenpflicht öfters in den Konsularverträgen ausdrücklich zugesichert worden. 

2) Für die Vernehmung der Landesherren und der Mitglieder der landesherr­
lichen Familien ist in der Strafprozeßordnung § 71, Militärstrafgerichtsordnung § 206 
und in der Zivilprozeßordnung § 375 ein besonderes Verfahren angeordnet oder ge­
stattet. Durch diese Vorschriften wird keine staatsrechtliche Zeugen p f 1 i c h t dieser 
Personen, d. h. die Zulässigkeit eines staatlichen Zwanges gegen dieselben anerkannt, 
sondern nur eine Abweichung von dem gewöhnlichen V e r  f a h r e n für den Fall ein­
geführt, daß eine der erwähnten Personen geneigt ist, eine Zeugenaussage zu machen. 

3) Auch der wegen Meineids Verurteilte ist im Falle des § 161 des Strafgesetz­
buches nicht unfähig zur Ablegung einer Zeugenaussage, sondern nur zur Ableistung 
eines Zeugen eid e s. Vgl. Strafprozeßordnung§ 56, Ziff. 2; Zivilprozeßordnung § 393, 
Ziff. 2. Dagegen kennt das Strafgesetzbuch Art. 34, Ziff. 5 die Strafe der Unfähig­
keit „Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu sein"; dies ist aber kein Fall der g e­
s e t  z 1 i c h  e n Zeugenpflicht, sondern der freiwilligen Uebernahme einer Notariats­
funktion (v e r  tr a g  s m ä ß i g e n  Zeugenpflicht). 
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::.\farine- und Militärgerichte, wenn Marineteile oder Truppenkörper sich 
im Auslande befinden. 

Allerdings können auch Personen, die sich im Auslande aufhalten, 
in den vor inländischen Gerichten schwebenden Rechtssachen als Zeu­
gen vernommen und zu diesem Zwecke entweder vor das inländische 
Gericht (eventuell vor einen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen 
befugten Reichskonsul) geladen oder auf Grund einer Requisition vor 
dem Gericht ihres Aufenthaltsortes verhört werden. Allein im ersten 
Falle ist es von dem freien Willen des Zeugen abhängig, ob er sich 
zum Zwecke seiner Vernehmung an das inländische Gericht begeben 
will; einen Zwang kann das letztere gegen ihn weder tatsächlich aus­
üben noch ist es rechtlich dazu befugt, und demgemäß ist eine Zeugen­
pflicht im staatsrechtlichen Sinne hier nicht vorhanden. Im Falle des 
Ersuchens eines ausländischen Gerichts aber ist die Erfüllung der 
Zeugenpflicht Gehorsam gegen die Staatsgewalt (Gerichtsbarkeit) des 
Staates, in dessen Gebiet sich der Zeuge aufhält, nicht Gehorsam gegen 
das requirierende Gericht. Der ersuchte Staat stellt seine Gewalt dem 
ersuchenden Staate zu Diensten, ohne Unterschied, ob das Ersuchen 
durch Vermittlung des auswärtigen Amtes und der diplomatischen 
Vertretung oder direkt von Gericht zu Gericht ergeht. Dies gilt auch 
dann, wenn der auswärtige Staat sich durch Staatsvertrag dem Deut­
schen Reich v e r  p f l ich t e t  hat, Requisitionen um Zeugenverneh­
mungen zu genügen 1) . Hiernach ist auch die öfters erörterte Kontro­
verse 2), ob hinsichtlich der Vernehmung eines im Auslande wohnen­
den Zeugen das Recht des Prozeßgerichts oder das Recht des requi­
rierten Gerichts zur Anwendung komme, leicht zu entscheiden; man 
muß nur auch hier die prozessualischen Sätze von dem Zeugenbeweis 
und die staatsrechtlichen Sätze von der Zeugenpflicht auseinander hal­
ten. Inwiefern eine Person ein beweisfähiges Zeugnis ablegen kann, 
welche Beweiskraft ihre Aussage hat, welche Formen bei ihrer Ver­
nehmung zu beobachten sind, um ihrer Aussage Beweiskraft zu sichern 
usw., ist von dem Prozeßgericht nach seinem Prozeßrecht zu beurtei­
len, da dies einen Bestandteil der dem Prozeßgericht obliegenden Er­
ledigung des Rechtsstreites bildet; dagegen ob jemand zeugen pflichtig 
ist oder das Zeugnis verweigern darf und welche Rechtsfolgen eine 

1) Dies ist geschehen für Zeugenvernehmungen in n i c ht p o l i t i s c h e n  St r a f­
s a c h e n  in den sogenannten Auslieferungsverträgen mit I t a 1 i e n vom 31. Oktober 
1871, § 12 (Reichsgesetzbl . S. 454), mit der S c hwe iz vom 24. Januar 1874, Art . 12 
(Reichsgesetzbl. S. 118), mit Be 1 g i e n vom 24. Dezember 1874, Art . 13 (Reichsge­
setzbl. 1875, S. 84), mit Lux e m b u r  g vom 9. März 1876, Art. 13 (Reichsgesetzbl. 
S. 229), mit B r a s i 1 i e n vom 17. September 1877, Art. 14 (Reichsgesetzbl. 1878, 
S. 303), mit S c hwed en u nd No rwe g e n  vom 19. Januar 1878, Art. 12, 13 (Reichs­
gesetzbl. S. 121), mit S p an i e n vom 2. Mai 1878, Art . 13 (Reichsgesetzbl. S. 223) u .  a .  

2 )  Vgl . v .  Ba r ,  Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts (1889) II, 
S. 357 ff., 407 ff.; B ü 1 o w im zivil . Archiv Bd. 64, S. 51 ff.; S c h r u t k a a. a. 0. 
s. 245 ff. 
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unbegründete Weigerung nach sich zieht, ist von dem ersuchten Ge­
richt, und zwar nach dem Recht, welches im Gebiet desselben gilt, zu 
beurteilen, da es sich hier lediglich um Ausübung der Gerichtsgewalt 
desjenigen Staates handelt, in dessen Gebiet und unter dessen Schutz 
der Zeuge sich befindet. 

IV. Aus der dargelegten juristischen Natur der Zeugenpflicht als 
eines bloßen Reflexes der staatlichen Gerichtsgewalt ergibt sich noch 
ein anderer Unterschied gegen die Gerichtspflicht. Die letztere ist räum­
lich beschränkt auf den Gerichtsbezirk, in welchem der Verpflichtete 
seinen Wohnsitz hat; die Zeugenpflicht dagegen erstreckt sich über das 
ganze Bundesgebiet, entsprechend der Gerichtsbarkeit der ordentlichen 
Gerichte. Es kann daher ein Gericht zwar der Regel nach nur innerhalb 
seines Bezirks einen Zeugen vernehmen und vereidigen, es kann aber 
den Befehl, sich vor ihm zur Erfüllung der Zeugenpflicht einzufinden, 
an jede im Bundesgebiet befindliche Person mit verbindlicher Kraft 
erlassen. Das Gericht hat daher hinsichtlich der außerhalb seines Be­
zirks wohnhaften Zeugen die Wahl zwischen zwei Wegen zur Geltend­
machung der Zeugenpflicht, entweder die L a d  u n g behufs unmittel­
barer Vernehmung, die durch die Mündlichkeit des Verfahrens und das 
Prinzip der freien Beweiswürdigung als die Regel geboten und in vielen 
Fällen unentbehrlich ist, oder die Re q u i s i t i o n des zuständigen 
Amtsgerichts um Vernehmung des Zeugen zu Protokoll1). Ein Recht 
auf die letztere Art der Vernehmung haben die zeugenpflichtigen Pe·r­
sonen nicht; ausgenommen sind hiervon nur folgende Kategorien: 

1. Der Reichskanzler, die Minister eines Bundesstaates, die Mit­
glieder der Senate der freien Hansestädte, die Vorstände der obersten 
Reichsbehörden und die Vorstände der Ministerien sind an ihrem Amts­
sitze oder, wenn sie sich außerhalb desselben aufhalten, an ihrem Auf­
enthaltsorte zu vernehmen. Zu einer Abweichung hiervon bedarf es 
in betreff des Reichskanzlers der Genehmigung des Kaisers, in betreff 
der Minister der Genehmigung des Landesherrn, in betreff der Mit­
glieder der Senate der Hansestädte der Genehmigung des Senats, in 
betreff der übrigen vorbezeichneten Beamten der Genehmigung ihres 
unmittelbaren Vorgesetzten 2). 

2. Die Mitglieder des Bundesrats sind während ihres Aufenthaltes 
am Sitze des Bundesrates an diesem Sitze, und die Mitglieder einer 
deutschen gesetzgebenden Versammlung während der Sitzungsperiode 

1) Die Voraussetzungen, unter welchen die Vernehmung des Zeugen durch einen 
beauftragten oder ersuchten Richter (ausnahmsweise) angeordnet werden kann, sind 
normiert in der Strafprozeßordnung § 222, in der Militärstrafgerichtsordnung § 270 
und in der Zivilprozeßordnung· § 375. 

2) Strafprozeßordnung § 49, Abs. 1 u. 3; Zivilprozeßordnung § 382, Abs. 1 u. 3. 
Die Militärstrafgerichtsordnung § 207 fügt außerdem noch hinzu, daß die komman­
dierenden Generale (Admirale), sowie die im Range derselben oder in einem höheren 
Range stehenden Offiziere an ihrem Aufenthaltsorte zu vernehmen sind. 
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u n d  1) ihres Aufenthalts am Orte der Versammlung an diesem Orte zu 
vernehmen. Zur Abweichung hiervon bedarf es in betreff der Mit­
glieder des Bundesrats der Genehmigung des Landesherrn, in betreff 
der Mitglieder einer gesetzgebenden Versammlung der Genehmigung der 
letzteren 2). 

V. D e r  1 n h a l t d e r  Z e u g e n pfl i c h t. Die Zeugenpflicht hat 
einen dreifachen Inhalt und löst sich demnach in drei Bestandteile auf1 
die in mancher Hinsicht verschiedenen Regeln unterliegen, nämlich die 
Pflicht, vor Gericht zu erscheinen, die Pflicht, die wahrheitsgemäße 
Aussage zu machen, und die Pflicht, den Zeugeneid zu leisten. 

1. D i e E r s c h e i n u n g s p fl i c h t. Wer vor einem Gericht als 
Zeuge geladen ist, muß diesem Befehle gemäß sich vor dem Gericht 
stellen; dies gilt auch von den eben erwähnten hohen Beamten usw., 
welche im § 49 der Strafprozeßordnung und im § 382 der Zivilprozeß­
ordnung aufgeführt sind; ihr Privilegium besteht allein darin, daß die 
Erscheinungsp flicht für sie auf die Gerichte eines gewissen 0 r t e s  be­
schränkt ist. Die Erscheinungspflicht ist derjenige Bestandteil der 
Zeugenpflicht, der den weitesten Umfang und eine unbedingte Erzwing­
barkeit hat; auch diejenigen Personen, welche im gegebenen Falle zur 
Verweigerung der Aussage gesetzlich berechtigt sind, müssen der Ladung 
Folge leisten. Eine ordnungsmäßige Ladung muß den Hinweis auf die 
gesetzlichen Folgen des Ausbleibens enthalten, in bürgerlichen Rechts­
streitigkeiten überdies die Bezeichnung der Parteien und die Tatsachen, 
über welche die Vernehmung erfolgen soll 3). Die Verletzung der Er­
scheinungspflicht von seilen eines o r d n u n g s m ä ß i g geladenen 
Zeugen hat folgende Wirkungen: 

a) Der ausgebliebene Zeuge ist in die durch das Ausbleiben ver­
ursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark und für 
den Fall, daß diese nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft 
bis zu 6 Wochen zu verurteilen. Im Falle wiederholten Ausbleibens 

l) D. h. wenn beide Voraussetzungen zusammentreffen. L ö w e  Note 8 zu 
§ 49 cit. 

2) Strafprozeßordnung· § 49, Abs. 2 u. 3; Zivilprozeßordnung § 382, Abs. 2. u. 3. 
3) Strafprozeßordnung § 48, Abs. 1; Militärstrafgerichtsordnung § 185, Abs. 2; 

Zivilprozeßordnung § 377. D i e  L a d u n g  erfolgt auf Anordnung des Gerichts. Im 
Strafprozeß werden jedoch die zur Ha u p t verhandlung erforderlichen Ladungen von 
der Staatsanwaltschaft bewirkt und zwar entweder auf Anordnung des Vorsitzenden 
des Gerichtes oder aus eigener Entschließung, Strafprozeßordnung §§ 213, 220, 221, 
Abs. 2; und dem Angeklagten steht das Recht zu, Personen auch unmittelbar laden 
zu lassen, indem er den Gerichtsvollzieher mit der Ladung beauftragt. Ebendaselbst 
§§ 219, 38. Vgl. Militärstrafgerichtsordnung § 269. Im Zivilprozeß wird die Ladung 
der Zeugen von dem Gerichtsschreiber unter Bezugnahme auf den Beweisbeschluß 
ausgefertigt und von Amts wegen zugestellt. Zivilprozeßordnung § 377. Die Ladung 
einer dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörenden Person des Sol­
datenstandes erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde. Strafprozeßordnung § 48, 
Abs. 2; Zivilprozeßordnung § 378. Vgl. hierzu die Feststellung des Beg-riffs „Mili­
tärbehörde" im Zentralblatt des Deutschen Reichs 1880, S. 480. 
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ist die Strafe noch einmal zu erkennen. Eines Antrags auf Verhängung 
der Strafe bedarf es auch in Zivilprozessen nicht. Ist das Ausbleiben 
des Zeugen 'genügend entschuldigt, so unterbleibt die Verurteilung in 
Strafe und Kosten; erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so 
werden die gegen den Zeugen getroffenen Anordnungen wieder auf­
gehoben 1). 

Diese Strafen haben den Charakter der 0 r d n u n g s s t r a f e n 
wegen Verletzung der Gehorsamspflicht , gerade sowie dies von der 
Verletzung der Melde- und Gestellungspflicht der Wehrpflichtigen oder 
von der Verletzung der Gerichtspflicht der Schöffen und Geschworenen 
gilt. Das unentschuldigte Ausbleiben eines ordnungsmäßig geladenen 
Zeugen bildet nicht den Tatbestand eines Delikts im Sinne des öffent­
lichen Strafrechts, sondern einen Ungehorsamsfall gegen einen staat­
lichen Spezialbefehl, und die Strafe hat demgemäß nicht den Charakter 
einer öffentlichen Strafe, sondern eines Mittels, um die gehörige Er­
füllung der Gehorsamspflicht zu sichern 2). Die Verurteilung in Strafe 
und Kosten erfolgt daher ohne Einleitung eines besonderen Strafver­
fahrens durch dasjenige Gericht, vor welches der Zeuge geladen war 
(Prozeßgericht, auch die Zivilkammern, Untersuchungsrichter, requi­
rierter Richter), als Inzidentpunkt des Prozesses, in welchem die Ladung 
erfolgt ist 3) . Nur gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine 
angehörende Militärperson erfolgt die Festsetzung und Vollstreckung 
der Strafe auf Ersuchen durch das Militärgericht 4). 

b) Der ausgebliebene Zeuge kann z w a ngs w e i s e  vorgeführt 
werden; in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten jedoch nur im Falle wieder­
holten Ausbleibens. Die Vorführung einer dem aktiven Heere oder der 
aktiven Marine angehörenden Militärperson erfolgt durch Ersuchen der 
Militärbehörde 5) . Die zwangsweise Vorführung wird durch die Ver­
urteilung des Zeugen in Kosten und Ordnungsstrafe nicht ausge­
schlossen. 

c) V..1er, als Zeuge berufen, sein Ausbleiben durch Vorspiegelung 
einer unwahren Tatsache entschuldigt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Monaten bestraft 6). Dies ist ein öffentliches Delikt, auf welches die 
Vorschriften des Strafgesetzbuches und der Strafprozeßordnung unein­
geschränkt Anwendung finden; es handelt sich hierbei nicht um 
Sicherung oder Erzwingung des Gehorsams, sondern um Bestrafung 
eines Vergehens; daher werden auch durch diese Bestrafung die auf 

1) Strafprozeßordnung § 50, Abs. 1 u. 2; Militärstrafgerichtsordnung § 186; 
Zi vilprozeßordnung §§ 380, 381, 390. 

2) G e y e r  a. a. 0. Militärstrafgerichtsordnung § 202. 
3) Vgl. z. B. Zivilprozeßordnung § 400. 
4) Dem Militärgericht steht nicht bloß die Ausmessung und Vollstreckung der 

Strafe, sondern auch die Entscheidung über die Strafbarkeit zu. Siehe V o i t u s, 
Kontroversen I, S. 20 :ff. 

5) Strafprozeßordnung § 50; Zivilprozeßordnung § 380, Abs. 4; 390, Abs. 4. 
6) Strafgesetzbuch Art. 138. Abs. 1. 
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das Nichterscheinen gesetzten Ordnungsstrafen nicht ausgeschlossen 1). 
2. D i e P f  l i c h t z u r A u s s a g e. Der Zeuge ist verpflichtet, 

über seine persönlichen Verhältnisse (Alter, Religion, Stand usw.) und 
über diejenigen Umstände, welche seine Glaubwürdigkeit in der vor­
liegenden Frage betreffen, Auskunft zu erteilen und im Zusammenhange 
anzugeben, was ihm über den Gegenstand seiner Vernehmung bekannt 
ist2). Die Erfüllung dieser Pflicht kann jedoch von dem Zeugen unter 
gewissen Umständen abgelehnt werden, wenn er durch Abgabe des 
Zeugnisses in eine Kollision mit seinem eigenen Interesse oder mit 
anderen Pflichten, auf die der Staat Rücksicht nimmt, geraten würde. 
Diese Ausnahmen von der Zeugenpflicht sind von sehr verschiedener 
rechtlicher Natur; denn die letztere bestimmt sich nicht nach dem 
Wesen der Zeugenpflicht , sondern nach dem Wesen derjenigen In­
teressen oder Pflichten, auf deren Berücksichtigung die Ausnahmen 
beruhen. Es besteht namentlich darin eine Verschiedenheit, daß der 
Grund der Verweigerung entweder im eigenen Interesse des Zeugen 
(oder seiner Angehörigen) oder in einem ihm fremden Interesse liegen 
kann, da sich hiernach bestimmt, ob die Verweigerung des Zeugnisses 
von dem eigenen Belieben des Zeugen oder von dem Willen eines 
Dritten abhängig ist. Die Ausnahmen von der Pflicht zur Zeugenaus­
sage sind demgemäß auf zwei Kategorien zurückzuführen: 

a) I m e i g e n e n 1 n t e r e s s e d e s Z e u g e n. Die A n g e h ö­
r i g e n  des Beschuldigten (im Strafprozeß) oder einer Partei (im Zivil­
prozeß) sind zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt und vor ihrer 
Vernehmung hierüber zu belehren. Als Angehörige gelten in dieser 
Hinsicht der Verlobte, der Ehegatte, auch wenn die Ehe nicht mehr 
besteht, und diejenigen Personen, welche in gerader Linie verwandt, 
verschwägert oder durch Adoption verbunden oder in der Seitenlinie 
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver­
schwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft 
begründet ist, nicht mehr besteht3). In Zivilprozessen darf jedoch auch 
der Angehörige einer Partei das Zeugnis nicht verweigern über die 
Errichtung und den Inhalt eines Rechtsgeschäfts, bei dessen Errichtung 
er als Zeuge zugegen war 4) ; ferner über Geburten, Verheiratungen 
oder Sterbefälle von Familiengliedern sowie über Tatsachen, welche 
die durch das Familienverhältnis bedingten Vermögensangelegenheiten 
betreffen; endlich über diejenigen auf das streitige Rechtsverhältnis 

1) Strafgesetzbuch Art. 138, Abs. 3. 
2) Strafprozeßordnung § 67, 68; Militärstrafgerichtsordnung §§ 193, 194; Zivil­

prozeßordnung §§ 395, 396. 
3) Strafprozeßordnung § 51 ; Militärstrafgerichtsordnung § 187 ; Zivilprozeßord­

nung § 383, Zi:ff. 1-3. 
4) In der Zuziehung eines Urkundszeugen und der Uebernahme der Funktion 

eines solchen liegt der Abschluß eines Zeugenve r t r ages , welcher eine weiter­
gehende Zeugnispflicht als die auf Gesetz beruhende begründet. 
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sich beziehenden Handlungen, welche von ihm selbst als Rechtsvor­
gänger oder Vertreter einer Partei vorgenommen sein sollen 1). 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kann andererseits die Auskunft 
verweigert werden auf Fragen, welche der Zeuge nicht würde beant­
worten können, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis zu offenbaren; 
oder deren Beantwortung ihm oder einem seiner Angehörigen zur 
Unehre gereichen oder die Gefahr strafrechtlicher Verfolgungen zu­
ziehen würde; endlich deren Beantwortung ihm oder einem seiner 
Angehörigen einen unmittelbaren Vermögensschaden verursachen würde, 
jedoch auch hier mit Ausschluß der im § 385 der Zivilprozeßordnung 
aufgeführten Fälle 2) . Es ist diese Beschränkung der Zeugenpflicht 
schon durch die praktische Erwägung geboten, daß sonst ein Prozeß 
zu dem Zwecke aufgestellt werden könnte, um von jemandem eine 
Zeugenaussage zu seinem eigenen Nachteil zu erzwingen; sie ist aber 
auch, abgesehen hiervon, berechtigt, da der Staat seinen Untertanen 
und Schutzgenossen keine Pflicht auferlegen soll, welche dieselben 
nötigen könnte, sich selbst oder ihre Angehörigen zu verraten, zu 
beschädigen oder zu entehr en. Dessenungeachtet ist im S t r a fp r o z e ß 
dieses Prinzip nur in sehr unvollkommener Weise und in sehr engen 
Grenzen anerkannt worden, indem der Gesetzgeber von der Annahme 
ausgeht, daß im strafprozessualischen Verfahren ein Mißbrauch des 
Zeugniszwanges zu anderen Zwecken als den durch die Strafrechts­
pflege gebotenen nicht zu befürchten sei und daß das staatliche Interesse 
an der Strafrechtspflege dem Privatinteresse vorgehe. Demnach ist ein 
Zeuge nur berechtigt, die Auskunft auf solche Fragen zu verweigern, 
deren Beantwortung ihm selbst oder einem seiner Angehörigen die 
Gefahr s t r a f g e r i c h t l i c h e r V e r f o 1 g u n g zuziehen würde 3). 

b) I m  f r e m d e n  In t e r e s s e. Zur Verweigerung des Zeugnisses 
sind b e r  e c h t i g t : Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei 
der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist, und alle anderen Personen, 
welchen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anver­
traut sind, deren Geheimhaltung durch die Natur derselben oder durch 
gesetzliche Vorschrift geboten ist, in betreff der Tatsachen, auf welche 
die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht 4). Hierher gehört 
auch die Pflicht zur Bewahrung des Dienstgeheimnisses seitens der 
Beamten; die Wirkung dieser Pflicht reicht aber weiter, indem die 
Beamten zur Verweigerung des Zeugnisses nicht bloß berechtigt, son­
dern dienstlich verpflichtet sind. Der Richter soll in den angegebenen 
Fällen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit auch dann berücksich­
tigen, wenn das Zeugnis nicht verweigert wird, indem er die Verneh­
mung der Zeugen auf solche Tatsachen nicht zu richten hat, in An-

1) Zivilprozeßordnung § 385, Ziff. 1-4. 2) Zivilprozeßordnung § 384. 
3) Strafprozeßordnung § 54. Vgl. hierzu die Bemerkungen von L ö w e. 
4) Zivilprozeßordnung § 383, Abs. 1, Ziff. 4, 5. Vgl. hierzu das Erkenntnis des 

Reichsgerichts in den Entsch. in Zivilsachen Bd. 33, S. 362 ff. 
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sehung welcher erhellt, daß ohne Verletzung der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann 1) . Da dieser 
Weigerungsgrund aber nicht im eigenen Interesse des Zeugen wurzelt, 
sondern im Interesse desjenigen, dessen Geheimnis er kennt, so fällt 
das Recht der Verweigerung des Zeugnisses fort, wenn der Zeuge von 
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden ist2). 

Auch dieses Prinzip ist aber im Strafprozeß sehr erheblich ein­
geschränkt; der Staat berücksichtigt die Pflicht zur Verschwiegenheit 
in großem Umfange, wo es sich um einen Streit über vermögensrecht­
liche Interessen handelt, dagegen in viel geringerem Maße bei der 
Strafverfolgung. Hier sind zur Verweigerung der Aussage nur berech­
tigt: G e i s t l ich e in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung 
der Seelsorge anvertraut ist; V e r  t e i d i g er des Beschuldigten in An­
sehung desjenigen, was ihnen in dieser ihrer Eigenschaft anvertraut 
ist, falls sie nicht von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ent­
bunden sind; und unter der gleichen Einschränkung Re c h t s  a n  w ä 1 t e 
und A e r z t e  in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres 
Berufes anvertraut ist 3). Oeffentliche Beamte sind nicht nur befugt, 
sondern auch verpflichtet, über Umstände, auf welche sich ihre Pflicht 
zur Amtsverschwiegenheit bezieht, die Zeugenaussage auch im Straf:. 
prozeß zu verweigern, und es ist den Gerichten verboten, sie über 
solche Umstände zu vernehmen. Auch diese Beschränkung der Zeug­
nispflicht fällt aber fort, wenn die vorgesetzte Dienstbehörde des Be­
amten (oder bei Beamten außer Dienst die ihnen zuletzt vorgesetzt 
gewesene Dienstbehörde) die Vernehmung desselben genehmigt4), und 
diese Genehmigung d a r f  nur versagt werden, wenn die Ablegung des 
Zeugnisses dem Wohle des Reiches oder eines Bundesstaates Nachteil 
bereiten würde 5) . In Angelegenheiten der Arbeiter- und Angestellten­
versicherung darf die Aussage nicht wegen der in d i e s e n  Gesetzen 
auferlegten Schweigepflicht verweigert werden 6). 

Wird die Ablehnung des Zeugnisses ohne Grund oder nach Ver­
werfung des vorgeschützten Grundes verweigert 7) , so hat dies voll­
kommen analoge Wirkungen wie die Verletzung der Erscheinungs­
pflicht des Zeugen, nämlich: 

1) Zivilprozeßordnung § 383, Abs. 3. 
2) Zivilproze:ßordnung § 385, Abs. 2. Hinsichtlich der Reichsbeamten siehe 

Reichsbeamtengesetz § 12 (Bd. 1. S. 459). 
3) Strafprozeßordnung § 52. 
4) Für den Reichskanzler bedarf es der Genehmigung des Kai1ers, für die Mi­

nister der Genehmigung des Landesherrn, für die Mitglieder der Senate der freien 
Hansestädte der Genehmigung des Senats. 

5) Strafprozeßordnung § 53. 
6) Reichsversicherung·sordnung § 1574. Schweigepflicht§ 141 fg. - Angestellten­

versicherungsgesetz § 243, Abs. 2. Schweigepflicht §§ 349 ff. 
7) Ueber das Verfahren behufs Entscheidung über die Zeugnispflicht vgl. Zivil­

prozeßordnung §§ 386-389 und Strafprozeßordnung § 55. 
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a) Der Zeuge i s t  in die durch die Zeugnisverweigerung verur­
sachten K o s t e n ,  sowie zu einer G e l d s t r a f e bis zu 300 Mark und 
für den Fall, daß diese nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe der 
Haft bis zu sechs Wochen zu verurteilen 1). Die Strafe hat den Cha­
rakter der Ordnungsstrafe, und es gilt von ihr in allen Beziehungen 
was oben S. 497 von der Ordnungsstrafe wegen unentschuldigten 
A usbleibens gesagt ist. 

b) Es k a n n  auf den Zeugen ein Z w a n g  zur Ablegung des Zeug­
nisses ausgeübt werden, indem das Prozeßgericht (der Untersuchungs­
richter usw.) ihn in Haft nehmen läßt. Die Haft darf nicht über die 
Zeit der Beendigung des Verfahrens in der Instanz ausgedehnt werden, 
da mit diesem Zeitpunkt die wesentliche Voraussetzung für Erfüllung 
der Zeugenpflicht fortfällt. Das Maximum der Zwangshaft beträgt im 
Strafprozeß die Zeit von sechs Monaten und bei Uebertretungen die 
Zeit von sechs Wochen 2). In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kann 
die Zwangshaft nur im Falle wiederholter Weigerung des Zeugen und 
nur auf Antrag der Prozeßpartei angeordnet werden, und es finden 
auf dieselbe die Vorschriften über die Haft im Zwangsvollstreckungs­
verfahren entsprechende Anwendung 3) . Hiernach hat die Partei, welche 
den Antrag stellt, die Kosten, welche durch die Haft entstehen, ein­
schließJich der Verpflegungskosten von Monat zu Monat vorauszu­
zahlen, und die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht über­
steigen 4). 

Gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine ange­
hörende Militärperson erfolgt die Festsetzung und Vollstreckung der 
Strafe und der Zwangshaft auf Ersuchen durch das Militärgericht 6) . 

In Angelegenheiten der Reichsversicherung kann nur eine Geldstrafe 
bis zu 300 Mark, aber keine Freiheitsstrafe zur Erzwingung einer 
Zeugenaussage verhängt werden 6). 

3. D i e P f l i c h t z u r E i d e s l e i s t u n g. 
Der Zeuge muß nach seiner Vernehmung den Eid leisten, daß er 

nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen 
habe 7) . Der Eid wird in der Weise geleistet, daß der Richter die 
Eidesnorm mit der Eingangsformel: »Sie schwören bei Gott dem All­
mächtigen und Allwissenden« vorspricht und der Schwurpflichtige 

1) Strafprozeßordnung § 69, Abs. 1: Zivilprozeßordnung § 390, Abs. 1. 
2) Strafprozeßordnung § 69, Abs. 2 u. 4. In dem Verfahren zur Untersuchung 

der Seeunfälle findet die Anordnung der H a f t zur Erzwingung eines Zeugnisses 
n i c h t  s t a t t. Reichsgesetz vom 27. Juli 1877, § 19, Abs. 2. 

3) Zivilprozeßordnung § 390, Abs. 2. In Entmündigungssachen kann die An­
ordnung der Haft von Amts wegen erfolgen. Zivilprozeßordnung § 653, Abs. 2. 

4) Zivilprozeßordnung §§ 911, 913. 
5) Strafprozeßordnung § 69, Abs. 5. Zivilprozeßordnung § 390, Abs. 4. Reichs­

versicherungsordnung § 1578. Angestelltenversicherungsgesetz \\ 245. 
6) Reichsversicherungsordnung § 1577. Angestelltenversicherungsgesetz � 244. 
7) Zivilprozeßordnung � 392 in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1909. 
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hierauf die Worte spricht: »Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe( 1 ) . 

Aus dem Inhalt des Eides folgt, daß alle Gründe, welche einen Zeugen 
zur Verweigerung der Aussage berechtigen, ihn auch von der Eides­
leistung befreien. In der Regel ist jeder Zeuge zu beeidigen 2); es 
gibt aber eine Anzahl von Fällen, in denen die Beeidigung von Zeugen, 
welche eine Aussage machen, unterbleiben muß oder unterbleiben 
kann 8). Auch im Verfahren der Militärstrafgerichte sind die Zeugen 
nach ihrer Vernehmung zu beeidigen 4) . Dagegen wird im bürgerlichen 
Strafprozeß der Zeugeneid noch vor der Vernehmung geleistet 0). 

Die unberechtigte Weigerung der Leistung des Zeugeneides hat 
ganz dieselben Rechtsfolgen wie die unberechtigte Verweigerung der 
Aussage, nämlich Verurteilung zu den durch die Eidesverweigerung 
verursachten Kosten, Geldstrafe bis zu 300 Mark, an deren Stelle im 
Unvermögensfall Haft bis zu sechs Wochen tritt, und nach Ermessen 
des Gerichts Haft zur Erzwingung der Eidesleistung 6) . 

VI. D i e Z e u g e n g e b  ü h r e n. Die Zeugenpflicht ist ni c h t  un­
entgeltlich zu erfüllen. Je d e r  Zeuge ohne Unterschied des Berufes, 
Alters oder Geschlechts erhält auf s e i ne n  A n t r a g eine Entschädi­
gung für Zeitversäumnis, wofern mit der letzteren nach der Lebens­
stellung des Zeugen eine Beeinträchtigung seines Erwerbes verbunden 
ist7). Dieser Anspruch ist öffentlich-rechtlicher Natur wie der Anspruch 
des Soldaten auf Löhnung und der Anspruch des Beamten auf Gehalt 8). 
Wenn das Erscheinen des Zeugen eine Reise erforderlich macht, so 
hat er außerdem Anspruch auf Erstattung der Kosten, welche durch 
die Reise und den Aufenthalt am Orte der Vernehmung verursacht 
werden 9) . Dieser Anspruch richtet sich gegen die Staatskasse, wenn 
die Ladung des Zeugen von dem Richter oder der Staatsanwaltschaft 
erfolgt ist. In Zivilprozessen kann das Gericht die Ladung davon 
abhängig machen, daß der Beweisführer einen Vorschuß zur Deckung 
der Staatskasse wegen der durch die Vernehmung des Zeugen erwach­
senden Auslagen hinterlegt 10). In Strafprozessen kann der Angeklagte 

1) Zivilprozeßordnung § 481 (Nov. v. 1909). Modifikationen §§ 482-484. 
2) Daselbst § 391 (Nov. v. 1909). Die Parteien können auf die Beeidigung ver-

zichten. 
3) Daselbst § 393. Strafprozeßordnung § 56. Militärstrafgerichtsordnnng § 199. 
4) Militärstrafgerichtsordnung § 196. 
5) Strafprozeßordnung § 60. Die Vereidig·ung kann jedoch aus besonderen 

Gründen bis nach Abschluß der Vernehmung ausgesetzt werden. 
6) Zivilprozeßordnung § 390. Strafprozeßordnung § 69. Militärstrafgerichts­

ordnung § 203. 

7) Gebührenordnung §§ 2, 5. (Reichsgesetzbl. 1898, S. 689, 690.) Der Anspruch 
erlischt, wenn der Antrag nicht binnen 3 Monaten bei dem zuständigen Gericht an-
gestellt wird. Gebührenordnung § 16. 8) W a c h ,  Zivilprozeß I, S. 95. 

9) Zivilprozeßordnung § 401. Strafprozeßordnung § 70. Militärstrafgerichtsord­
nung g 205. Verordnung vom 6. Nov. 1909 (Reichsgesetzbl. S. 958). Verordnung über 
die Errichtung des Patentamts vom 18. Juni 1877, § 12 (Reichsgesetzbl. S. 536). Ge-
bührenordnung §§ 6 ff. 10) Zivilprozeßordnung § 379. 
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Personen, deren Ladung der Richter ablehnt, unmittelbar laden; einer 
solchen Ladung braucht der Zeuge aber nur Folge zu leisten, wenn 
ihm die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäumnis 
bar dargeboten oder deren Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber 
nachgewiesen wird; auf Antrag des Angeklagten kann jedoch das Ge­
richt die Uebernahme auf die Staatskasse beschließen 1). 

VII. D i e P fli c h t  z u r  E rst a t t u n g  s a c hv e r s t ä n d i g e r  Gu t­
ac h t e n  ist der Zeugenpflicht analog. Nicht nur prozeßrechtlich steht 
der Beweis durch Sachverständige hinsichtlich des Verfahrens zum 
großen Teil unter denselben Regeln wie der Zeugenbeweis, sondern 
auch staatsrechtlich sind beide Pflichten gleichartig 2). Nur insofern 
macht sich ein erheblicher Unterschied bemerkbar, als die f r e i w i  1-

li g e U ebernahme dieser Pflicht in weitem Umfang zur Anwendung 
kommt, so daß die ge s e t z l i c h e  Verpflichtung nur s u b s i d i ä r  
geltend gemacht wird. Es sind gutachtenpflichtig3): 

1. Personen, welche zur Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art ö f f  e n t l i c h  b e s  t e 11 t sind, also sich zur Erstattung derselben 
freiwillig verbindlich gemacht haben. 

2. Personen, welche sich zur Erstattung des Gutachtens in der 
konkreten Rechtssache vor Gericht b e r e i t  e r  k 1 ä r t haben. 

3. Personen, welche die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, ö f f  e n t l i c h  z um 
Er w e r b e  ausüben oder zur Ausübung derselben öffentlich bestellt 
oder ermächtigt sind. 

Wenn Personen zur Erstattung von Gutachten gewisser Art öffent­
lich bestellt sind, so sollen andere Personen nur dann als Sachver­
ständige berufen werden, wenn besondere Umstände es erfordern 4); 
hierin liegt die Anerkennung der Subsidiarität der g e s  e t  z l i c h  e n 

Begutachtungspflicht. 
Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis 

zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung 
des Gutachtens 5); die Unterschiede, welche in dieser Beziehung zwischen 

1) Strafprozeßordnung § 219. Militärstrafgerichtsordnung § 269, Abs. 4 u. 5. 
2) Auf die Verschiedenheit zwischen der Stellung der Zeugen und der Stellung 

der S achverständigen i m P r o z e ß ist hier nicht näher einzugehen. Vgl. hierüber 
S e u f f  e r  t, Zivilprozeßordnung S. 433 ff.; S c h w a r  z e, Strafprozeßordnung S .  207 
und die daselbst Zitierten. Ferner W a c h, Vorträge S. 57 ff. B i n  d i n  g, Grundriß 
S. 141 ff. und insbesondere die eingehende historische und dogmatische Erörterung 
von 0 b e r  m e y e r, Die Lehre von den Sachverständigen im Zivilprozeß, Mün· 
ehen 1880. 

3) Zivilprozeßordnung § 40 7. Strafprozeßordnung � 75. Militärstrafgerichtsord­
nung § 211. 

4) Zivilprozeßordnung § 404, Abs. 2. Strafprozeßordnung § 73. Militärstraf­
gerichtsordnung � 209. 

5) Strafprozeßordnung § 76, Abs. 1. Militärstrafgerichtsordnung § 212. Zivil­
prozeßordnung § 408 . Desgleichen gilt das Verbot, einen öffentlichen Beamten als 
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dem Strafverfahren und dem Zivilprozeß hinsichtlich der Zeugenpflicht 
bestehen, gelten daher auch für die Pflicht, als Sachverständiger zu 

fungieren. Allein praktisch ist dies von geringer Bedeutung; denn das 
Gericht ist befugt, »auch aus anderen Gründen«, d. h. nach freiem Er­
messen einen Sachverständigen von der Verpflichtung zur Erstattung 
des Gutachtens zu entbinden, und da nach der Natur der Sache die 
Fähigkeit zur Begutachtung nicht wie die zur Zeugenaussage auf eine 
oder einige individuell bestimmte, unvertretbare Personen beschränkt 
ist, sondern den Behörden und Parteien fast immer die Auswahl unter 
einer größeren Zahl von Sachverständigen freisteht, so kann man trotz 
der formellen Anerkennung der gesetzlichen Begutachtungspflicht an­
nehmen, daß in der Regel niemand gegen seinen begründeten Wider­
spruch zur Abgabe gerichtlicher Gutachten angehalten wird. Dem ent­
spricht es, daß ein Zwang zur Abgabe des Gutachtens durch Vorfüh­
rung oder d u r c h H a f t nicht ausgeübt werden darf. Ist ein zur 
Erstattung des Gutachtens (freiwillig oder gesetzlich) verpflichteter Sach­
verständiger gegen den Befehl des Gerichts ungehorsam, indem er auf 
Vorladung nicht erscheint, oder indem er sich weigert, das Gutachten 
zu erteilen oder den erforderlichen Eid zu leisten, so ist er zum Er­
satz der dadurch verursachten Kosten und in eine Ordnungsstrafe bis 
zu 300 Mark zu verurtailen, die im Falle wiederholten Ungehorsams 
noch einmal und zwar bis zu 600 Mark verhängt werden kann 1). Die 
Substituierung einer Freiheitsstrafe im U nvermögensfall ist unzulässig. 
Der Sachverständige hat nicht nur auf Entschädigung für Zeitversäum­
nis und auf Erstattung der ihm verursachten Kosten, sondern außer­
dem auf angemessene Vergütung für seine Mühewaltung Anspruch 2). 

§ 93. Das Begnadigungsrecht*). 

l. D i e s t a a t s r e c h t 1 i c h e N a t u r. 

Die Begnadigung ist ein Eingriff der Staatsgewalt in die Rechts­
pflege zugunsten eines Verurteilten oder eines der Strafverfo.lgung 

Sachverständigen zu vernehmen, wenn die vorgesetzte Behörde des Beamten erklärt, 
daß die Vernehmung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde. 

1) Strafprozeßordnung § 77. Militärstrafgerichtsordnung § 213. Zivilprozeßord­
nung § 409. Gegen Militärpersonen im aktiven Dienst erfolgt die Festsetzung und 
die Vollstreckung der Strafe auf Ersuchen durch die Militärgerichte. 

2) Strafprozeßordnung § 84. Militärstrafgerichtsordnung § 208, Abs. 2. Zivil­
prozeßordnung 13 413. Verordnung über die Einrichtung des Patentamts vom 18. Juni 
1877, § 12 (Reichsgesetzbl. S. 536). Gebührenordnung §§ 3, 4, 13, 14 Ziff. 2, 15. 

*) H e i n z  e in Holtzendorffs Handbuch des Strafrechts II, S. 629 ff.; M e v es 
in Holtzendorffs Handbuch des Strafprozeßrechts II, S. 493 ff.; L o e b, Das Begna­
digungsrecht (Gießener Dissertation), Worms 1881; Bi n d i  n g ,  Handbuch des Straf­
rechts I, S. 860 ff. und Grundriß, 5. Aufl. I, § 110; J o h n , Strafprozeßordnung I, 
S. 108 ff.; H. M eye r ,  Deutsches Strafrecht § 46 (4. Aufl., 1888); E 1 s a ß , Das Be­
gnadigungsrecht (Straßburger Dissertation), Mannheim 1888; M e r  k e 1; Strafrecht 
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Ausgesetzten. �Ian unterscheidet hiernach zwei Arten der Begnadigung. 
Die Begnadigung im engeren Sinne ist der gänzliche oder teilweise 
Erlaß oder die Milderung einer durch rechtskräftiges Urteil zuer­
kannten Strafe; die Niederschlagung (Abolition, Amnestie) ist die Be­
freiung jemandes von einer Strafverfolgung, der er von Rechts wegen 
ausgesetzt ist. 

Die Begnadigung im engeren Sinne ist stets die Erweisung einer 
Gunst; die Abwendung einer noch gar nicht begonnenen Strafverfolgung 
kann wenigstens dem von einer Anklage Bedrohten in keinem Falle 
Sshaden bringen. Dagegen kann die Niederschlagung eines bereits im 
Gang befindlichen Strafverfahrens die rechtliche Lage des Angeschuldig­
ten insofern verschlechtern, als ihm die Möglichkeit der Freisprechung, 
der urteilsmäßigen Feststellung seiner Nichtschuld, dadurch genommen 
wird. Da nun die Begnadigung ihrem Begriff und Wesen nach dem­
jenigen, welchem sie zuteil wird, immer nur einen Vorteil bringen 
soll, so ist die Niederschlagung eines bereits b e i  G e r i c h t  a n­
h ä n g i g e n  Strafverfahrens dem Inhaber des Gnadenrechts nicht in 
allen Staaten gestattet; sie ist auch praktisch entbehrlich, da im Falle 
der Verurteilung die Begnadigung immer noch erteilt werden kann. 
Die Begnadigung im engeren Sinne und die Untersagung der Straf­
verfolgung vor Beginn des Prozesses dagegen bestanden in allen deut­
schen Staaten vor Errichtung des Norddeutschen Bundes und des 
Deutschen Reiches. 

Es erhebt sich nun aber die staatsrechtlich bedeutsame Frage, ob 
durch die reichsgesetzliche Regelung des Strafrechtes und des Straf­
verfahrens und durch die verfassungsmäßige Pflicht der Einzelstaaten 
zur Befolgung und Durchführung dieser Reichsgesetze das Begnadigungs­
recht der Einzelstaaten eine Veränderung erfahren habe. Die Anord­
nungen der Reichsgesetze, welche ausdrücklich das Begnadigungsrecht 
erwähnen, sind wenig zahlreich; sie betreffen größtenteils die Fälle, in 
denen das Begnadigungsrecht dem Kaiser eingeräumt ist; dagegen geben 
sie keinen unmittelbaren Aufschluß über das Begnadigungsrecht der 
Einzelstaaten im Verhältnis zum Reich und zueinander. Für die Beant­
wortung dieser Frage ist man auf die Resultate angewiesen, welche 
sich aus dem juristischen Wesen des Begnadigungsrechts und den 
Grundprinzipien der deutschen Gerichtsverfassung !herleiten lassen. 

Was nun die rechtliche Natur der Begnadigung anlangt, so sind 
zunächst zwei Ansichten als irrtümlich zurückzuweisen, welche selbst 
in der neuesten Literatur noch Vertreter haben 1). 
S. 247 ff., Stuttgart 1889; H. S e  u f  f e r  t in v. Stengels Wörterbuch des Deutschen 

Verwaltungsrechts I, S. 147 ff. (1890). Lö w e , Strafprozeßordnung 9. Aufl., S. 25 ff.; 
J. Heim b e r  g e r, Das landesherrliche Abolitionsrecht, Leipzig 1901; v. Ba r, Ge­
setz und Schuld Bd. 3, § 203 ; D e l  a q u i  s im Wörterbuch des deutschen Verwaltungsr. 
von Fleischmann Bd. I, S. 374 fg.; F 1 e i s c h m a n  n daselbst S. 50 fg. (Abolition). 

1) Eine kritische Darstellung der verschiedenen Theorien über das juristische 
W esen der Abolition gibt H e i m  b e r  g e r  S. 6 ff. 
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1. D i e B e g n a d i g u n g i s t k e i n A k t d e r G e s e t z g e b u n g, 
k e i n e 1 e x s p e c i a 1 i s 1). Sie stellt keine Rechtsregel, keine Ent­
scheidungsnorm für einen einzelnen Fall auf; sie setzt ebensowenig 
einen Rechtssatz für einen einzelnen Fall außer Kraft; sie läßt viel­
mehr die bestehenden Rechtsregeln vollkommen unberührt; sie be­
seitigt oder verändert nur eine e i n  z e 1 n e K o n s e q u e n z ,  zu wel­
cher die Rechtssätze in einem konkreten Falle führen. Daher erscheint 
auch der Begnadigungsakt regelmäßig nicht in der F o r m des Gesetzes; 
er bedarf nicht der Zustimmung der Volksvertretung, nicht der für 
Gesetze vorgeschriebenen oder üblichen Art der Ausfertigung, nicht 
der Verkündigung. Aber selbst wenn die Form des Gesetzes bei Be­
gnadigungsakten angewendet wird, was in allen Fällen möglich und 
statthaft, und nach einigen Landesgesetzgebungen, insbesondere nach 
Art 49, Abs. 3 der p r e u ß i s c h e n Verfassungsurkunde, für die Nieder­
schlagung bereits eingeleiteter Untersuchungen erforderlich ist, so wird 
die Begnadigung nicht zu einem Akte der Gesetzgebung im materiellen 
Sinn; denn an dem objektiven Recht wird nichts geändert, mag der 
staatliche Begnadigungsakt in dieser oder jener Form zur äußeren Er­
scheinung kommen 2). 

Die Rechtsregeln, welche über das Verhältnis der Landesgesetze 
zur Reichsgesetzgebung gelten, können daher für die Beurteilung der 
Frage, inwieweit den Einzelstaaten das Begnadigungsrecht gegenüber 
den Vorschriften der Reichsstrafgesetze und der Reichsstrafprozeßord­
nung zusteht, nicht in Betracht kommen. 

2. D i e B e g n a d i g u n g i s t a u c h n i c h t e i n A k t  d e r 

R e  c h t s p r e c h u n g 3). Sie ist es nicht formell, d. h. im Sinne der 
Lehre von der Gewaltenteilung; denn sie gehört nicht zum Bereiche 
der G e r i c h t s b a r k e i t ,  da sie in allen Staaten von dem obersten 
Chef der Regierung, d. h. in den Monarchien von den Landesherren, 
in den freien Städten von den Senaten, im Reich vom Kaiser ausge­
übt wird. Ebensowenig ist die Begnadigung materiell eine E n t­
s c h e i d u  n g eines Rechtsstreites; sie beruht nicht auf dem positiven 
Recht, sondern kehrt sich gegen dasselbe ; sie setzt nicht an die Stelle 
eines Urteils ein anderes, durch welches der Begnadigte für schuldlos 
oder minder schuldig erklärt wird, sondern sie steht der Schuld- und 
Rechtsfrage völlig unabhängig gegenüber. Die Gründe, aus welchen 
die Begnadigung erteilt wird, brauchen keine Rechtsgründe zu sein; 
wird die Gnade gewährt, um Härten des positiven Rechts zu mildern 

1) Dies behaupte t no ch u. a. H e inz e a. a. 0. II, S. 633. 
2) Vgl. Me r k e  1, Strafre cht S. 247. - Unrichtig Bin d in g S. 872, No te 9, 

Ziff. 5. 
3) D a h 1 m a n n, Politik § 122, S. 98 sag t: • Die peinliche Gerichtsbar keit ke hrt 

vermittelst de s königlichen Rechts de r Begnadigung von der Hand der Richter 
schließlich in de s Kön ig s Hand zurück." Dies e  Phrase ist o ft wie derholt wor den. 
Vgl. dag e g en B in d i n g S. 862; E l s aß S. 24 ff. 
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oder Irrtümer des Gerichts, welche im Prozeßwege nicht beseitigt wer­
den können, unschädlich zu machen, so ist dies ein für den Begriff 
des Gnadenaktes unerhebliches Motiv1). 

3. D i e B e g n a d i g u n g i s t v i e l m e h r e i n e R e g i e r u n g s­
h an d l u n g ,  die Ausübung der obersten staatlichen Macht, durch 
welche in den geordneten und regelmäßigen Gang der Rechtspflege 
eingegriffen wird. Die Begnadigung ist e i n  B e f e h l , der eine Hand­
lung oder Unterlassung zum Inhalt hat. Die Niederschlagung ist der 
Befehl, daß eine Strafverfolgung unterbleiben oder nicht fortgesetzt 
werden soll; die Begnadigung im engeren Sinne ist der Befehl, daß 
eine Strafe nicht vollstreckt oder nur teilweise vollstreckt oder durch 
eine mildere Strafe ersetzt werden soll 2). 

Hiermit ist aber die rechtliche Natur der Begnadigung noch nicht 
vollkommen charakterisiert. Der Begnadigungsbefehl ist kein g e­
w ö h n l i c h e r  Verwaltungsbefehl, sondern ein eigentümlich gearteter. 
Die Prozeßordnung schafft für sehr zahlreiche Verwaltungsakte H.aum, 
welche in ihrer vVirkung einer Begnadigung nahekommen können, 
trotzdem aber unter den Begriff der letzteren nicht zu bringen sind. 

1) Vgl. die treffliche Ausführung Me r ke 1 s a. a. 0. S. 250 ff. 
2) B i n d  i n  g S. 863 sagt: „Die Gnade ist Rechtsverzicht, a 1 s o  publizistisches 

Rechtsgeschäft." Die Begnadigung· ist allerdings ein publizistisches Rechtsgeschäft, 
aber nicht weil sie Rechtsverzicht, sondern weil sie Verwaltungsakt ist - wie E 1-

s a ß  S. 26, Anm. 19 sehr richtig bemerkt. Die Charakterisierung als „Rechtsverzicht" 
ist aber auch an sich nicht zutreffend und nicht geeignet, irgendeine Aufklärung 
über das Wesen der Gnade zu geben. Da, wie B i n  d i n  g ausführt, der Staat die 
Pflicht zur Strafverfolgung und zur Vollstreckung des Strafurteils hat, ja nach seiner 
Auffassung (S. 196) die Eigentümlichkeit des Strafurteils gerade darin bestehen soll, 
daß es beide Parteien v e r  u r  t e i 1 t , nämlich den Inhaber der Strafgewalt zum 
Strafvollzug (!), den Verurteilten zur Strafduldung, so wäre die Begnadigung ein 
Verzicht auf Erfüllung einer, durch gerichtliches Urteil festgestellten P f 1 i c h  t ,  ein 
gewiß höchst sonderbarer Verzicht. Auch wirkt der Gnadenakt nicht immer bloß 
negativ, sondern er kann auch positive Wirkungen haben. Die im Wege der Gnade 
erfolgende Umwandlung einer Strafe in eine mildere Strafart, z. B. einer Gefängnis­
strafe in Festungsstrafe, ist nicht bloß „ Verzicht" auf Abbüßung der ersteren, son­
dern zugleich der Befehl zur Vollstreckung der letzteren. B i n  d i n  g ,  Grundriß 
§ 110, bemerkt, daß der gegen seine Ansicht erhobene Einwand „mit der ungenü­
genden Ausbildung des allgemeinen Teils der Rechtswissenschaft zusammenhängt". 
Darüber ist an dieser Stelle eine Auseinandersetzung nicht tunlich. - Auch H e i m­
b e r  g e r  S. 10 sieht in der Abolition einen Verzicht auf die Ausübung des Straf­
rechts und rechtfertigt dies damit, daß wenn dem Herrschenden das Recht zusteht 
im Einzelfalle das Strafrecht nicht auszuüben, für ihn „in diesem Falle" eben keine 
Pflicht zu strafen bestehe. Wo aber das Abolitionsrecht besteht, ist seine Ausübung 
soweit nicht besondere Ausnahmen oder Einschränkungen gemacht sind, in a 11 e n 
Fällen zulässig; die Gnade ist der Regel nach an rechtliche Schranken nicht ge­
bunden. Hiernach gäbe es überhaupt keine staatliche Pflicht zu strafen, wo das Be­
gnadigungsrecht in Geltung ist ; denn eine Pflicht, von welcher der Verpflichtete 
sich nach eigenem Gutdünken befreien kann, ist keine Rechtspflicht. Wird die Pflicht 
zu strafen im einzelnen Falle erst durch die Begnadigung aufgehoben, so kann nicht 
umgekehrt das Fehlen der Strafpflicht wieder die Zulässigkeit der Begnadigung be­
gründen. 
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Der von dem Chef der Justizverwaltung oder dem Oberstaatsanwalt 
erteilte Dienstbefehl, eine gewisse Anklage nicht zu erheben oder nicht 
weiter zu verfolgen oder auf Freisprechung anzutragen oder gegen 
ein freisprechendes Urteil kein Rechtsmittel einzulegen, kann tatsäch­
lich einer Niederschlagung gleichkommen. .Ja, es kann ein solcher 
Dienstbefehl sich auf ganze Kategorien von Straftaten beziehen und 
wie eine Amnestie wirken 1). Andererseits kann die vorläufige Ent­
lassung eines Verurteilten auf Grund des § 23 des Strafgesetzbuches 
oder der Aufschub einer Strafvollstreckung auf Grund der §§ 487, 488 
der Strafprozeßordnung im tatsächlichen Erfolge einer Begnadigung 
im engeren Sinne nahe oder gleichkommen. Dessenungeachtet kann 
in allen diesen Fällen von einer Begnadigung nicht die Rede sein, und 
zwar nicht wegen ihrer besonderen Voraussetzungen und beschränk­
teren Wirkungen 2) , sondern wegen eines p r i n  z i p i  e 11 e n Unter­
schieds. Die hier erwähnten Befugnisse der Verwaltung sind in den 
Rahmen des Strafverfahrens mit aufgenommen ; sie bilden einen r e g e  I­
m ä ß i g e n Bestandteil desselben ; sie verbinden sich mit den Befug­
nissen und Pflichten der Gerichte zu einem planmäßig geordneten 
Ganzen. Die Strafrechtspflege erscheint gerade wegen des wichtigen 
Anteils, welcher der Staatsanwaltschaft und folglich der Justizverwal­
tung eingeräumt ist, indem ihr Strafverfolgung und Strafvollstreckung 
zugewiesen sind, nicht als ein ausschließlich der Gerichtsbarkeit ange­
höriges Gebiet, sondern als ein der Gerichtsbarkeit und Verwaltung 
gemeinsames. Soweit auf diesem Gebiete die Zuständigkeit der Ver­
waltung reicht, entfaltet sich auch der D i e  n s t b e f e h  l der vorge­
setzten Verwaltungsbehörde mit derselben Kraft und Wirkung wie 
auf irgendeinem anderen Verwaltungsgebiet. Insoweit ist für die 
Begnadigung kein Bedürfnis und regelmäßig auch kein Raum vor­
handen. 

Der Gnadenakt ist ein a u ß e r  o r d e n  t l i c h  e r, im Verfassungs­
recht zwar zugelassener, aber i m  Pr o z e ß r e c h t n i c h  t g e r e g e  l­
t e r  Verwaltungsakt; er steht außerhalb der durch das Gesetz gege­
benen Ordnung des Strafverfahrens; er ist nicht wie alle anderen Ver­
waltungsbefehle ein Befehl intra legem oder secundum legem, sondern 
er ist ein Befehl contra legem 3). Der G e s e t  z e s  befehl des § 152 der 

1) So wird z. B. öfters bei Einführung eines neuen Gesetzes den Staatsanwalt­
schaften für die erste Zeit, bis das Gesetz sich im Verkehr eingebürgert hat, Ent­
haltsamkeit betreffs der Strafverfolgungen anempfohlen, sowie andererseits Ueber­
tretungen veralteter, den Lebensverhältnissen nicht mehr entsprechender Strafge­
setze mit Zustimmuni oder auf Anordnung der Justizverwaltung unverfolgt bleiben 
können. 

2) Vgl. hierüber E 1 s a ß S. 106 fg. 
3) He i m  b e r  g e r  S. 11 bemerkt, daß der Befehl nur eine Fo r m  sei, in wel­

cher die Begnadigung erteilt werde, aber ihr inneres Wesen noch nicht erklärt. Ich 
halte das Gegenteil für richtig. Auf die Befehls f o r m  kommt es nicht an, und es 
gibt überhaupt keine spezifische Befehlsform. Die rechtswirksame An o r d n u n  g, 
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Strafprozeßordnung geht dahin, daß die Staatsanwaltschaft wegen aller 
gerichtlich strafbaren und verfolgbaren Handlungen einzuschreiten 
habe, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen; der 
A b o 1 i t i o n s b e f e h 1 geht dahin, daß im konkreten Falle dieses 
Einschreiten zu unterbleiben habe, trotzdem die im § 152 cit. erfor­
derten Voraussetzungen gegeben sind. Das G e s  e t  z schreibt vor, daß 
rechtskräftige Strafurteile nach Maßgabe der in der Strafprozeßordnung 
§§ 481 ff.[gegebenen Regeln zu vollstrecken sind; der B e g  n a d  i g u n g s­
befehl im engeren Sinne verbietet die Befolgung dieses Gesetzesbefehls 
ganz oder teilweise oder er setzt an die Stelle der im Urteil ausge­
sprochenen Strafe eine andere, mildere. 

Wir haben es demnach im Begnadigungsakt mit einer Aeußerung 
der Staatsgewalt von ungewöhnlicher Kraft zu tun, mit einem Ver­
waltungsbefehl, der die gesetzlichen Schranken, die allen anderen Ver­
waltungsbefehlen gezogen sind, sprengt und der den Urteilsbefehl des 
Gerichts seiner Wirkung beraubt. Der Gnadenakt ist eine Aeußerung 
eines ius eminens des Staates, welches weder durch Gesetz noch 
Richterspruch gebunden ist; ein Veto gegen den Lauf von Gesetz und 
Recht 1). 

Deshalb ist die Vorstellung eingewurzelt, daß das Recht der Be­
gnadigung das spezifische Vorrecht des Souveräns, das Souveränitäts­
recht xcct' e�oxriv sei. Das Wahre daran ist, daß die Begnadigung ein 
staatlicher Akt ist, bei welchem die Trennung der staatlichen Funk­
tionen in Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung verschwindet 
und der deshalb unmittelbar aus dem Z e n t r a 1 p u n k t  der staat­
lichen Gewalt hervorgeht. Nur darf man daraus nicht die falsche 
Folgerung herleiten, als sei es dem Souverän untersagt, die Ausübung 
des Begnadigungsrechts im Wege der Delegation zu übertragen, wo-

daß eine Strafvollstreckung oder Strafverfolgung nicht stattfinden soll, ist nach 
meiner Ansicht gerade der w e s  e n t 1 i c h  e In h a 1 t des Begnadigungsaktes, gleich­
viel in welche Worte er gekleidet ist. 

1) Auf einer vollkommenen Verkennung des Wesens der Begnadigung beruht 
es daher, wenn Bi n d  i n  g S. 869 ff. den Verzicht auf das Privatklagerecht, die An­
weisung des Vorgesetzten eines Staatsanwalts, eine begründete Klage nicht zu er­
heben, die statthafte rechtzeitige Rücknahme des Antrags bei Antragsdelikten und 
die vorläufige Einstellung des Verfahrens auf Grund des § 208 der Strafprozeßord­
nung als Fälle der Abolition aufführt, indem er sie seinem „Strafklagerechtsverzicht" 
unterordnet. Alle diese Fälle stehen gerade im Gegensatz zur Begnadigung. Vgl. 
auch E l s a ß  S. 30 fg.; He i m b e r g er S. 11. Das R e i c h s g e r i c h t  hat in der 
E n t s c h e i d  u n g v o m  6. Ju n i  1896 (Entsch. in Strafsachen Bd. 28, S. 419) sich 
der hier entwickelten Begriffsbestimmung in allen Punkten vollkommen angeschlossen, 
was B i n d  i n  g ,  Grundriß S. 235 „bedauerlich" findet. Ueher eine neuere abwei­
chende Entscheidung des Reichsgerichts siehe unten S. 518. K a s k e l , Begnadi­
gung im ehrengerichtlichen Verfahren, Berlin 1911 S. 22 :ff., kommt zu einem ähn­
lichen Resultat wie Binding, indem auch er von dem, dem alten Kom�ositionenrecht 
ang·ehörenden, Beg-ri:ff eines „Strafanspruchs" und einem Verzicht auf denselben 
(Verzeihung) ausgeht. 
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fern das Gesetz einer solchen Delegation nicht entgegensteht 1). 
Aus dieser formalen Ungebundenheit des Begnadigungsrechts er­

geben sich ferner die beiden materiellen, ihm immanenten Beschrän­
kungen desselben; es kann immer nur z u  g u n s t e n desjenigen, der 
einer Strafverfolgung oder Strafvollstreckung ausgesetzt ist, und niemals 
u n t e r V e r l e t z u n g d e r R e c h t e D r i t t e r oder zu ihrem Scha­
den ausgeübt werden. 

Selbstverständlich und der Hervorhebung kaum bedürftig ist end­
lich, daß auch das Begnadigungsrecht seine Wurzel in der öffentlichen 
Rechtsordnung des Staates hat, daß es also überhaupt nur besteht und 
nur in dem Umfange besteht, in welchem es durch das Verfassungs­
recht eines Staates, sei es in der Form einer Gesetzesvorschrift, sei es 
in der Form des Gewohnheitsrechts, anerkannt ist. Andererseits er­
streckt der Begnadigungsakt, wenn er dem Verfassungsrecht gemäß 
erlassen ist, seine verpflichtende Kraft nicht bloß auf die an der 
Strafrechtspflege beteiligten V e r w  a 1 t u n g s behörden (Staatsanwalt­
schaft und Gefängnisverwaltung), sondern auf alle Behörden des Staates, 
welche aus irgend einem Grunde in die Lage kommen, ihn zu berück­
sichtigen, insbesondere also auf die S t r a f g e r i c h t e  und Po 1 i z e i­
b e h  ö r d e n. 

II. D a s V e r h ä 1 t n i s de s B e g n a d i g u n g s r e c h t s z u m S t  r a f­
u n d P r o z e ß r e c h t. 

Geht man von dieser Auffassung des Begnadigungsrechts aus, so 
ergibt sich, daß dasselbe durch die Umwandlung des Landesstrafrechts 
und Landesprozeßrechts in Reichsrecht u n m i t t e 1 b a r nicht berührt 
worden ist. Denn die Begnadigung ist weder ein Strafausschließungs­
grund im Sinne des materiellen Strafrechts noch ein Bestandteil des 
Strafverfahrens im Sinne des Prozeßrechts, sondern eine von der ge­
setzlich normierten Strafrechtspflege v e r  s c h i e d e n e und auf einem 
s e 1 b s t ä n d i g e n G r u n d e  beruhende Staatsfunktion. Die Strafge­
setze und Strafprozeßgesetze des Reiches treffen demnach an sich diese 
Funktion überhaupt nicht, obgleich natürlich die Möglichkeit besteht, 
daß in einem Strafgesetz oder Prozeßgesetz zugleich eine Anordnung 
über die Ausübung des Begnadigungsrechts gegeben wird. Inwieweit 
dies geschehen ist, wird sogleich erörtert werden. Hier ist zunächst 
nur zu betonen, daß, obgleich die Sanktion des· Strafgesetzbuchs und 
der Strafprozeßordnung von einer höheren Macht als der Staatsgewalt 
des Einzelstaates erfolgt ist, das Begnadigungsrecht der Einzelstaaten 
hiervon unberührt geblieben ist, weil eben dieses Recht e i n e d u  r c h 
d i e S t r a f- u n d P r  o z e ß g e s e t z e n i c h t g e b u n d e n e Staats­
funktion ist 2). 

1) Vgl. Delaquis S. 379fg. 
2) Vgl. hierüber jetzt die trefflichen Ausführunge n von Heim b e r  ·g er S. 13 ff. 
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In der Tat hat auch weder in der Praxis noch in der Theorie die 
Meinung aufkommen können, daß das Begnadigungsrecht der Einzel­
staaten durch ihre Unterordnung unter die Reichsgewalt und durch 
die Straf- und Strafprozeßgesetzgebung beseitigt worden ist. Dagegen 
sind zwei Ansichten aufgestellt worden, welche von der hier entwickel­
ten in verschiedenen Richtungen abweichen. 

1. Man hat behauptet, daß durch die bundesstaatliche Zusammen­
schließung der Einzelstaaten und durch die Einheit der Reichsjustiz­
gesetzgebung das Begnadigungsrecht der Einzelstaaten eine E r  w e i t e­
r u n g erfahren habe, indem jeder einzelne Staat nunmehr unter­
schiedslos es hinsichtlich aller im ganzen Reichsgebiet begangenen 
oder zu verfolgenden Verbrechen ausüben dürfe 1). Diese Ansicht ge­
staltet das Begnadigungsrecht zu einem in der Reichsgewalt wurzeln­
den Recht; es würde der Substanz nach ein Recht des Reichs sein, 
dessen Ausübung den Landesherren und Senaten der Einzelstaaten 
delegiert worden wäre 2) . Denn wie sollte es sonst der Gewalt des ein­
zelnen Staates möglich sein, in den Herrschaftsbereich der anderen 
Staaten einzugreifen? Die Reichsgesetzgebung weiß aber von einer sol­
chen Delegation nichts. Sie hat mit vollem Vorbedacht und bewußtem 
Wollen Abstand genommen, an das Begnadigungsrecht der deutschen 
Landesherren und Senate überhaupt zu rühren, und sie hat deshalb 
auch den Rechtsgrund desselben nicht abgeändert. Das Begnadigungs­
recht ist vielmehr geblieben, was es vor der Reichsgründung gewesen 
ist, ein e i g e n e s  , d. h. von niemand verliehenes und von keinem 
anderen Rechte abgeleitetes Recht der Einzelstaaten 3). 

Die wichtigste Konsequenz dieses Grundsatzes ist die, daß das Be­
gnadigungsrecht hinsichtlich seiner Voraussetzungen und seines Um­
fanges in jedem Einzelstaat a u s s c h l i e ß l i c h unter den Regeln des 
L a  n d e s  r e c h  t s steht. 

2. Im Gegensatz hierzu behaupten mehrere Schriftsteller, daß die 
Ab o 1 i t i o n ,  wo sie landesgesetzlich bestanden hat, durch die Straf­
prozeßordnung für das Gebiet der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit be­
seitigt sei. Einerseits wird dies auf§ 16 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(>>Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden«) und 
auf die in § 152 der Strafprozeßordnung sanktionierte Verfolgungs-

1) So He i n z  e, Staatsrecht!. und strafrechtliche Erörterungen S. 73 ff. und Straf­
prozessualische Erörterungen S. 120 ff. V g-1. dagegen L ö b S. 37 ff. 

2) Diese Konstruktion hat Bi n d  i n  g ,  Grundriß des Strafrechts (3. Aufl., 1884), 
S. 191 in der Tat aufgestellt, • um den Widerspruch zu heben, daß ein Reichsgesetz 
durch eine partikuläre lex spezialis (!) für den einzelnen Fall außer Anwendung ge­
stellt wird". In seinem Strafrecht S. 865 und in der 5. Aufl. des Grundrisses hat er 
diese Ansicht jedoch aufgegeben, nachdem ihre Irrigkeit von L ö b S. 18 ff. dargetan 
worden war. 

3) Das ist auch die in der Theorie und Praxis allgemein herrschende Auffas­
sung. Vgl. H e i m b e r g e r  S. 28 ff. 
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pflicht der Staatsanwaltschaft gestützt 1); andererseits daraus hergeleitet, 
daß für das Begnadigungsrecht des R e i c h s die Abolition nicht an­
erkannt worden sei 2). Allein daraus, daß die Abolition für das Reich 
ni c h t  e i n g e füh r t  worden ist, kann man nicht den Schluß ziehen, 
daß sie in den Einzelstaaten a b  g e s c h a fft worden sei. Aus § 152 

cit. aber folgt nur, daß die s t a a t s a n  w a 1 t s c h a f t l  i c h  e n Be-· 
h ö r d e n das Abolitionsrecht nicht haben, und § 16 des Gerichtsver­
fassungsgesetzes bezieht sich nicht auf das Gnadenrecht, sondern ent­
hält das Verbot der Ausnahmegerichte. Auch die Ansicht, daß die 
Niederschlagung nach dem das Hauptverfahren eröffnenden Beschluß 
:ausgeschlossen sei, weil nach der Strafprozeßordnung§ 154 von diesem 
Zeitpunkte an die öffentliche Klage von der Staatsanwaltschaft nicht 
mehr zur ückgenommen werden könne 3) , ist unhaltbar; sie beruht auf 
der Charakterisierung des Gnadenaktes als eines Verwaltungsbefühles, 
der über die Gerichte keine Macht habe, übersieht aber die wesent­
liche Verschiedenheit, welche zwischen dem Gnadenakte und dem ge­
wöhnlichen Verwaltungsbefehle besteht 4). 

III. D a s  B e g  n ad i g u n g s r e c h t  d e s  K a i s e r s. 

In der Reichsverfassung ist ein Begnadigungsrecht des Reiches 
,nicht erwähnt; es besteht daher nur auf Grund s p e  z i e 11 er Gesetze 
und nur in denjenigen Fällen, für welche solche gesetzliche Anord­
nungen ergangen sind. Alle diese Gesetze erwähnen nur das Begna­
·digungsrecht im engeren Sinne, indem sie ein verurteilendes Erkennt­
nis voraussetzen; die Abolition existiert sonach in Reichssachen nicht 5). 

Das Begnadigungsrecht wird durch den Kais e r  ausgeübt. Da 
jeder Begnadigungsakt zweifellos eine Regierungshandlung ist, so fin­
det Art. 17 der Reichsverfassung (Gegenzeichnung und Verantwortlich­
keit des Reichskanzlers) darauf Anwendung. 

Ein konkurrierendes Begnadigungsrecht des Kaisers und der Lan­
.desherren besteht in k e i n e m Falle ; wo der Kaiser das Gnadenrecht 
hat, ist es den Einzelstaaten entzogen. 

Die Fälle, in welchen das Begnadigungsrecht dem Kaiser zusteht, 
sind folgende : 

1. Hinsichtlich der Strafurteile der Ma r i n e k r i e g s g e r i c h t e  
und Bordstandgerichte. 

1) Ja s t r o w, Gerichtssaal Bd. 34, S. 533 :ff.; L ö b S. 18. Siehe dagegen H e  i m-

b e r g e r S. 21 :ff. 
· 

2) Jo h n ,  Strafprozeßordnung I, S. 108 fg.; B e 1 i n  g, Strafprozeßrecht S. 610 
und die dort Zitierten. 3) E 1 s aß S. 87 :ff. 

4) v. Kr i e s , Strafprozeßrecht S. 105 erkennt an, daß das Abolitionsrecht der 
Landesherren durch die Strafprozeßordnung nicht beseitigt sei, beschränkt aber die 
Fortdauer desselben auf die durch L a n  d e s g e s e t z bedrohten Handlungen. Dies 

ist ein Rückfall in die Auffassung der Begnadigung als lex spezialis; auch müßte, 
·was vom Abolitionsrecht gilt, vom Begnadigungsrecht überhaupt gelten. 

5) Vgl. H e i m b e r g e r S. 82 :ff. ; F 1 e i s c h m a n n S. 53. 
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2. In Strafsachen, in denen das R e i c h s g e r  i c h t i n e r s t e r  
Instanz erkannt hat 1). Zugleich ist die Anordnung getroffen, daß in 
solchen Sachen die Vollstreckung von Todesurteilen erst zulässig ist, 
wenn die Entschließung des Kaisers ergangen ist, von dem Begna­
digungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen 2) . 

3. In Strafsachen, in welchen der K o n s u 1 oder das Ko n s u-
1 a r g e r i c h t in erster Instanz erkannt hat 3). 

4. In Strafsachen; in welchen ein S c h u t z g eb i e t  s g e r i c h t m 

erster Instanz erkannt hat 4). 
5. In Sachen der Pr i s e n g e r i c h t s  b a r  k e i t 5). 
6. In D i s  z i p 1 i n  a r s a c h  e n d e r  Rei c h s b e a mt e n  6). 
7. In Strafsachen, in welchen ein e 1 s a ß  - l o t h r i n g i s c h e s Ge­

richt in erster Instanz erkannt hat. Für d i e s  e s Begnadigungsrecht 
des Kaisers ist das elsaß-lothringische Landesrecht maßgebend, und 
zwar der noch in Kraft stehende Senatsbeschluß vom 25. Dezember 
1852, Art. 1 7). Durch das Reichsgesetz vom 4. Juli 1879, § 1 (vom 
31. Mai 1911, § 3) ist der Kaiser ermächtigt, ))landesherrliche Befugnisse« 
einem Statthalter zu übertragen; hierdurch ist auch die Delegation des 
Begnadigungsrechts an den Statthalter für zulässig erklärt worden, und 

1) Strafprozeßordnung � 484. Siehe oben S. 409. Aus welchem Rechtsgrunde 

die Zuständigkeit des Reichsgerichts begründet ist, macht keinen Unterschied. Die 

strafprozeßrechtlichen Fragen, die in dieser Hinsicht entstehen können, sind staats­

rechtlich nicht von Interesse. 
2) Strafprozeßordnung § 485. 
3) Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit § 72. 
4) Schutzgebietsgesetz vom 25. Juli 1900, § 3. 
5) Vgl. Verordnung vom 15. �'ebruar 1889, § 27 (Reichsgesetzbl. S. 9). 
6) Reichsbeamtengesetz § 118. Vgl. Bd. 1, S. 494. K a s k e 1 a. a. 0. will dies 

auch ausdehnen auf ehrengerichtliche Strafen der Rechtsanwälte beim Reichsgericht 
und auf Patentanwälte, obgleich er diesen den beamtenähnlichen Charakter abspricht. 

7) Dieses Gesetz gewährt dem Staatsoberhaupt das Recht sowohl zur Begna­
digung im engeren Sinne als zur Amnestie. (L'empereur a le droit de faire grace 
et d'acorder d'amnistie.) Amnestie umfaßt nach französischem Recht auch die Abo­
lition rechtshängiger Strafsachen. Vgl. D u f o u r, Droit administr. I, S. 25 (2. Aufl., 
1854);  A r n d t , Verordnungsrecht S. 237; E l s a ß  S. 70, und die von diesen gege­
benen N achweisungen; L e o  n i ,  Oeffentl. Recht von Elsaß-Lothringen I, S. 50; 
He imb e r g e r S. 6lfg.; B r u c k ,  Verf. von Els.-Loth. S. 80 ff.; He i m ,  Das Els.­
Lothr. Verfassungsges. S. 29. Unrichtig ist die Behauptung B i n d i n g s  S. 866 (Grund­
riß S. 208), daß der Kaiser auch für Elsaß-Lothringen nur ein Begnadigungsrecht im 
engeren Sinne habe, "da weder die Reichsverfassung noch die Strafprozeßordnung dem 
Kaiser ein Recht der Niederschlagung anhängiger Prozesse einräume". Das Recht der 
Amnestie hat der Kaiser freilich weder auf Grund der Reichsverfassung noch auf Grund 
der Strafprozeßordnung, sondern auf Grund des Gesetzes vom 9. Juni 1871, § 3 in 
Verbindung mit dem erwähnten Senatuskonsult. Im Grundriß (5. Aufl.) S. 234 sucht 
Bi n d  i n  g seine Theorie damit zu retten, daß er das dem Staatsoberhaupt zustehende 
Abolitionsrecht als ein "höchst persönliches kaiserlichfranzösisches" bezeichnet; es 
ist aber kein Grund vorhanden, warum dieses dem Staatsoberhaupt zustehende Recht 
an die Person des französ. Kaisers enger geknüpft sein sollte als die anderen Funk­
tionen, welche die Gesetze ihm zuweisen. 
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durch die Erlasse vom 23. Juli 1879 (Reichsgesetzbl. S. 283), vom 28. Sep­
tember 1885 (Reichsgesetzbl. S. 273), vom 5. November 1894 (Reichs­
gesetzbl. S. 529) und vom 23. November 1907 (Reichsgesetzbl. S. 759) ist 
eine solche Delegation erfolgt in bezug auf den Erlaß von Ge l d s t r a f e n, 
welche durch richterliches Urteil oder im Verwaltungswege rechtskräftig 
erkannt sind, und auf die Gewährung der R e h a b i 1 i t a t i o n. 

IV. D a s B e g n a d i g u n g s r e c h t d e r E i n  z e 1 s t a a t e n 

besteht in allen anderen als den vorstehend aufgeführten Strafsachen 
ohne Unterschied, ob der Tatbestand durch Reichsgesetz oder Landes­
gesetz unter Strafe gestellt ist, und auch dann, wenn durch die Tat 
das Interesse des Reiches unmittelbar verletzt worden ist. In den 
Zoll- und Steuergesetzen des Reiches hat dies ausdrückliche Anerken­
nung gefunden 1). 

Im V e r  h ä 1 t n i s z u m  R e  i c h ist das Begnadigungsrecht der 
Einzelstaaten in a 11 e n Fällen ein a u s s c h l i e ß 1 i c h e s; ein kon­
kurrierendes Begnadigungsrecht des Kaisers besteht nicht 2). 

Um das V e r h ä 1 t n i s d e r E i n z e 1 s t a a t e n z u e i n a n d e r 

zu bestimmen, muß man von der juristischen Natur des Begnadigungs­
aktes als eines staatlichen B e  f e h 1 e s  ausgehen. Da ein Befehl seine 
Wirksamkeit nur auf diejenigen erstreckt, die ihm zu gehorchen ver­
pflichtet sind, so ergibt sich als prinzipielle Regel der Satz, daß ein 
Begnadigungsakt eines Einzelstaates nur innerhalb desselben wirkt 
und seine Kraft auf die diesem Staate angehörenden Behörden be­
schränkt. Diese Regel kann aber nur im souveränen Einheitsstaat, 
der in betreff der Strafrechtspflege völlig selbständig und unabhängig 
ist, konsequent durchgeführt werden. Die bundesstaatliche Zusammen­
fassung der deutschen Staaten behufs Ausübung der Strafrechtspflege, 
wie sie durch das Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeßord­
nung erfolgt ist, ergreift auch die Wirkungen des Begnadigungsrechts. 

1. D i e B e g n a d i g u n g i m  e n g e r e n S i n n  e entzieht einem 
Strafurteil (ganz oder teilweise) die Vollstreckbarkeit. Hieraus ergibt 
sich mit Notwendigkeit der Satz, daß die staatliche Rechtskraft des 
Urteils (vgl. oben S. 399 fg.) und die staatliche Wirksamkeit des Be­
gnadigungsaktes sich decken müssen, wenn nicht zwischen beiden 
staatlichen Funktionen unlösbare Konflikte entstehen sollen. Da die 
staatliche Rechtskraft (Vollstreckbarkeit) der Strafurteile eines deut­
schen Gerichtes sich über das ganze Reichsgebiet erstreckt, so kann 
auch das Begnadigungsrecht desjenigen Staates, dessen Gericht das 
Urteil gefällt hat, nur dann eine gesicherte Wirksamkeit haben, wenn 

1) Vgl. Ar n d t ,  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft Bd. 5, S. 323 ff. 
2) Als ein Uebelstand ist namentlich anzuerkennen, daß bei gerichtlichen Ver­

urteilungen wegen Beleidigungen des Kaisers und von R e i c h s beamten wegen 
A m t sdelikten der Kaiser das Begnadigungsrecht nicht hat, während es ihm doch 
in Disziplinarsachen der. Reichsbeamten zusteht. 
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es ebenfalls im g a n z e n Reichsgebiet rechtliche Kraft hat und nicht 
in dem Gebiet eines anderen Staates durch Strafvollstreckung illusorisch 
gemacht werden kann. Andererseits würde die Strafrechtspflege jedes 
einzelnen Staates ihrer Kraft und Bedeutung beraubt und die einheit­
liche Organisation der Gerichtsbarkeit zerstört werden, wenn die Straf­
urteile eines Staates durch Begnadigungsakte eines anderen Staates, in 
dessen Gebiet der Verurteilte (oder sein Vermögen) sich befindet, un­
vollstreckbar gemacht werden könnten. Aus diesem logischen Erfor­
dernis der Ko n g r u e n z zwischen der Vollstreckbarkeit der Urteile 
und der Wirksamkeit der Begnadigung, welche ihnen die Vollstreck­
barkeit entzieht, ergeben sich folgende zwei Sätze : 

a) I n j e d e r  S t  r a f s a c h e ka n n i m  m e r  n u r e i n d e  u t­
s c h e r S t a a t b e g n a d i g u n g s b e r e c h t i g t s e i n ; so wenig es 
in irgendeiner Sache ein konkurrierendes Begnadigungsrecht des 
Reichs und eines Einzelstaates gibt, ebensowenig gibt es in irgend 
einem Falle auf dem Gebiet der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit ein 
konkurrierendes Begnadigungsrecht mehrerer Einzelstaaten. 

b) D e r B e g n ad i g u n g s a k t  d e s  z u s t ä n d i g e n  S t a a te s  
e r s t r e c k t s e i n e  'Vir k s a m k e i t  ü b e r  d a s  g a n z e  R e i c h s­
gebi e t. 

Die Frage, welcher Staat im einzelnen Falle zur Ausübung des 
Begnadigungsrechts zuständig ist, hat zwar in der Reichsgesetzgebung 
keine ausdrückliche Entscheidung gefunden; nach der Gerichtsverfas­
sung und dem Rechtsmittelsystem kann diese Frage aber nicht anders 
beantwortet werden, als daß das Begnadigungsrecht demjenigen Staate 
zusteht, dessen Gericht in e r s t e r I n s t a n z  in der Sache das Urteil 
gesprochen hat. Denn die Gerichte der höheren Instanzen, auch 
wenn sie nicht demselben Staate angehören, dessen Gericht in erster 
Instanz das Urteil gefällt hat, stellen die Ausübung der Strafgewalt 
(das Strafrecht) desjenigen Staates fest, vor dessen Gericht erster In­
stanz die Strafverfolgung erhoben und durchgeführt worden ist. Auch 
ist in der Vorschrift des§ 484 der Strafprozeßordnung eine Anwe n­
d u n g  dieses Prinzips enthalten, aus welcher man auf die reichsge­
setzliche Anerkennung des letzteren einen Rückschluß machen kann. 
In der Praxis wird dieser Grundsatz ohne Bedenken befolgt, und in 
der Theorie bildet er die weitaus überwiegende Meinung 1). In den 
Verträgen der deutschen Staaten über die Errichtung gemeinsamer 
Gerichte erster Instanz ist er durch die Bestimmung ergänzt worden, 
daß den beteiligten Landesherren das Begnadigungsrecht ))in den aus 
ihren Gebieten erwachsenden« Strafsachen verbleibt 2). 

1) Meve s S. 494; Löwe (9. Aufl. ) S. 26, Anm. 12; Löb S. 33ff.; B i n d i n g 
S. 868 (jedoch mit falscher Begründung) ; E 1 s a ß  S. 119 ff.; Me rke 1 S. 250; S e u f­
f e r  t S. 152. 

2) Preuß. Vertrag mit Oldenburg Art.18, mit Schwarzburg-Sondershausen Art. 19, 
mit Lippe Art. 14 (Preuß. Gesetzsammlung 1879, S. 169, 177, 222). Löwe S. 26; 
Se u ff er t a. a. 0.; D e  1 a q u i s S. 377 fg. 
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Durch diesen Grundsatz werden bei seiner Einfachheit und Klar­
heit alle Streitfragen vermieden 1). Ausgenommen ist nur der Fall, daß 
nachträglich eine Gesamtstrafe an Stelle der von Gerichten anderer 
Staaten erkannten Strafen festgesetzt wird (Strafgesetzb. § 79, Straf­
prozeßordn. §§ 492 ff.). Hier ist es zweifelhaft und bestritten, ob das 
Begnadigungsrecht anteilsmäßig denjenigen Staaten verbleibt, denen 
es hinsichtlich der Einzelstrafen zugestanden hat, oder ob es auf den­
jenigen Staat übergeht, dessen Gericht die Gesamtstrafe festgesetzt hat. 
Diese Frage beantwortet sich nach der Ansicht, welche man über das 
Verhältnis zwischen dem die Gesamtstrafe festsetzenden Urteile zu den 
früheren, die Einzelstrafen festsetzenden Urteilen für die richtige hält, 
ist also eine rein prozessualische und kann daher hier unerörtert 
bleiben 2) . 

2. D i e N i e d e r s c h l a g u n g einer Strafsache ist der Befehl an 
die mit der Strafverfolgung betrauten Behörden, mit Einschluß der 
Gerichte, den Täter nicht zu verfolgen oder - falls die Untersuchung 
schon im Gange ist - ihn nicht weiter zu verfolgen 3). Wenn nun zur 
Strafverfolgung nur die Behörden (Gerichte) e i n e s  Staates zuständig 
sind, so ist jede Möglichkeit einer Kollision zwischen den Hoheits­
rechten mehrerer Staaten vollständig ausgeschlossen; eine wirksame 
Niederschlagung kann nur von dem Landesherrn desjenigen Staates 
erteilt werden, dessen Gerichte zuständig sind, sie ist aber auch zur 
vollständigen Sicherstellung des Begnadigten vor jeder Strafverfolgung 
ausreichend. Wenn aber nach den Grundsätzen der Strafprozeßordnung 
wegen einer und derselben strafbaren Handlung Gerichte v e r s c h i e­
d e n e r  Staaten in erster Instanz zuständig sind, so ist die Strafver­
folgung bei j e d e m  dieser Gerichte zulässig, bis eines derselben die 
Untersuchung eröffnet hat. Strafprozeßordnung § 12. Durch die Er­
öffnung der Untersuchung bei einem zuständigen Gericht (Prävention) 
e r l i s c h t  die Zuständigkeit aller anderen Gerichte4). 

Hieraus ergibt sich , daß hinsichtlich der Wirkung der Nieder­
schlagung folgende Fälle zu unterscheiden sind 5): 

1) Vgl. jedoch über einzelne Zweifel, die bei den gemeinschaftlichen Gerichten 
entstehen können, v. Kr i e s  , Strafprozeßrecht S. 109 fg. 

2) Vgl. über die verschiedenen Ansichten L ö b S. 50 ff. ; L ö w e S. 26, Note 12 
a. E.; ßi n d i ng S. 877; E l s aß S. 124; H. Meye r S. 392. Grundlos behauptet 
B i n d  i n  g a. a. 0., Anm. 21, daß der Bundesratsbeschluß vom 11. Juni 1885 über die 
Vollstreckung von Gesamtstrafen (siehe oben S. 419) auch für das Begnadigungsrecht 
von Bedeutung sei. Vgl. darüber L ö w e S. 133; E 1 s aß a. a. 0. 

3) Eine gute und zuverlässige Uebersicht der in den einzelnen deutschen Bun­
desstaaten hinsichtlich der Abolition geltenden Rechtssätze und deren praktische 
Handhabung gibt H e i m b e r  g e r S. 45 ff.; ferner F 1 e i s c h m a n  n S. 51 ff. 

4) Lö w e  Note 5 zu§ 12 (S. 222); J o h n  I, S. 250; G l a s e r  II, S. 163. 
5) H e i m b e r g e  r S. 89 ff. gibt jetzt eine sorgfältige und scharfsinnige Erörte­

rung dieser Lehre. Da er von einer anderen Grundauffassung des Wesens der Abo­
lition ausgeht wie ich, so kommt er zu teilweise anderen Ergebnissen. Er sieht in 
der Abolition nicht nur einen Verzicht auf den staatlichen „Strafanspruch", sondern 
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a) Die Begnadigung wird erteilt, bevor an irgendeinem der an sich 
zuständigen Gerichte die Untersuchung eröffnet worden ist, also in 
einem Zeitpunkt, in welchem noch eine konkurrierende Kompetenz 
aller dieser Gerichte besteht. Alsdann kann die Amnestie eines Landes­
herrn (oder Senats) den Täter nur vor der Strafverfolgung v o r d e n  
G e r i c h t e n  d i e s e s  S t a a t e s  schützen; denn nur seinen eigenen 
Behörden kann der Landesherr befehlen oder verbieten 1). 

b) Die Niederschlagung wird verfügt, nachdem das Gericht eines 
a n d e r e n  Staates bereits gemäß § 12 der Strafprozeßordnung das aus­
schließlich zuständige geworden ist. Alsdann ist sie völlig wirkungslos 
dem auswärtigen Gericht gegenüber, weil es außerhalb der Machtsphäre 
des amnestierenden Landesherrn ist; dem inländischen Gerichte gegen­
über, weil es ohnehin keine Zuständigkeit mehr hatte. 

c) Die Niederschlagung erfolgt - sofern dies nach dem Landes­
staatsrecht statthaft ist -, nachdem ein i n l ä n d i s c h e s Gericht prae­
veniendo durch Eröffnung der Untersuchung das ausschließlich zu­
ständige geworden ist. Alsdann wirkt sie für das g a n z e Reichsgebiet. 
Denn das inländische Gericht darf das Strafverfahren nicht fortsetzen, 
weil ihm dies durch den Gnadenerlaß rechtswirksam verboten ist; alle 
anderen Gerichte im Gebiete des Reichs aber haben infolge der Prä­
vention kraft Reichsgesetzes ihre Zuständigkeit verloren, und es fehlt 
an einer Rechtsvorschrift, daß die letztere infolge der in einem Staate 
erteilten Abolition in anderen Staaten wieder auf lebe 2). Wenn vo r 

insbesondere einen Verzicht auf den staatlichen „Straffeststellung·sanspruch" und 
nimmt einen solchen überall da an, wo nach den gesetzlichen Vorschriften die Z u­
s t ä n d i g k e i t einer Behörde, insbesondere eines Gerichts, begründet ist. Hiernach 
kann der Staat A den Strafanspruch, dagegen der Staat B den Straffeststellungsan­
spruch haben, und es können mehrere Staaten den Straffeststellungsanspruch in der­
selben Strafsache haben, falls nach den gesetzlichen Zuständigkeitsnormen die Ge­
richte verschiedener Staaten zuständig sind. Da nun jeder Staat nur auf die i h m  
zustehenden Ansprüche verzichten kann, so ergeben sich hieraus hinsichtlich der 
Wirkung der Abolition schwierige Komplikationen, auf deren Lösung ein großer 
Scharfsinn verwendet wird. Wenn man das in der Staatsgewalt enthaltene Recht zu 
strafen nicht als Herrscher- oder Hoheitsrecht, sondern als "Anspruch" des Staates 
auffaßt, so muß man allerdings neben dem „Strafanspruch" noch den „Straffeststel­
lungsanspruch" und den „Strafvollstreckungsanspruch • - vielleicht auch den Durch­
suchungsanspruch, Verhaftungsanspruch usw. - zn Hilfe nehmen, und es ergeben 
sich dann ebenso viele „Anspruchsverzichte" aller Staaten, deren Gerichte in der 
konkreten Sache zuständig sind. Diese Anspruchstheorie ist gegenwärtig allerdings 
die herrschende, und gegen sie anzukämpfen, verspricht wenig Aussicht auf Erfolg; 
ich glaube aber, daß sie mit dem staatsrechtlichen Wesen der Strafgewalt und des 
Strafprozesses im Widerspruch steht. Vgl. oben S. 378 ff. 

1) H. M eye r S. 395 behauptet, daß die in dem einen deutschen Staate erfolgte 
Niederschlagung, vor oder nach Einleitung des Verfahrens, das Verfahren in einem 
jeden anderen deutschen Staate ausschließt, weil die Begnadigung in allen ihren 
Formen der A b u r  t e i 1 u n g g 1 e i c h s t e h t. So wie dieser Grund falsch ist, ist 
auch die daraus hergeleitete Folgerung unrichtig. 

2) Vgl. L ö b S. 45 ff. Unrichtig Bi n d  i n  g S. 869, § 167 a. E., und L ö w e  
S. 27, Note 13 a. Der letztere denkt an die Möglichkeit, daß nach erfolgter Nieder-
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Erteilung der Abolition eine U ebertragung der Sache auf das Gericht 
eines anderen Staates gemäß § 12, Abs. 2 der Strafprozeßordnung er­
folgt ist, so geht das alleinige Abolitionsrecht mit Wirkung für das 
ganze Reichsgebiet auf diesen anderen Staat über1). 

d) Wenn ein Landesherr in einer Sache, in welcher ein Gericht 
seines Staates in erster Instanz erkannt hat, die Niederschlagung ver­
fügt, während die Sache in der Berufungsinstanz bei einem g e m e i n­
s c h a f t 1 ic h e n Oberlandesgericht schwebt, so ist die Abolition zweifel­
los wirksam; denn die gemeinschaftlichen Oberlandesgerichte sind 
gemeinsame Gerichte der beteiligten Staaten und leiten ihre Befugnisse 
aus der Staatsgewalt dieser ab, nicht aus einer ihnen übergeordneten 
Gewalt. Dagegen ist es bestritten, ob der Landesherr, dessen Gericht 
in erster Instanz erkannt hat, wirksam die Strafverfolgung nieder­
schlagen kann, wenn die Sache in der Revisionsinstanz beim R e i c h  s­
g e r  i c h t schwebt. Das Reichsgericht hat in der oben zitierten Ent­
scheidung vom 6. Juni 1896 (Entsch. in Strafs. Bd. 28, S. 419) die Frage 
verneint, weil es nicht ein gemeinsames Gericht der Bundesstaaten, 
sondern ein Gericht des Reichs als einer den einzelnen Staaten über­
geordneten, selbständigen Staatsgewalt ist, die Landesherren der Bundes­
staaten ihm daher keine rechtswirksamen Befehle erteilen können 2). 
In einer Entscheidung vom 12. März 1900 3) hat dagegen derselbe Senat 
angenommen, daß der Landesherr auch dem Reichsgericht gegenüber 
das Abolitionsrecht wirksam ausüben dürfe, weil der dem Richter von 
Staats wegen erteilte Auftrag, im einzelnen Falle das Recht zu finden, 
erledigt und gegenstandslos geworden sei, sobald die maßgebende In­
stanz eine Erklärung dahin abgegeben hat, daß sie ))den staatlichen 
Strafanspruch« nicht geltend machen wolle 4). 

schlagung in einem Staate die Sache nach s 12, Abs. 2 der Strafprozeßordnung einem 
Gerichte eines anderen Staates übertragen werde, fügt aber selbst hinzu: „Ein Anlaß 
zur Uebertragung wird freilich hier nicht füglich eintreten können." In der Tat be­
steht der Zweck dieser Vorschrift nur in einer Erleichterung des Verfahrens, nicht 
in einer Verkümmerung des Begnadigungsrechts. Mo t iv e  S. 132. - Ueber prozes­
sualische Fragen im Falle der Konnexität vgl. E 1 s aß S. 132 fg. 

1) H. S e u f f e  r t S. 152. 
2) Zustimmend L ö w e - He 11 w e g ,  Strafprozeßordnung S. 26; B e n n e c k e, 

Strafprozeßordnung § 12, Note 17; G. Meye r ,  Staatsrecht S. 575. 
3) Die Entsch. ist auch abgedruckt bei R e g e r ,  Ergänzungsband II, S. 132 ff. 

und bei H e i m  b e r g e r S. 128 ff., der ihr zustimmt. 
4) Von dem entgegengesetzten Grundsatz geht die oben S. 388 erwähnte Ent­

scheidung hinsichtlich der Erhebung des Kompetenzkonflikts aus. In dem letzteren 
Falle bat aber die R e i c h s g e s e t z  g e b  u n g s e 1 b s t den Einzelstaaten das Recht 
erteilt, den Rechtsweg auszuschließen, also auch die Zuständigkeit des Reichsgerichts, 
solange es noch nicht endgültig entschieden hat. Im übrigen aber enthalten die 
reichsgesetzlichen Regeln über die Zuständigkeit der Gerichte einen solchen Vorbe­
halt zugunsten der Einzelstaaten nicht. Da nun die Einzelstaaten nicht befugt sind, 
dem Reichsgericht Befehle zu erteilen und ihm die Entscheidung einer bei ihm an­
hängigen Strafsache zu verbieten, so ist nach meiner Ansicht die von einem Landes-
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Zwischen der staatsrechtlichen Gestaltung des Heerwesens und der­
jenigen des Gerichtswesens im Deutschen Reiche besteht eine der 
wesentlichsten Verschiedenheiten darin, daß die Kosten des gesamten 
Heerwesens gemeinschaftliche sind, dagegen die Kosten des Gerichts­
wesens von demjenigen getragen werden, dem die Gerichtsbarkeit zu­
steht, also in der Hauptsache von den Einzelstaaten und nur hinsicht­
lich der durch Reichsbehörden ausgeübten Gerichtsbarkeit von dem 
Reiche. Da die Gerichtsbarkeit aber zugleich eine Quelle sehr erheb­
licher Einnahmen ist, so gilt der gleiche Grundsatz selbstverständlich 
auch von den Gerichtsgefällen; sie bilden ein Korrelat der mit Aus­
übung der Gerichtsbarkeit verknüpften Finanzlasten. Man kann beides 
in dem Grundsatz zusammenfassen: Das Reich und die Einzelstaaten 
üben die ihnen zustehende Gerichtsbarkeit f ü r e i g e n e R e c h  n u n g 
aus. Hierin liegt der Grund für die erheblich größere Freiheit der 
Selbstverwaltung der Einzelstaaten auf dem Gebiete der Rechtspflege 
wie auf demjenigen des Heerwesens. Allein von einer souveränen 
Selbstbestimmung der Einzelstaaten ist auch in dieser Hinsicht keine 
Rede; sie sind vielmehr in den wichtigsten Beziehungen durch die vom 
Reiche aufgestellten Normen gebunden und auf die Anwendung. der­
selben in den einzelnen Fällen beschränkt. Es gilt dies namentlich 
von denjenigen Einnahmen, welche einen unmittelbaren Zusammen­
hang mit der Gewährung des Rechtsschutzes in den einzelnen Rechts­
sachen haben und die deshalb mit der Einheitlichkeit der Gerichts­
organisation und des gerichtlichen Verfahrens gleichmäßig geregelt 
werden mußten, von den Pr oz e ß  k o s t e n. Um das Verhältnis der 
Autonomie der Einzelstaaten zu der Gesetzgebung des Reiches zu be­
stimmen, ist daher im wesentlichen folgende Unterscheidung zu 
machen: 

Die Autonomie der Einzelstaaten besteht hinsichtlich aller Kosten, 
welche als Staatsverwaltungskosten v o n  d e n  S t a a t s k a s s e n zu 
tragen sind, da in dieser Hinsicht für das Reich keine Veranlassung zur 

herrn verfügte Niederschlagung einer bei dem Reich sgericht an hängigen Strafsache 
wirkungslos. 

*) G e r i c h t s k o s t e n g e set z vom 18. Juni 1878 (Reichsgesetzbl. S. 141). Es 
wurde abgeändert durch das Reichsgesetz vom 17. Mai 1898 und in neuer Fassung 
bekannt gemacht am 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 659). Durch das Reichsgesetz 
vom 1. Juni 1909 wurde es von neuem abgeändert. P fa ffe r o t  h, Das deutsche 
Gerichtskostenwesen 8. Aufl., 1903; S y d o w , Gerichtskostengesetz 8. Aufl. 1907; 
W o c h i n g e r, Die Prozeßgebührengesetze. München 1899; R e i s e n e g g e r , Ge­
richtskostengesetz 3. Aufl. München 1905; R i t t m a n  n , Das deutsche Gerichtskosten­
gesetz 3. Aufl. Mann heim 1905; F r  e y d e ck, Das deutsche Gerichtskostengesetz und 
die Rechtsprechung der obersten Gerichte. Berlin 1889. Vgl. H e 11 w i g, System 
.§ 223 ff. Daselbst weitere Literaturangaben. 
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Bevormundung der Einzelstaaten gegeben war; dagegen greift die Reichs­
gesetzgebung Platz hinsichtlich aller derjenigen Kosten, welche von den 
P a r t e i e n zu tragen sind, und zwar auch dann, wenn die Beträge 
zunächst von der Staatskasse zu zahlen und von den Parteien nur 
eventuell ihr zu ersetzen sind, wie z.B. Gebühren für Zeugen und Sach­
verständige. 

Aus diesem Prinzip ergibt sich, daß sich die Aut o n o m i e  d c r 
E i  n z e 1 s t a a t e n erstreckt: auf alle sachlichen Ausgaben der Gerichts­
verwaltung, auf die Höhe der Reisekosten, welche den Mitgliedern des 
Ausschusses zur Aufstellung der Dienstlisten zu gewähren sind, und 
insbesondere auf die Festsetzung der Gehalte und anderen Dienstein­
künfle sowie der Pensionsverhältnisse aller im Justizdienste berufs­
mäßig angestellten Beamten mit Einschluß der richterlichen. Für die 
Justizbeamten gibt es keine vom Reiche aufgestellten Normalbesoldungs­
sätze wie für die Offiziere und Militärbeamten. 

Dagegen erstreckt sich die Reichsgesetzgebung unter Ausschluß der 
einzelstaatlichen Autonomie für den Bereich der ordentlichen streitigen 
Gerichtsbarkeit auf folgende Punkte: 

1. Di e V e r  p fl i c h t  u n g s g rün d e  z u r  Z a h 1 u n g oder zur 
Erstattung von Prozeßkosten. Dieselben sind in den Prozeßordnungen 
bestimmt 1). Die Frage, wer zur Tragung der Prozeßkosten verpflichtet 
ist, bildet einen Nebenbestandteil jeder rechtshängigen Sache und ist 
in jedem einzelnen Falle ex officio durch richterliche Entscheidung 
festzustellen 2). Eine nähere Erörterung dieser Verpflichtungsgründe 
ist ohne staatsrechtliches Interesse; sie beruhen auf dem durch die 
Natur der Sache gebotenen Prinzip, daß derjenigen Partei die Kosten 
des Verfahrens oder einzelner Teile desselben aufzuerlegen sind,

" 
welche 

diese Kosten veranlaßt hat 3). Hervorzuheben ist in dieser Hinsicht 
nur, daß die n o t w e n d igen Auslagen, welche einem freigesproche­
nen oder außer Verfolgung gesetzten Beschuldigten erwachsen sind, 
der Staatskasse auferlegt werden kö n n e n  4). 

2. Die Ve r p fl i c h t u  n g s g rün d e z u r  S i  c h e r  h e i t s l e i s  tu n g. 
Im S t r a fp r o z e ß kann vor der gerichtlichen Entscheidung über 

1) Strafprozeßordnung § 427-505. Zivilprozeßordnung § 91 ff., Novelle von 1909. 
Gerichtskostengesetz § 86 ff. Vgl. den Beschluß der vereinigten Zivilsenate des Reichs­
gerichts vom 15. Februar 1886. Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 16, S. 291 ff. 

2) Strafprozeßordnung § 496. Zivilprozeßordnung § 308, Abs. 2. 
3) Hierüber finden sich Erläuterungen in sämtlichen Ko mm e n t a r e n zu den 

drei Prozeßordnungen und zum Gerichtskostengesetz. Ferner für den S t r a f p r o z e ß: 
M e v e s  in v. Holtzendorffs Handbuch Bd. 2, S. 497; Wi e d i n  g in v. Holtzendorffs 
Rechtslexikon Bd. 2, S. 567; U 11 ma n n , Lehrb. S. 648 ff. und Bi n d  i n  g, Grundriß 
S. 215 ff. - Für den Z iv i l  p r o  z e ß : En d e m a n  11 , Zivilprozeßordnung Bd. 3, 
S. 577 ff.; H i n s c h i u s im zitierten Rechtslexikon Bd. 2, S. 569; F i t  t i 11 g , Reichs­
zivilprozeß § 94 ff.; H e  11 w i g a. a. 0. - Vgl. auch M e 11 g e r  in Grünhuts Zeitschrift 
Bd. 7, S. 656 ff. und jetzt besonders U n g e r ,  Handeln auf eigene Gefahr S. 104 ff. 
(2. Aufl., 1894). 

4) Strafprozeßordnung § 499, Abs. 2; § 505, Abs. 1. 
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einen A n t r a g auf Strafverfolgung dem Antragsteller die Leistung einer 
Sicherheit für die durch das Verfahren über den Antrag und durch 
die Untersuchung der Staatskasse und dem Beschuldigten voraus­
sichtlich erwachsenden Kosten durch Beschluß des Gerichts auferlegt 
werden1). 

In b ü r g e r  1 i c h  e n Rechtsstreitigkeiten und bei Strafsachen in 
dem Verfahren auf erhobene Privatklage besteht eine zweifache Ver­
pflichtung zur Sicherheitsleistung, sowohl dem Gegner als dem Fiskus 
gegenüber. 

a) D e r  Ge g e n p a r t e i ist auf deren Verlangen Sicherheit wegen 
der Prozeßkosten zu leisten von einem A u s 1 ä n d e r ,  welcher als 
Kläger auftritt, soweit nicht eine der im § 110, Ziff. 1-5 der Zivil­
prozeßordnung aufgeführten Ausnahmen begründet ist 2) . 

b) D e m  F i s k u s ist Sicherheit für die Kosten unter dem Namen 
»G e b ü h r e n  v o r s  c h u ß« zu leisten. Der Gebührenvorschuß ist von 
dem Antragsteller für jede Instanz zu entrichten, auch von dem Wider­
kläger und im Falle wechselseitig eingelegter Rechtsmittel von jeder 
Partei 3); ferner im Konkursverfahren von dem Antragsteller bei dem 
Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens, bei der Anmeldung einer 
Konkursforderung nach dem Ablaufe der Anmeldefrist, und bei dem 
Antrag auf Anordnung einer Sicherheitsmaßregel (Konkursordn. § 197, 
Abs. 2) 4); endlich in Strafsachen von dem Privatkläger oder dem­
jenigen, welcher als Privatkläger eine Berufung oder Revision einlegt 
oder Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, sowie von dem Neben­
kläger„ welcher eine Berufung oder Revision einlegt 6) . In Strafsachen 
beträgt der Gebührenvorschuß 10 Mark für jede Instanz, in bürger­
lichen Rechtsstreitigkeiten so viel, wie die höchste Gebühr, welche für 
einen Akt der . Instanz zum Ansatze kommen kann; für Ausländer, 
welche als Kläger auftreten, wird der Betrag verdreifacht, wofern nicht 
eine der im § 85, Ziff. 1-6 des Gerichtskostengesetzes aufgeführten 
Ausnahmen begründet ist 6). Außerdem ist in bürgerlichen Rechts­
streitigkeiten und im Strafverfahren auf erhobene Privatklage bei jedem 
Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher bare Auslagen ver­
bunden sind, ein zur Deckung derselben hinreichender Vorschuß von 
dem Antragsteller zu zahlen i). 

3. B e f r ei u n g s g r ü n d e  von der Pflicht zur Zahlung der Ge­
bühren oder des Gebührenvorschusses können im Wege der Autono-

1) Strafprozeßordnung § 174. 
2) Zivilprozeßordnung § 110, 111. Strafprozeßordnung § 419. Durch das Haager 

Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, Abschn. III ist die Forderung 
einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung gegen Angehörige eines der Vertrags­
staaten ausgeschlossen. Vgl. dazu das Reichsgesetz v. 5. April 1909 (Reichsgesetzbl. 
S. 430) zur Ausführung des Abkommens §§ 5 ff. 

3) Gerichtskostengesetz § 81. 4) Gerichtskostengesetz § 82. 
5) Gericl;ttskostengesetz § 83. 6) Gerichtskostengesetz § 85, Abs. 1. 
7) Gerichtskostengesetz § 84. 
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mie von jedem Staate für das Verfahren vor seinen Gerichten anerkannt 
werden; demgemäß sind die landesgesetzlichen Vorschriften, welche 
für gewisse Rechtssachen oder für gewisse Personen in dem Verfahren 
vor den Landesgerichten Gebührenfreiheit gewähren, durch die Reichs­
gesetzgebung unberührt geblieben 1 ) . Für das Verfahren vor dem Reichs­
gericht kann die Befreiung von Gebühren durch kaiserliche Verordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats gewährt werden 2). 

Jedoch sind reichsgesetzlich folgende Befreiungen von Gebühren 
und Gebührenvorschuß anerkannt: 

a) V o 11 e G e b ü h r e n fr ei h e i t steht zu dem Reich in dem 
Verfahren vor den Landesgerichten und den Bundesstaaten in dem 
Verfahren vor dem Reichsgericht 3). 

b) Befreiung von der Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten und 
e i n s t w e i 1 i g e Befreiung von der Berichtigung der rückständigen 
und künftig erwachsenden Gerichtskosten, einschließlich der Gebühren 
der Beamten, der den Zeugen und den Sachverständigen zu gewähren­
den Vergütung und der sonstigen baren Auslagen, sowie der Stempel­
steuer erlangt eine Partei in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch 
Bewilligung des A r m e n r e c h t s 4). Auf Bewilligung des Armenrechts 
hat nur Anspruch, wer außerstande ist, ohne Beeinträchtigung des 
für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts die Kosten des 
Prozesses zu bestreiten 5); es ist zu versagen, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig oder aussichtslos 
erscheint 6). 

Ausländer haben auf das Armenrecht nur insoweit Anspruch, als 
die Gegenseitigkeit verbürgt ist 7), was in der Regel nur durch Abschluß 
eines Staatsvertrages geschehen kann�). Ueber das Gesuch um Be­
willigung des Armenrechts entscheidet das Prozeßgericht, und zwar 

1) Gerichtskostengesetz § 98, Abs. 2. 
2) Gerichtskostengesetz§ 98, Abs. 3. Verordnung vom 24. Dezember 1883 (Reichs­

gesetzbl. 1884, S. 1). 
3) Gerichtskostengesetz§ 98, Abs. 1. Die Gebührenfreiheit involviert aber nicht 

die Befreiung von der Pflicht, die erwachsenden A u s 1 a g e n zu ersetzen. In dem 
Gerichtskostengesetz werden durchweg Gebühren und Auslagen scharf voneinander 
unterschieden. Dies ist auch dadurch nicht abgeändert worden, daß jetzt nach§ 80a 
des Gesetzes die Auslagen nach Pauschsummen berechnet werden. Beschluß des 
Reichsgerichts Bd. 75, S. 311. 

4) Zivilprozeßordnung § 115, Ziff. 1 u. 2. Die Vorschriften der Zivilprozeßord­
nung über das Armenrecht finden auch auf Konkurssachen Anwendung. Konkurs­
ordnung § 72. Ebenso auf die freiwillige Gerichtsbarkeit. Reichsgesetz vom 17. Mai 

1898, § 14. 
5) Es ergibt sich hieraus, daß die Bewilligung des Armenrechts an juristische 

Personen u n z u  1 ä s s i g ist. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 33, 
S. 367. Der Nachweis der Bedürftigkeit ist zu führen durch ein ,.von der obrigkeit­
lichen Behörde" der Partei ausgestelltes Zeugnis. Zivilprozeßordnung § 118, Abs. 2. 

6) Zivilprozeßordnung § 114, Abs. 1. 7) Ebendaselbst Abs. 2. 
8) Haa g e r  Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, Abschnitt IV. 
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erfolgt die Bewilligung für jede Instanz besonders 1) . Das Armenrecht 
kann zu jeder Zeit entzogen werden, wenn sich ergibt, daß eine Vor­
aussetzung der Bewilligung nicht vorhanden war oder nicht mehr vor­
handen ist, und es erlischt mit dem Tode der Person, welcher es 
bewilligt ist 2). Sobald die Partei, der das Armenrecht gewährt ist, 
ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unter­
halts dazu imstande ist, besteht für sie die Verpflichtung zur Nach­
zahlung der Beträge, von deren Berichtigung sie einstweilen befreit war 3). 

c) Den Gerichten ist die Befugnis erteilt, Gebühren, welche durch 
eine unrichtige Behandlung der Sache o h n e  S c h u l d  der Beteiligten 
entstanden sind, n i e d e r  z u  s c h 1 a g e n  und für abweisende Bescheide, 
wenn der Antrag auf nicht anzurechnender Unkenntnis der Verhält­
nisse oder auf Unwissenheit beruht, G e b  ü h r e n f r e i h e i t zu ge­
währen 4). 

4. Reichsgesetzlich festgestellt ist die H ö h e d e  r G e b ü h r e n für 
das gerichtliche Verfahren 5) sowie das Verzeichnis derjenigen baren 
Auslagen, welche außer den Gebühren erhoben werden dürfen 6). Das­
selbe gilt von den Gebühren und Auslagen, welche Gerichtsvollzieher 
für die ihnen obliegenden Geschäfte in den vor die ordentlichen Ge­
richte gehörigen Rechtssachen erheben dürfen, jedoch nur insoweit 
eine der drei Prozeßordnungen Anwendung findet7). In dieser Hin­
sicht ist indessen der Autonomie der Einzelstaaten ein, freilich sehr 
beschränkter, Spielraum gewährt 8) . Endlich sind auch die den Zeugen 
und Sachverständigen in den zur ordentlichen streitigen Gerichtsbar­
keit gehörenden Rechtssachen zu gewährenden Vergütungen in dem 
Reichsgesetz vom 30. Juli 1878 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 689) festgesetzt, sowie die Tage­
gelder und Reisekosten der Schöffen und Geschworenen im Reichs­
gesetz vom 29. Juli 1913. (Siehe oben S. 471.) 

5. Zum Zweck der Einziehung von Gebühren und Auslagen sind 
die Behörden im ganzen Bundesgebiet einander Beistand zu leisten 
verpflichtet. Die näheren Anordnungen hierüber sind vom Bundesrat 
zu erlassen 9). Auf Grund dieser Ermächtigung hat der Bundesrat in 
der Sitzung vom 23. April 1880 eine >>Anweisung« beschlossen 10) . 

1) Zivilprozeßordnung § 118, 119, 126, 127. Daher kann n a ch Er 1 e d i g u n g 
einer Instanz für dieselbe das Armenrecht nicht mehr bewilligt werden. Beschluß 
des Reichsgerichts vom 27. Juli 1880. Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 2, S. 378. 

2) Zivilprozeßordnung § 121, 122. 3) Zivilprozeßordnung § 125. 
4) Gerichtskostengesetz § 6. 

5) Gerichtskostengesetz §§ 8-78. Fassung vom 20. Mai 1898 und 1. Juni 1909. 
6) Gerichtskostengesetz § 76 :ff. 
7) Gebührenordnung· für Gerichtsvollzieher vom 24. Juni 1878 (Reichsgesetzbl. 

S. 166 :ff.), Fassung vom 20. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 683). Gesetz über die Kon­
sulargerichtsbarkeit � 73. 

8) § 24 u. 25 der zitierten Gebührenordnung. 
9) Gerichtskostengesetz § 99. 

10) Dieselbe ist abgedruckt im Zentralblatt für das Deutsche Reich 1880, S. 278. 
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6. Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor den G ewe r be­
und Ka u f ma n n s g e r ic h t e n  wird eine einmalige Gebühr nach dem 
Werte des Streitgegenstandes von 1 Mark bis höchstens 30 Mark er­
hoben 1 ) . In dem Spruch- und Beschlußverfahren der R e ic h s v e r­
s ic h e r  u n g s b e h ör d e n werden Kosten des Verfahrens nicht er­
hoben; wenn jedoch ein Beteiligter durch Mutwillen, Verschleppung 
oder Irreführung Kosten des Verfahrens veranlaßt hat, so können sie 
ihm ganz oder teilweise auferlegt werden 2). Nur in Spruchsachen der 
Kr a n k e nve r s  ich e r  u n g legt das Oberversicherungsamt dem unter­
liegenden Teil eine Gebühr auf, welche je nach dem Werte des Streit­
gegenstandes 1 bis 20 Mark beträgt 3). 

Für das V erfahren vor den K o n s u 1 a r g e r i c h t e n werden 
die im Gerichtskostengesetz festgesetzten Gebühren im doppelten Be­
trage der Sätze erhoben 4). Dies gilt auch für die Sc h u t z g e b i e t  s­
g e r  i c h  t e ,  jedoch ist der Kaiser ermächtigt, einfachere Bestimmungen 
vorzuschreiben 5). 

Ueber die Einziehung der für die Geschäfte des Reichsgerichts in Ansatz kommenden 
Kosten siehe die Dienstanweisung vom 13. März 1913 (Zentralbl. S. 399). 

1) Gewerbegerichtsgesetz § 58. Kaufmannsgerichtsgesetz § 16. Hinsichtlich der 
Auslagen findet § 79 des Gerichtskostengesetzes Anwendung. Siehe S e i d e  1 in 
Hirths Annalen 1909, S. 497. 

2) Reichsversicherungsordnung § 1802. Angestelltenversicherungsgesetz § 311. 

Die Barauslagen haben die Versicherungsträger zu erstatten. Reichsversicherungs­
ordnung § 59, Abs. 2. Für jede am OVA. erledigte Spruchsache haben die dabei be­
teiligten Versicherungsträger einen Pauschbetrag zu entrichten, der vom Bundesrat 
festgesetzt wird. Reichsversicherungsordnung § 80, Abs. 2 u. 3. Vgl. dazu die V er­
ordnung des Bundesrats vom 8. Juni 1913 (Reichsgesetzbl. S. 318), welche eine Ueber­
gangsbestimmung enthält. Für das Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt wer­
den von den Parteien Kosten nicht erhoben, sie werden vom Reich getragen. Reichs­
versicherungsordnung § 104. U eher die Erstattung der Parteikosten siehe Reichs­
versicherungsordnung § 1670. 

3) Reichsversicherungsordnung § 1803. 
4) Konsulargerichtsbarkeitsgesetz § 73. 
5) Schutzgebietsgesetz § 6, Ziff. 7. 




	Das StaatsrechtdesDeutschen Reiches. Dritter Band
	Inhaltsverzeichnis.
	Zehntes Kapitel: Die auswärtigen Angelegenheiten.
	§ 71. Die Gesandtschaften.
	I. Die Zuständigkeit des Reiches und der Einzelstaaten.
	II. Amtsgeschäfte.
	III. Leitung der Tätigkeit

	§ 72. Die Konsulate.
	I. Die Zuständigkeit des Reiches und der Einzelstaaten.
	II. Amtsgeschäfte.
	III. Die Organisation der Konsulatsverwaltung.
	IV. Das Dienstverhältnis.
	V. Das Kostenwesen.


	Elftes Kapitel: Die öffentlichen Verkehrsanstalten.
	§ 73. Das Post- und Telegraphenwesen.
	I. Die Zuständigkeit des Reiches.
	II. Allgemeine Gesichtspunkte.
	III. Post und Telegraphie als öffentliche Anstalten.
	IV. Die Vorrechte der Post- und Telegraphenanstalt.
	1. Das Monopol der Pos t- und Telegraphenanstalt.
	2. Rechte an den Eisenbahnen.
	3. Rechte an öffentlichen Straßen.
	4) Vorschriften zur Sicherung des Betriebes der Postanstalt.
	5. Rechte an unbestellbaren Postsendungen und zurückgelassenen Passagiereffekten.

	V. Das Rechtsverhältnis aus den von der Post- und Telegraphenverwaltung abgeschlossenen Beförderungsverträgen.
	VI. Das Strafverfahren bei Post- und Portodefraudationen.
	VII. Ordnung, Leitung und Sicherung des inneren Dienstes.

	§ 74. Das Eisenbahnwesen.

	Zwölftes Kapitel: Die inneren Angelegenheiten.
	§ 75. Das ßankwesen.
	A. Die Verwaltung der Reichsbank.
	I. All gemeine Grundsätze.
	II. Juristische Natur und Verfassung der Reichsbank.
	III. Die Reichsbank als öffentliche Anstalt.
	IV. Die Vorrechte der Reichsbank.

	B. Die Beaufsichtigung der Privatnotenbanken.

	§ 76. Das Münzwesen (mit Einschluß des Papiergeldes).
	I. Allgemeine Gesichtspunkte.
	II. Die Regelung des Münzwesens seitens des Reiches.
	III. Die Herstellung der Reichsmünzen.
	IV. Die Ausgabe von Papiergeld
	V. Die Reichsbanknoten.

	§ 77. Das Maß- und Gewichtswesen
	l. Allgemeine Grundsätze.
	II. Die rechtliche Bedeutung des Maß- und Gewichtssystems.
	III. Die Eichung der Meß- und Wägewerkzeuge.
	IV. Die Vermessung von Seeschiffen
	V. Zeitbestimmung.

	§ 77. Die Gewerbepolizei.
	I. Allgemeine Gesichtspunkte.
	II. Zuständigkeit des Reiches und der Einzelstaaten.
	Ill. Beschränkungen der Gewerbefreiheit.
	I. Der Betrieb eines stehenden Gewerbes.
	II. Der Gewerbebetrieb im Umherziehen.

	IV. Innungen.



